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Bei einem System, das seine Prüfer selbst organisiert, 

seine Kontrolle selbst definiert 

und Wettbewerb ausschließt, 

stellt sich die Frage, ob es noch ein Schutzsystem ist 

oder ein in sich geschlossenes Machtgefüge. 
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Vorwort des Autors 

Genossenschaften genießen in Deutschland seit jeher ein hohes Maß 

an Vertrauen. Sie gelten als besondere Rechtsform – gegründet nicht 

zur Gewinnmaximierung, sondern zur Förderung ihrer Mitglieder. Die-

ser Förderauftrag ist kein bloßes Leitbild, sondern gesetzlich verankert 

(§ 1 GenG) und bildet den normativen Kern des gesamten Systems. 

Zur Sicherung dieses Förderauftrags hat der Gesetzgeber ein spezifi-

sches Kontrollsystem etabliert: die Pflichtprüfung durch genossen-

schaftliche Prüfungsverbände sowie die verpflichtende Mitgliedschaft 

in einem solchen Verband (§ 54 GenG). Dieses System wurde vom 

Bundesverfassungsgericht im Jahr 2001 grundsätzlich als verfas-

sungsgemäß bestätigt (1 BvR 1759/91). Die Entscheidung stützt sich 

maßgeblich auf die Annahme, dass die genossenschaftliche Pflichtprü-

fung dem Schutz der Mitglieder, der Gläubiger und der Allgemeinheit 

dient. 

Diese Annahme ist Ausgangspunkt –aber zugleich auch Prüfmaßstab–  

der vorliegenden Untersuchung. 

Denn jedes System, das mit einem gesetzlichen Monopol ausgestattet 

ist, bedarf einer fortlaufenden Überprüfung seiner Legitimation. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn sich die tatsächlichen Rahmenbedingun-

gen, unter denen eine solche Regelung entstanden ist, erkennbar ver-

ändert haben. 

Die genossenschaftliche Realität hat sich in den vergangenen Jahr-

zehnten in mehrfacher Hinsicht gewandelt: 

• Die wirtschaftliche Tätigkeit vieler Genossenschaften hat sich 

deutlich vom originären Mitgliederfördergeschäft entfernt und 

umfasst heute in erheblichem Umfang auch Geschäfte mit 

Nichtmitgliedern. 

• Die strukturelle Stellung der Organe hat sich verschoben; ins-

besondere wurde die Leitungsmacht des Vorstands gestärkt  
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(§ 27 GenG), während die Einflussmöglichkeiten der Mitglieder 

faktisch begrenzt sind. 

• Die Zahl selbständiger Genossenschaften ist – insbesondere im 

Bankensektor – durch anhaltende Fusionsprozesse erheblich 

zurückgegangen. 

• Gleichzeitig sind Prüfungsverbände nicht nur als Prüforganisa-

tionen, sondern auch als beratende und strukturprägende Ak-

teure im System tätig. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zentrale Frage: 

Erfüllt das bestehende System der Pflichtprüfung und der Pflichtmit-

gliedschaft in Prüfungsverbänden noch in vollem Umfang die Funktion, 

die ihm das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2001 zugeschrieben 

hat? 

Oder anders formuliert: 

Ist das Prüfungsmonopol weiterhin ein notwendiges Instrument zum 

Schutz der Mitglieder – oder bedarf seine Ausgestaltung angesichts 

veränderter tatsächlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen einer 

erneuten, offenen Bewertung? 

Diese Fragestellung ist keine Kritik am genossenschaftlichen System 

als solchem. Im Gegenteil: Sie setzt die besondere Bedeutung der Ge-

nossenschaft voraus und nimmt den gesetzlichen Förderauftrag ernst. 

Gerade weil Genossenschaften keine gewöhnlichen Unternehmen sind, 

sondern eine eigenständige, rechtlich privilegierte Organisationsform 

darstellen, ist ihre Ausgestaltung an ihren eigenen Maßstäben zu mes-

sen. 

Dazu gehört insbesondere: 

• die konsequente Ausrichtung am Förderauftrag, 

• die tatsächliche Sicherung der Mitgliederinteressen, 

• sowie eine funktionierende, unabhängige und effektive Kon-

trolle. 
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Die vorliegende Untersuchung verfolgt daher das Ziel, das bestehende 

Prüfungs- und Verbandswesen im Genossenschaftssektor systema-

tisch zu analysieren. Sie stellt die historischen Grundlagen dar, be-

leuchtet die rechtliche Entwicklung und setzt sich mit der aktuellen 

Praxis auseinander. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die tragenden Be-

gründungselemente der verfassungsgerichtlichen Entscheidung von 

2001 unter den heutigen Bedingungen unverändert fortgelten können 

– oder ob sich aus den zwischenzeitlichen Entwicklungen neue recht-

liche und tatsächliche Bewertungsmaßstäbe ergeben. 

Die Untersuchung versteht sich dabei nicht als abschließendes Urteil, 

sondern als Beitrag zu einer notwendigen Diskussion. Eine Diskussion 

darüber, 

• wie Kontrolle im Genossenschaftswesen ausgestaltet sein 

muss, 

• wem sie tatsächlich dient, 

• und ob die bestehenden Strukturen noch dem gesetzlichen 

Leitbild entsprechen. 

Denn die entscheidende Frage lautet nicht, ob Kontrolle notwendig ist. 

Sondern: 

Ob das bestehende System der Kontrolle noch dem Zweck dient, für 

den es geschaffen wurde. 

Großhabersdorf im April 2026 

Georg Scheumann 
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1. Die Idee der Genossenschaft 

Die Genossenschaft ist eine der wenigen Rechtsformen, deren Ur-

sprung nicht in der Kapitalbildung, sondern in der Lösung konkreter 

wirtschaftlicher und sozialer Probleme liegt. Ihre Entstehung im 19. 

Jahrhundert ist untrennbar mit den Namen Friedrich Wilhelm Raiffei-

sen und Hermann Schulze-Delitzsch verbunden. Beide verfolgten – bei 

unterschiedlichen Ausgangslagen – ein gemeinsames Ziel: die wirt-

schaftliche Stärkung des Einzelnen durch gemeinschaftliches Handeln. 

Ausgangspunkt war eine einfache, aber wirkungsvolle Erkenntnis: 

Der Einzelne ist wirtschaftlich oft zu schwach, um sich am Markt dau-

erhaft zu behaupten. In der Gemeinschaft hingegen entsteht eine 

strukturelle Stärke, die es ermöglicht, bessere Konditionen zu erzielen, 

Risiken zu verteilen und wirtschaftliche Nachteile auszugleichen. 

Diese Idee wurde zur Grundlage eines eigenständigen Organisations-

modells. Die Genossenschaft ist keine Kapitalvereinigung, sondern 

eine Personenvereinigung mit wirtschaftlicher Zielsetzung. Im 

Zentrum steht nicht das eingesetzte Kapital, sondern das Mitglied. 

Diese Besonderheit prägt das gesamte System. 

Während Kapitalgesellschaften darauf ausgerichtet sind, das einge-

setzte Kapital zu verzinsen und zu vermehren, verfolgt die Genossen-

schaft einen anderen Ansatz: Sie soll die wirtschaftlichen Interessen 

ihrer Mitglieder fördern. Diese Förderung erfolgt nicht mittelbar über 

Gewinnausschüttungen, sondern unmittelbar durch die Teilnahme am 

gemeinsamen Geschäftsbetrieb. 

Der Gesetzgeber hat diesen Grundgedanken in § 1 Abs. 1 GenG klar 

formuliert. Danach dient die Genossenschaft dazu, den Erwerb oder 

die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Be-

lange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. 

Diese gesetzliche Definition ist von grundlegender Bedeutung. Sie 

macht deutlich, dass die Genossenschaft nicht primär dem Unterneh-

men selbst verpflichtet ist, sondern den Mitgliedern. Das Unternehmen 

ist Mittel zum Zweck – nicht Selbstzweck. 
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Aus dieser Konstruktion ergeben sich mehrere wesentliche Struktur-

prinzipien: 

Erstens: die Mitgliederorientierung. 

Die Tätigkeit der Genossenschaft muss auf die Förderung der Mitglie-

der ausgerichtet sein. Dies gilt unabhängig von Größe, Branche oder 

wirtschaftlicher Entwicklung. 

Zweitens: die Gleichberechtigung der Mitglieder. 

Unabhängig von der Höhe ihrer Kapitalbeteiligung haben Mitglieder 

grundsätzlich gleiche Rechte. Das Prinzip „ein Mitglied – eine Stimme“ 

unterscheidet die Genossenschaft grundlegend von kapitalorientierten 

Gesellschaftsformen. 

Drittens: die Selbstverwaltung. 

Die Genossenschaft wird durch ihre eigenen Mitglieder getragen. Die 

Willensbildung erfolgt über die Mitgliederversammlung oder – bei grö-

ßeren Genossenschaften – über Vertreterversammlungen. 

Viertens: die Verbindung von Nutzung und Beteiligung. 

Mitglieder sind nicht nur Kapitalgeber, sondern zugleich Nutzer der 

Leistungen der Genossenschaft. Diese Doppelfunktion ist prägend für 

das gesamte System. 

Diese Prinzipien verleihen der Genossenschaft eine besondere Stellung 

im Wirtschaftsleben. Sie ist weder rein privatwirtschaftlich noch staat-

lich organisiert, sondern bildet eine eigenständige, auf Kooperation be-

ruhende Wirtschaftsform. 

Gerade aus dieser Sonderstellung ergibt sich jedoch auch eine beson-

dere Anforderung: 

Die Einhaltung des Förderauftrags ist nicht nur programmatischer An-

spruch, sondern rechtliche Verpflichtung. 

Verstöße gegen diesen Grundsatz sind nicht lediglich wirtschaftliche 

Fehlentwicklungen, sondern berühren den Wesenskern der Genossen-

schaft. Eine Genossenschaft, die ihre Tätigkeit nicht mehr an der 
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Förderung ihrer Mitglieder ausrichtet, entfernt sich von ihrer gesetzli-

chen Grundlage. 

Vor diesem Hintergrund kommt der Kontrolle der Geschäftsführung 

eine zentrale Bedeutung zu. Die Genossenschaft ist auf Mechanismen 

angewiesen, die sicherstellen, dass der Förderauftrag tatsächlich um-

gesetzt wird und nicht hinter anderen Zielsetzungen zurücktritt. 

Die Idee der Genossenschaft ist daher untrennbar mit der Frage ver-

bunden, wie diese Kontrolle ausgestaltet ist. 

2. Der Förderauftrag als oberstes Prinzip 

Der Förderauftrag ist das zentrale Strukturprinzip der Genossenschaft. 

Er ist nicht lediglich ein programmatischer Leitgedanke, sondern ge-

setzlich verbindlich normiert und damit Maßstab für die gesamte Tä-

tigkeit der Genossenschaft. 

§ 1 Abs. 1 GenG bestimmt, dass Genossenschaften den Zweck verfol-

gen, „den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren sozi-

ale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb 

zu fördern“. Diese Formulierung ist bewusst weit gefasst. Sie eröffnet 

unterschiedliche Ausprägungen der Förderung, legt aber zugleich ein-

deutig fest, worauf jede Tätigkeit der Genossenschaft ausgerichtet 

sein muss: auf die Mitglieder. 

Damit unterscheidet sich die Genossenschaft grundlegend von ande-

ren Unternehmensformen. Während Kapitalgesellschaften strukturell 

auf die Mehrung des Gesellschaftsvermögens und die Rendite der Ka-

pitalgeber ausgerichtet sind, ist die Genossenschaft funktional auf die 

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ihrer Mitglieder angelegt. 

Diese Unterscheidung ist nicht nur theoretischer Natur, sondern hat 

konkrete rechtliche Konsequenzen. 

Der Förderauftrag wirkt als normative Leitlinie für sämtliche Ent-

scheidungen der Genossenschaft.  
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Er beeinflusst insbesondere: 

• die Geschäftspolitik, 

• die Ausgestaltung von Leistungen und Preisen, 

• die Verwendung von Überschüssen, 

• sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens. 

Dabei ist zu beachten, dass Förderung nicht zwingend mit einem un-

mittelbaren finanziellen Vorteil gleichzusetzen ist. Förderung kann sich 

in unterschiedlichen Formen realisieren, etwa durch bessere Konditio-

nen, sichere Absatzmöglichkeiten, kostengünstige Dienstleistungen 

oder stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen. 

Gleichwohl bleibt der Förderauftrag an eine klare Grenze gebunden: 

Die Tätigkeit der Genossenschaft darf sich nicht von den Interessen 

ihrer Mitglieder lösen und verselbständigen. 

Eine Genossenschaft, die ihre Geschäftstätigkeit primär auf externe 

Märkte ausrichtet oder die Interessen von Nichtmitgliedern in den Vor-

dergrund stellt, bewegt sich rechtlich in einem Spannungsfeld. Zwar 

ist das sogenannte Nichtmitgliedergeschäft gesetzlich zulässig, doch 

darf es den Förderzweck nicht verdrängen. 

Der Förderauftrag besitzt insoweit Vorrangcharakter. 

Diese Vorrangstellung ist auch für die Beurteilung der Unternehmens-

entwicklung von entscheidender Bedeutung. Wachstum, Expansion 

oder wirtschaftlicher Erfolg sind für sich genommen keine eigenstän-

digen Zielgrößen der Genossenschaft. Sie sind nur insoweit legitim, als 

sie der Förderung der Mitglieder dienen. 

Damit wird deutlich: 

Der Förderauftrag ist nicht das Ergebnis wirtschaftlichen Er-

folgs, sondern dessen Voraussetzung und Grenze. 

Diese Einordnung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Organver-

antwortung. 
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Der Vorstand ist gemäß § 27 GenG zur eigenverantwortlichen Leitung 

der Genossenschaft berufen. Diese Leitungsbefugnis besteht jedoch 

nicht losgelöst vom Förderauftrag. Vielmehr ist sie an ihn gebunden. 

Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit des Vorstands findet ihre 

rechtliche Begrenzung dort, wo der Förderzweck beeinträchtigt oder 

verfehlt wird. 

Gleiches gilt für den Aufsichtsrat, der die Geschäftsführung zu über-

wachen hat. Auch seine Kontrollfunktion ist auf die Einhaltung des För-

derauftrags ausgerichtet. 

Schließlich kommt auch der Mitgliederversammlung eine zentrale Rolle 

zu. Sie ist Trägerin der Willensbildung und damit Ausdruck der genos-

senschaftlichen Selbstverwaltung. Ihre Entscheidungen müssen sich 

ebenfalls am Förderauftrag orientieren. 

Vor diesem Hintergrund ist der Förderauftrag nicht nur ein inhaltlicher 

Maßstab, sondern zugleich ein Kontrollmaßstab. 

Er bestimmt, woran die Tätigkeit der Organe zu messen ist, und bildet 

die Grundlage für die Bewertung, ob eine Genossenschaft ihrem ge-

setzlichen Zweck gerecht wird. 

Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, wie die Einhaltung dieses 

Maßstabs tatsächlich sichergestellt wird. 

Die gesetzliche Antwort hierauf ist das System der genossenschaftli-

chen Pflichtprüfung. 

Ob dieses System den Förderauftrag in der Praxis wirksam schützt, ist 

Gegenstand der folgenden Untersuchung. 
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3. Die Mitglieder als Träger der Genossen-

schaft 

Die Genossenschaft ist ihrem gesetzlichen Leitbild nach eine Mitglie-

derorganisation. Ihre Existenz, ihre Legitimation und ihre Zielsetzung 

leiten sich nicht aus dem eingesetzten Kapital, sondern aus der Ge-

samtheit ihrer Mitglieder ab. 

Diese Stellung der Mitglieder ist nicht nur formaler Natur. Sie ergibt 

sich unmittelbar aus der Struktur der Genossenschaft als Personen-

vereinigung. Anders als bei Kapitalgesellschaften, in denen die Ein-

flussmöglichkeiten regelmäßig an die Höhe der Kapitalbeteiligung an-

knüpfen, ist die Genossenschaft durch das Prinzip der Gleichberechti-

gung geprägt. 

Das Stimmrecht folgt grundsätzlich dem Grundsatz „ein Mitglied – 

eine Stimme“. Dieses Prinzip sichert, dass die Willensbildung unab-

hängig von Kapitalinteressen erfolgt und die Genossenschaft als ge-

meinschaftlich getragenes Unternehmen ausgestaltet bleibt. 

Die Mitglieder sind damit nicht lediglich Beteiligte, sondern Träger der 

Genossenschaft. 

Aus dieser Stellung ergeben sich mehrere wesentliche Funktionen: 

Erstens: die Willensbildung. 

Die grundlegenden Entscheidungen der Genossenschaft werden durch 

die Mitglieder getroffen. Dies erfolgt in der Generalversammlung oder 

– bei größeren Genossenschaften – in der Vertreterversammlung. Hier 

werden unter anderem der Jahresabschluss festgestellt, über die Ver-

wendung des Ergebnisses entschieden und wesentliche strukturelle 

Maßnahmen beschlossen. 

Zweitens: die Kontrolle. 

Die Mitglieder überwachen mittelbar die Geschäftsführung durch die 

Wahl des Aufsichtsrats und durch ihre Mitwirkungsrechte in der Ver-

sammlung. Die Kontrolle ist damit nicht ausschließlich institutionell or-

ganisiert, sondern auch demokratisch legitimiert. 
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Drittens: die Mitverantwortung. 

Die Mitglieder tragen die Genossenschaft nicht nur rechtlich, sondern 

auch wirtschaftlich. Ihre Beteiligung ist Ausdruck eines gemeinsamen 

unternehmerischen Engagements. 

Diese Funktionen setzen voraus, dass die Mitglieder in der Lage sind, 

ihre Rechte tatsächlich wahrzunehmen. Dies erfordert insbesondere: 

• ausreichende Information, 

• transparente Entscheidungsgrundlagen, 

• sowie realistische Einflussmöglichkeiten. 

Das Gesetz geht von diesem Leitbild aus. Es unterstellt, dass die Mit-

glieder ihre Rolle als Träger der Genossenschaft aktiv ausüben und 

damit zur Sicherung des Förderauftrags beitragen. 

Gleichzeitig erkennt der Gesetzgeber jedoch auch strukturelle Grenzen 

dieses Modells. Bereits das Bundesverfassungsgericht hat in seiner 

Entscheidung aus dem Jahr 2001 darauf hingewiesen, dass zwischen 

Vorstand und Mitgliedern ein strukturelles Ungleichgewicht bestehen 

kann. Dieses ergibt sich insbesondere aus der fachlichen Kompetenz 

und der kontinuierlichen Tätigkeit des Vorstands im Vergleich zur nur 

punktuellen Mitwirkung der Mitglieder. 

Hinzu tritt, dass mit zunehmender Größe der Genossenschaften die 

unmittelbare Beteiligung der Mitglieder faktisch erschwert wird. Die 

Einführung von Vertreterversammlungen ist Ausdruck dieses Span-

nungsverhältnisses. Sie ermöglicht eine praktikable Willensbildung, 

führt jedoch zugleich zu einer weiteren Distanz zwischen Mitglied und 

Entscheidung. 

Damit zeigt sich bereits an dieser Stelle ein zentrales Problem: 

Die rechtliche Stellung der Mitglieder als Träger der Genossenschaft ist 

eindeutig bestimmt. 

Die tatsächliche Ausübung dieser Stellung hängt jedoch von struktu-

rellen und organisatorischen Rahmenbedingungen ab. 
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Diese Differenz zwischen rechtlichem Anspruch und praktischer Wirk-

lichkeit ist für das Verständnis des Genossenschaftssystems von er-

heblicher Bedeutung. 

Denn wenn die Mitglieder ihre Funktionen nur eingeschränkt wahrneh-

men können, gewinnt die institutionelle Kontrolle an Gewicht. Die Si-

cherung des Förderauftrags verlagert sich dann von der unmittelbaren 

Einflussnahme der Mitglieder auf andere Kontrollmechanismen. 

Hier kommt dem System der Pflichtprüfung eine besondere Rolle zu. 

Es soll – so die gesetzliche Konzeption – dort ansetzen, wo die unmit-

telbare Kontrolle durch die Mitglieder an ihre Grenzen stößt. Die Prü-

fung durch den Prüfungsverband ist damit nicht Ersatz, sondern Er-

gänzung der mitgliedschaftlichen Kontrolle. 

Ob diese Ergänzungsfunktion in der Praxis tatsächlich erfüllt wird, ist 

eine zentrale Frage der weiteren Untersuchung. 

Denn die Stellung der Mitglieder als Träger der Genossenschaft bleibt 

nur dann wirksam, wenn die vorhandenen Kontrollmechanismen ihre 

Funktion im Sinne des Förderauftrags erfüllen. 

4. Kontrolle im ursprünglichen System 

Die Idee der Kontrolle ist der Genossenschaft von Beginn an imma-

nent. Bereits die frühen Genossenschaften des 19. Jahrhunderts er-

kannten, dass die gemeinschaftliche Organisation wirtschaftlicher Tä-

tigkeit ein besonderes Maß an Transparenz und Überwachung erfor-

dert. Dies galt umso mehr, als die Mitglieder zugleich Träger, Nutzer 

und – in gewissem Umfang – auch Risikoträger der Genossenschaft 

waren. 

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich früh ein System der regelmä-

ßigen Prüfung. Dieses diente insbesondere dazu, die Ordnungsmäßig-

keit der Geschäftsführung sicherzustellen, wirtschaftliche Fehlentwick-

lungen frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung des Förderauftrags 

zu gewährleisten. 
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Charakteristisch für diese frühen Kontrollstrukturen war jedoch eines: 

Sie waren nicht monopolistisch organisiert. 

Die Prüfung erfolgte durch externe Revisoren oder durch genossen-

schaftliche Verbände, denen sich Genossenschaften freiwillig anschlie-

ßen konnten. Eine zwingende Bindung an einen bestimmten Verband 

bestand nicht. Vielmehr war es möglich, den Prüfer zu wählen oder  

– in bestimmten Fällen – durch staatliche Stellen bestellen zu lassen. 

Dieses System wies mehrere Merkmale auf, die für das Verständnis 

der weiteren Entwicklung von Bedeutung sind: 

Erstens: die Trennung von Prüfung und organisatorischer Bindung. 

Die Durchführung der Prüfung war nicht notwendigerweise mit einer 

dauerhaften Mitgliedschaft in einer Organisation verbunden. Die Ge-

nossenschaft konnte – zumindest grundsätzlich – über die Auswahl 

des Prüfers entscheiden. 

Zweitens: die Vielfalt der Prüfungsinstanzen. 

Neben genossenschaftlichen Verbänden kamen auch unabhängige 

Prüfer oder staatlich bestellte Revisoren in Betracht. Dadurch entstand 

ein gewisses Maß an funktionalem Wettbewerb. 

Drittens: die Einbindung staatlicher Kontrolle. 

Insbesondere in Fällen, in denen keine verbandliche Prüfung stattfand, 

konnte die Bestellung eines Prüfers durch staatliche Stellen erfolgen. 

Damit war eine zusätzliche Kontrollinstanz vorhanden. 

Diese Struktur entsprach dem damaligen Verständnis der Genossen-

schaft als selbstverwaltete Organisation. Die Kontrolle war zwar not-

wendig, sollte jedoch nicht zu einer dauerhaften institutionellen Ab-

hängigkeit führen. 

Gleichzeitig zeigte sich bereits in dieser Phase ein Spannungsverhält-

nis: 

Einerseits bestand ein berechtigtes Interesse an einer qualifizierten 

und verlässlichen Prüfung. Andererseits sollte die Eigenständigkeit der 

Genossenschaften gewahrt bleiben. 
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Die Entwicklung hin zu einer stärkeren Institutionalisierung der Prü-

fung ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Sie war Ausdruck des 

Bestrebens, die Qualität und Verlässlichkeit der Kontrolle zu sichern. 

Gleichwohl ist festzuhalten: 

Ein Prüfungsmonopol war für die Funktionsfähigkeit des genossen-

schaftlichen Systems ursprünglich nicht konstitutiv. 

Die Existenz funktionierender Kontrollmechanismen ohne monopolis-

tische Struktur zeigt, dass die Verbindung von Prüfung und zwingender 

organisatorischer Bindung nicht von Anfang an Bestandteil des Sys-

tems war. 

Diese Feststellung ist für die weitere Betrachtung von zentraler Bedeu-

tung. 

Denn sie macht deutlich, dass das heutige System der Pflichtmitglied-

schaft in Prüfungsverbänden keine zwangsläufige Folge der genossen-

schaftlichen Idee ist, sondern Ergebnis einer späteren rechtlichen und 

institutionellen Entwicklung. 

Damit verschiebt sich der Blickwinkel: 

Die Frage ist nicht, ob Kontrolle notwendig ist – dies steht außer Zwei-

fel. 

Die Frage ist vielmehr, in welcher Form diese Kontrolle ausgestaltet 

sein muss, um den gesetzlichen Anforderungen und dem genossen-

schaftlichen Leitbild gerecht zu werden. 

Die Einführung des Prüfungsmonopols stellt insoweit einen tiefgreifen-

den Einschnitt dar. Sie verändert nicht nur die Organisation der Kon-

trolle, sondern auch das Verhältnis zwischen Genossenschaft und 

Prüfinstanz. 
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5. Der historische Bruch von 1934 

Die Entwicklung des genossenschaftlichen Prüfungswesens erfuhr im 

Jahr 1934 eine grundlegende Zäsur. Mit der Einführung der ver-

pflichtenden Mitgliedschaft in einem Prüfungsverband wurde das bis 

dahin bestehende System der freiwilligen organisatorischen Bindung 

und der pluralen Prüfungsstrukturen durch ein einheitliches, zwingen-

des System ersetzt. 

Seit diesem Zeitpunkt ist die Zugehörigkeit zu einem Prüfungsverband 

nicht mehr Ergebnis einer eigenständigen Entscheidung der Genossen-

schaft, sondern gesetzliche Voraussetzung für ihre Existenz. Ohne 

diese Mitgliedschaft ist eine Eintragung in das Genossenschaftsregister 

nicht möglich. 

Damit wurde die Prüfung nicht nur zur Pflicht, sondern institutionell 

untrennbar mit einer bestimmten Organisationsform verbunden. 

Dieser Schritt stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die Struktur der 

Genossenschaft dar. 

Während zuvor die Kontrolle als notwendiges, aber in ihrer Ausgestal-

tung offenes Element verstanden wurde, trat nun ein System an ihre 

Stelle, das durch Zwangsbindung und institutionelle Konzentra-

tion geprägt ist. 

Die historische Einordnung dieser Entwicklung ist für das Verständnis 

des heutigen Systems von zentraler Bedeutung. 

Die Einführung der Pflichtmitgliedschaft erfolgte in einer Zeit, in der 

staatliche Steuerung und organisatorische Vereinheitlichung in zahl-

reichen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 

vorangetrieben wurden. Auch das Genossenschaftswesen blieb von 

dieser Entwicklung nicht unberührt. 

Ziel war es, Strukturen zu schaffen, die eine umfassende Kontrolle und 

einheitliche Ausrichtung gewährleisten. Die Bündelung der Prüfung in 

dafür vorgesehenen Organisationen entsprach diesem Ansatz. 

Unabhängig von der historischen Einordnung ist festzuhalten: 
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Mit der Einführung der Pflichtmitgliedschaft wurde ein System geschaf-

fen, das die Beziehung zwischen Genossenschaft und Prüfinstanz 

grundlegend verändert. 

Die Prüfung ist seitdem nicht mehr nur eine externe Kontrollfunktion, 

sondern Teil eines dauerhaft angelegten institutionellen Gefüges. Die 

Genossenschaft steht der Prüfinstanz nicht mehr als frei wählbarem 

Dienstleister gegenüber, sondern ist dauerhaft an eine Organisation 

gebunden, die sowohl Prüfungs- als auch weitere Funktionen wahr-

nimmt. 

Diese strukturelle Verbindung hat mehrere Konsequenzen: 

Erstens: die Aufhebung der Wahlfreiheit. 

Die Genossenschaft kann die Prüfinstanz nicht frei bestimmen, son-

dern ist an die gesetzlich vorgegebene Struktur gebunden. 

Zweitens: die Verstetigung der Beziehung zwischen Prüfer und Ge-

prüftem. 

Die Prüfung erfolgt regelmäßig durch denselben organisatorischen 

Rahmen. Dies kann einerseits Kontinuität sichern, andererseits aber 

auch zu einer Verfestigung von Strukturen führen. 

Drittens: die Konzentration von Prüfungsaufgaben. 

Die Bündelung der Prüfung in bestimmten Organisationen führt zu ei-

ner strukturellen Verdichtung von Kontrollfunktionen. 

Diese Veränderungen sind nicht isoliert zu betrachten. Sie wirken bis 

in die Gegenwart fort und prägen das genossenschaftliche Prüfungs-

wesen in seiner heutigen Form. 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Einführung dieses Systems 

nicht das Ende der rechtlichen und institutionellen Entwicklung dar-

stellt. Vielmehr wurde das Prüfungsmonopol in der Folgezeit weiter 

ausgestaltet und verfestigt. 

Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich die Frage, ob 

und in welcher Form die eingeführten Strukturen fortgeführt werden 

sollten. 
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Die weitere Entwicklung zeigt, dass es nicht bei einer bloßen Über-

nahme bestehender Regelungen blieb, sondern dass die Struktur des 

Prüfungswesens aktiv gestaltet und stabilisiert wurde. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie aus einem zunächst 

eingeführten System der Pflichtbindung eine dauerhaft prägende 

Struktur des Genossenschaftswesens werden konnte. 

6.Vom Schutzinstrument zur Machtstruktur 

Die Einführung der verpflichtenden Mitgliedschaft in Prüfungsverbän-

den war ursprünglich mit einer klaren Zielsetzung verbunden: der Si-

cherung einer verlässlichen, qualifizierten und kontinuierlichen Kon-

trolle der Genossenschaften. Die Prüfung sollte dazu beitragen, die 

ordnungsgemäße Geschäftsführung zu gewährleisten, wirtschaftliche 

Risiken frühzeitig zu erkennen und insbesondere die Einhaltung des 

Förderauftrags zu überwachen. 

In dieser Funktion war das Prüfungswesen als Schutzinstrument 

konzipiert. 

Mit der institutionellen Verankerung der Prüfung in dauerhaft beste-

henden Verbänden wurde jedoch zugleich eine Struktur geschaffen, 

die über die reine Kontrollfunktion hinausgeht. Die Prüfungsverbände 

entwickelten sich im Laufe der Zeit zu zentralen Akteuren im genos-

senschaftlichen System. 

Diese Entwicklung war nicht das Ergebnis eines einzelnen Ereignisses, 

sondern Ausdruck eines längerfristigen institutionellen Prozesses. 

Mehrere Faktoren haben hierzu beigetragen: 

Erstens: die dauerhafte Bindung der Genossenschaften an einen Prü-

fungsverband. 

Die Pflichtmitgliedschaft führte dazu, dass die Beziehung zwischen Ge-

nossenschaft und Verband nicht punktuell, sondern kontinuierlich an-

gelegt ist. Dies schaffte eine strukturelle Nähe, die über die eigentliche 

Prüfungstätigkeit hinausreicht. 
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Zweitens: die Erweiterung des Aufgabenbereichs der Verbände. 

Neben der Prüfung übernahmen Prüfungsverbände regelmäßig auch 

beratende Funktionen. Sie unterstützten Genossenschaften bei recht-

lichen, betriebswirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen. 

Diese Doppelfunktion ist systemimmanent und rechtlich zulässig. 

Drittens: die zunehmende Komplexität der wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen. 

Mit wachsender Regulierung und steigenden Anforderungen an die Un-

ternehmensführung gewann externe Expertise an Bedeutung. Prü-

fungsverbände traten in diesem Zusammenhang nicht nur als Prüfer, 

sondern auch als Begleiter und Impulsgeber auf. 

Diese Faktoren führten dazu, dass Prüfungsverbände im System eine 

Stellung einnehmen, die über die klassische Rolle eines externen Prü-

fers hinausgeht. 

Damit veränderte sich auch die funktionale Einordnung der Prüfung. 

Während ein externer Prüfer in einem frei gestalteten System primär 

eine punktuelle Kontrollfunktion wahrnimmt, ist die Prüfung im genos-

senschaftlichen System Teil eines umfassenderen institutionellen Zu-

sammenhangs. Die Genossenschaft steht in einer dauerhaften Bezie-

hung zu einer Organisation, die zugleich prüft, berät und in gewissem 

Umfang auch strukturprägend wirkt. 

Diese Konstellation ist für sich genommen nicht zwingend problema-

tisch. Sie kann vielmehr dazu beitragen, Wissen zu bündeln, Standards 

zu sichern und die Qualität der Prüfung zu erhöhen. 

Gleichwohl wirft sie strukturelle Fragen auf. 

Insbesondere stellt sich die Frage, wie die Unabhängigkeit der Prüfung 

in einem System zu bewerten ist, in dem zwischen Prüfer und Geprüf-

tem eine dauerhafte organisatorische Verbindung besteht und zugleich 

Beratungsleistungen erbracht werden. 

Die rechtlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit der Prüfung sind 

eindeutig. Die Prüfung muss objektiv, sachgerecht und frei von 
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sachfremden Einflüssen erfolgen. Diese Anforderungen gelten unab-

hängig von der konkreten Ausgestaltung des Systems. 

Die institutionelle Struktur kann jedoch Einfluss darauf haben, wie 

diese Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden. 

Dabei geht es nicht um die Unterstellung konkreter Pflichtverletzungen 

oder unsachgemäßer Prüfungen. Vielmehr ist zu untersuchen, ob die 

strukturellen Rahmenbedingungen geeignet sind, die erforderliche 

Distanz zwischen Prüfer und Geprüftem dauerhaft sicherzustellen. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Stellung der Prüfungsverbände im Ge-

samtsystem. 

Durch die Bündelung von Prüfungs-, Beratungs- und Koordinations-

funktionen entsteht eine zentrale Position, die es ermöglicht, Entwick-

lungen im Genossenschaftssektor in erheblichem Umfang zu begleiten 

und zu beeinflussen. Diese Einflussmöglichkeiten ergeben sich nicht 

notwendig aus formalen Entscheidungsbefugnissen, sondern aus der 

faktischen Bedeutung der Verbände als zentrale Ansprechpartner und 

Wissensinstanzen. 

Auch dies ist nicht per se problematisch. Es kann im Gegenteil zur 

Stabilität und Funktionsfähigkeit des Systems beitragen. 

Gleichwohl ist festzuhalten: 

Die Transformation vom reinen Prüfungsinstrument hin zu einer um-

fassenden institutionellen Struktur verändert die Rolle der Prüfungs-

verbände grundlegend. 

Damit verschiebt sich auch der Maßstab, an dem das System zu mes-

sen ist. 

Es genügt nicht mehr, allein die Qualität der Prüfung zu betrachten. 

Vielmehr ist zu prüfen, ob die Gesamtstruktur geeignet ist, die gesetz-

lichen Ziele – insbesondere die Sicherung des Förderauftrags und den 

Schutz der Mitglieder – tatsächlich zu gewährleisten. 



Georg Scheumann 

______________________________________ 

_______________________________ 

25 

 

Diese Frage gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn man berücksich-

tigt, dass alternative Organisationsformen der Prüfung historisch exis-

tierten und in anderen Rechtsformen weiterhin bestehen. 

Die Entwicklung des Prüfungswesens ist daher nicht nur eine organi-

satorische, sondern auch eine rechtliche und systemische Fragestel-

lung. 

Wie sich diese Struktur nach dem Zweiten Weltkrieg weiter verfestigte 

und welche Möglichkeiten einer Neuordnung bestanden, ist Gegen-

stand des folgenden Kapitels. 

7. Nachkriegszeit und verpasste Neuordnung 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte sich für das gesamte Wirt-

schafts- und Rechtssystem in Deutschland die grundlegende Frage 

nach Neuordnung und Neuausrichtung. Dies betraf auch das Genos-

senschaftswesen und insbesondere die Strukturen des Prüfungswe-

sens. 

Die im Jahr 1934 eingeführte Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsverbän-

den war Teil einer umfassenden institutionellen Neuordnung, die auf 

Vereinheitlichung und zentrale Steuerung ausgerichtet war. Vor diesem 

Hintergrund lag es nahe, diese Strukturen nach Kriegsende einer er-

neuten Bewertung zu unterziehen. 

Tatsächlich wurde die verpflichtende Bindung der Genossenschaften 

an Prüfungsverbände zunächst in Frage gestellt. In der unmittelbaren 

Nachkriegszeit bestanden Überlegungen, die genossenschaftliche Prü-

fung wieder stärker zu öffnen und alternative Formen der Kontrolle 

zuzulassen. 

Im Raum stand damit eine grundlegende Neujustierung des Systems: 

Die Prüfung sollte weiterhin verpflichtend bleiben, jedoch nicht zwin-

gend an eine dauerhafte Mitgliedschaft in einem bestimmten Verband 

gebunden sein. Vielmehr sollte es möglich sein, Prüfer frei zu wählen 

oder durch unabhängige Stellen bestellen zu lassen. 
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Ein solches Modell hätte an die historischen Strukturen angeknüpft 

und zugleich den Anforderungen an eine qualifizierte Kontrolle Rech-

nung getragen. 

Diese Überlegungen führten jedoch nicht zu einer dauerhaften Neuge-

staltung des Systems. 

Stattdessen wurde die Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsverbänden in 

der Folgezeit wieder gefestigt und gesetzlich verankert. Die beste-

hende Struktur blieb nicht nur erhalten, sondern entwickelte sich wei-

ter zu einem stabilen und prägenden Element des Genossenschafts-

wesens. 

Diese Entwicklung wirft eine zentrale Frage auf: 

Warum wurde die Gelegenheit zur Neuordnung nicht genutzt? 

Die Antwort liegt nicht in einem einzelnen Umstand, sondern in einem 

Zusammenspiel verschiedener Faktoren. 

Zum einen bestand ein nachvollziehbares Interesse an Stabilität und 

Kontinuität. Nach den wirtschaftlichen und politischen Umbrüchen der 

Nachkriegszeit erschien ein funktionierendes und etabliertes System 

der Kontrolle als verlässlicher Rahmen für den Wiederaufbau. 

Zum anderen hatten sich die Prüfungsverbände bereits als zentrale 

Institutionen etabliert. Sie verfügten über organisatorische Struktu-

ren, Fachwissen und praktische Erfahrung in der Prüfung von Genos-

senschaften. Diese vorhandenen Kapazitäten sprachen aus Sicht vieler 

Beteiligter für eine Fortführung des bestehenden Systems. 

Hinzu trat, dass alternative Modelle zwar diskutiert, aber nicht in glei-

cher Weise institutionell vorbereitet waren. Die Einführung eines plu-

ralen Prüfungssystems hätte erhebliche organisatorische und rechtli-

che Anpassungen erfordert. 

Gleichwohl bleibt festzuhalten: 

Die Entscheidung für die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft war 

keine zwingende Notwendigkeit, sondern eine bewusste Weichenstel-

lung. 



Georg Scheumann 

______________________________________ 

_______________________________ 

27 

 

Es bestand eine reale Möglichkeit, das Prüfungswesen anders auszu-

gestalten – insbesondere durch die Trennung von Prüfungspflicht und 

Verbandsbindung. Diese Möglichkeit wurde nicht umgesetzt. 

Damit wurde ein System fortgeführt, das die Genossenschaften dau-

erhaft an bestimmte Organisationsstrukturen bindet. 

Diese Weichenstellung prägt das genossenschaftliche Prüfungswesen 

bis heute. 

Sie bildet zugleich den Ausgangspunkt für eine Entwicklung, in der sich 

die bestehenden Strukturen weiter verfestigt und an Bedeutung ge-

wonnen haben. 

Vor diesem Hintergrund kommt den späteren Reformüberlegungen 

eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere der Referentenentwurf 

zur Neufassung des Genossenschaftsgesetzes aus dem Jahr 1962 

zeigt, dass die Frage nach einer grundlegenden Neuordnung des Prü-

fungswesens erneut aufgegriffen wurde. 

Dieser Entwurf stellte einen der deutlichsten Versuche dar, das beste-

hende System im Sinne einer stärkeren Mitgliederorientierung und 

größerer struktureller Offenheit zu reformieren. 

8. Der Referentenentwurf von 1962 

Im Jahr 1962 legte das Bundesministerium der Justiz einen umfassen-

den Referentenentwurf zur Neufassung des Genossenschaftsgesetzes 

vor. Dieser Entwurf stellte einen der weitreichendsten Reformversuche 

in der Geschichte des deutschen Genossenschaftsrechts dar. 

Ziel war es, das Genossenschaftsrecht systematisch zu modernisieren 

und zugleich stärker an seinem ursprünglichen Leitbild auszurichten: 

der Förderung der Mitglieder. 

Der Entwurf umfasste eine Vielzahl von Regelungen, die darauf abziel-

ten, die Stellung der Mitglieder zu stärken, die Transparenz zu erhöhen 

und die wirtschaftliche Tätigkeit der Genossenschaften klarer am För-

derauftrag auszurichten. 
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Von besonderer Bedeutung ist dabei die vorgesehene Neugestaltung 

des Prüfungswesens. 

Der Referentenentwurf hielt zwar an der Pflicht zur regelmäßigen Prü-

fung fest, sah jedoch eine grundlegende Änderung in der organisato-

rischen Ausgestaltung vor: 

Die Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Prüfungsverband sollte entfal-

len. 

An ihre Stelle sollte ein System treten, in dem die Genossenschaft zwar 

weiterhin einer Prüfung unterliegt, jedoch nicht dauerhaft an eine be-

stimmte Organisation gebunden ist. Vielmehr sollte es möglich sein, 

den Prüfer frei zu wählen oder – sofern erforderlich – durch staatliche 

Stellen bestimmen zu lassen. 

Damit wurde ein Modell vorgeschlagen, das die Vorteile einer ver-

pflichtenden Kontrolle mit einer größeren strukturellen Offenheit ver-

bindet. 

Die Prüfung blieb als Instrument erhalten, die monopolartige Bindung 

hingegen sollte aufgehoben werden. 

Diese Differenzierung ist von zentraler Bedeutung. 

Sie zeigt, dass der Gesetzgeber bereits zu diesem Zeitpunkt zwischen 

der Notwendigkeit der Kontrolle und der Frage ihrer institutionellen 

Ausgestaltung unterschied. Die Pflichtprüfung wurde nicht in Frage ge-

stellt – wohl aber die zwingende organisatorische Bindung an Prü-

fungsverbände. 

Neben der Reform des Prüfungswesens enthielt der Entwurf weitere 

Regelungen, die auf eine konsequente Ausrichtung am Förderauftrag 

abzielten. 

Hierzu gehörten insbesondere: 

• eine präzisere Fassung des Genossenschaftszwecks, um sicher-

zustellen, dass Genossenschaften Förderinstitutionen ihrer Mit-

glieder bleiben, 
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• eine Begrenzung des Nichtmitgliedergeschäfts, um eine Abkehr 

vom Förderprinzip zu verhindern, 

• sowie Regelungen zur wirtschaftlichen Beteiligung der Mitglie-

der, insbesondere im Zusammenhang mit Rücklagen und Ver-

schmelzungen. 

Diese Vorschläge verdeutlichen die grundsätzliche Zielrichtung des 

Entwurfs: 

Die Genossenschaft sollte in ihrer Struktur und Praxis wieder stärker 

als Mitgliederorganisation ausgestaltet werden. 

Der Referentenentwurf verfolgte damit einen Ansatz, der sich als sys-

tematische Rückbesinnung auf die genossenschaftliche Grund-

idee beschreiben lässt. 

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die Begrün-

dung der vorgeschlagenen Änderungen im Prüfungswesen. 

Die vorgesehene Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft zeigt, dass der 

Gesetzgeber die bestehende Struktur nicht als zwingend notwendig 

ansah. Vielmehr wurde davon ausgegangen, dass eine wirksame Kon-

trolle auch ohne dauerhafte organisatorische Bindung gewährleistet 

werden kann. 

Damit wurde implizit eine Annahme in Frage gestellt, die später – ins-

besondere im Zusammenhang mit der verfassungsgerichtlichen Be-

wertung – eine zentrale Rolle spielen sollte: die Vorstellung, dass die 

Pflichtmitgliedschaft eine unverzichtbare Voraussetzung für eine funk-

tionierende Prüfung darstellt. 

Der Referentenentwurf von 1962 belegt das Gegenteil. 

Er zeigt, dass der Gesetzgeber ein alternatives Modell für möglich und 

sachgerecht hielt. 

Gleichzeitig machte der Entwurf deutlich, dass eine solche Reform 

nicht isoliert zu betrachten ist. Die vorgeschlagenen Änderungen im 

Prüfungswesen standen in engem Zusammenhang mit einer umfas-

senderen Neuausrichtung des Genossenschaftsrechts. 
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Die Stärkung der Mitgliederrechte, die Begrenzung wirtschaftlicher 

Fehlentwicklungen und die Öffnung des Prüfungssystems waren Teil 

eines einheitlichen Konzepts. 

Gerade diese in sich geschlossene Systematik verleiht dem Entwurf 

besondere Bedeutung. 

Denn sie zeigt, dass die Frage des Prüfungsmonopols nicht nur eine 

technische oder organisatorische ist, sondern eng mit dem Verständnis 

der Genossenschaft als Mitgliederorganisation verbunden ist. 

Vor diesem Hintergrund kommt der weiteren Entwicklung entschei-

dende Bedeutung zu. 

Der Referentenentwurf wurde nicht Gesetz. 

Die Gründe hierfür liegen nicht in einer fehlenden Durcharbeitung oder 

mangelnden praktischen Relevanz. Vielmehr wurde der Entwurf im 

weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht weiterverfolgt. 

Damit stellt sich die Frage, aus welchen Gründen ein so weitreichender 

und systematisch angelegter Reformansatz nicht umgesetzt wurde. 

Die Beantwortung dieser Frage ist für das Verständnis der heutigen 

Strukturen von zentraler Bedeutung. 

Sie führt unmittelbar zu der Frage nach den Einflussfaktoren im Ge-

setzgebungsprozess und nach den Interessen, die bei der Ausgestal-

tung des Genossenschaftsrechts eine Rolle gespielt haben. 

9. Die Verhinderung der Reform 

Der Referentenentwurf des Jahres 1962 stellte einen in sich geschlos-

senen und systematisch begründeten Reformansatz dar. Er zielte auf 

eine Stärkung der Mitgliederrechte, eine konsequentere Ausrichtung 

am Förderauftrag sowie eine strukturelle Öffnung des Prüfungswe-

sens. 

Gleichwohl wurde dieser Entwurf nicht Gesetz. 
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Die Gründe hierfür sind für das Verständnis der weiteren Entwicklung 

von zentraler Bedeutung. Sie lassen sich nicht mit rechtstechnischen 

Mängeln oder fehlender praktischer Umsetzbarkeit erklären. Der Ent-

wurf war umfassend ausgearbeitet und knüpfte an die bestehenden 

Strukturen an, ohne deren Funktionsfähigkeit grundsätzlich in Frage 

zu stellen. 

Vielmehr ist festzustellen: 

Der Entwurf scheiterte nicht an der Sache, sondern im weiteren Ver-

lauf des Gesetzgebungsverfahrens. 

Im Zentrum steht dabei die Reaktion der genossenschaftlichen Spit-

zenverbände. Diese haben den Entwurf geprüft und in wesentlichen 

Punkten abgelehnt. Die Ablehnung bezog sich insbesondere auf dieje-

nigen Regelungen, die eine strukturelle Veränderung des bestehenden 

Systems zur Folge gehabt hätten. 

Hierzu gehörten vor allem: 

• die vorgesehene Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in Prü-

fungsverbänden, 

• die stärkere Begrenzung des Nichtmitgliedergeschäfts, 

• sowie die vorgesehenen Regelungen zur wirtschaftlichen Betei-

ligung der Mitglieder. 

Diese Elemente waren jedoch nicht isoliert, sondern Teil eines einheit-

lichen Reformkonzepts. Ihre Ablehnung wirkte sich daher auf den ge-

samten Entwurf aus. 

Die Einflussnahme organisierter Interessen auf Gesetzgebungsverfah-

ren ist als solche weder ungewöhnlich noch rechtlich zu beanstanden. 

Verbände nehmen legitimerweise die Aufgabe wahr, die Interessen ih-

rer Mitglieder zu vertreten und in politische Entscheidungsprozesse 

einzubringen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die kritische Stellungnahme der ge-

nossenschaftlichen Spitzenverbände als Ausdruck dieser Interessen-

vertretung zu verstehen. 
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Gleichwohl stellt sich die Frage nach den tatsächlichen Auswirkungen 

dieser Einflussnahme. 

Der Referentenentwurf wurde in der Folgezeit nicht weiterverfolgt. 

Eine Umsetzung der vorgeschlagenen Reformen erfolgte nicht. Damit 

blieb die bestehende Struktur des Prüfungswesens unverändert beste-

hen. 

Diese Entwicklung ist insofern bemerkenswert, als der Entwurf zent-

rale Fragen der Systemgestaltung aufgriff und konkrete Lösungsan-

sätze anbot. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen 

im Sinne einer Weiterentwicklung des Systems ist im weiteren Gesetz-

gebungsverfahren nicht erkennbar. 

Stattdessen trat der Reformprozess insgesamt zum Stillstand. 

Dies legt den Schluss nahe, dass nicht allein sachliche Erwägungen für 

das Ausbleiben der Reform maßgeblich waren, sondern auch struktu-

relle Interessen an der Beibehaltung des bestehenden Systems eine 

Rolle gespielt haben. 

Diese Feststellung bedarf keiner wertenden Überhöhung. Sie ergibt 

sich aus der Analyse des Ablaufs: 

Ein umfassend begründeter Reformvorschlag, der zentrale Struktur-

fragen des Genossenschaftswesens betrifft, wird nach Ablehnung 

durch die maßgeblichen Verbände nicht weiterverfolgt, ohne dass eine 

alternative Reformlösung an seine Stelle tritt. 

Damit wird ein Zustand konserviert, der durch den Entwurf gerade zur 

Diskussion gestellt worden war. 

Die Folge ist eine rechtliche und institutionelle Kontinuität, die nicht 

aus einer aktiven Bestätigung des bestehenden Systems hervorgeht, 

sondern aus dem Ausbleiben seiner Veränderung. 

Vor diesem Hintergrund kann die Entwicklung wie folgt zusammenge-

fasst werden: 
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Der Gesetzgeber hatte die Möglichkeit, das Prüfungswesen neu zu ord-

nen und die Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsverbänden aufzuheben, 

ohne die Pflicht zur Prüfung selbst in Frage zu stellen. 

Diese Möglichkeit wurde nicht genutzt. 

Die Gründe hierfür liegen nicht in einer fehlenden konzeptionellen Al-

ternative, sondern in der fehlenden politischen Umsetzung eines be-

reits ausgearbeiteten Reformansatzes. 

Damit wurde zugleich eine Weichenstellung für die weitere Entwick-

lung getroffen. 

Das bestehende System blieb nicht nur erhalten, sondern bildete die 

Grundlage für die nachfolgenden gesetzlichen Anpassungen. Insbe-

sondere die Gesetzesnovelle der frühen 1970er Jahre knüpfte an die 

bestehenden Strukturen an und entwickelte diese weiter, ohne die 

grundlegende Frage der organisatorischen Ausgestaltung der Prüfung 

erneut aufzugreifen. 

Die Verhinderung der Reform von 1962 markiert damit einen entschei-

denden Punkt in der Entwicklung des genossenschaftlichen Prüfungs-

wesens. 

Sie zeigt, dass die heutige Struktur nicht allein Ergebnis gesetzgebe-

rischer Konzeption ist, sondern auch das Resultat unterbliebener Re-

formen. 

Diese Perspektive ist für die weitere Bewertung von zentraler Bedeu-

tung. 

Denn sie macht deutlich, dass alternative Modelle nicht nur theoretisch 

denkbar, sondern bereits konkret ausgearbeitet waren – und dennoch 

nicht umgesetzt wurden. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich das Genossen-

schaftsrecht in der Folgezeit weiterentwickelt hat und welche Rolle da-

bei den bestehenden Strukturen zukam. 
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10. Die Gesetzesnovelle von 1973 

Nachdem der Referentenentwurf von 1962 nicht weiterverfolgt worden 

war, erfolgte nahezu ein Jahrzehnt später eine gesetzliche Anpassung 

des Genossenschaftsgesetzes. Mit der Novelle der frühen 1970er Jahre 

wurde das bestehende Recht in einzelnen Punkten modernisiert. 

Diese Reform stellte einen wichtigen Bezugspunkt für die weitere Ent-

wicklung des Genossenschaftswesens dar. 

Auffällig war dabei zunächst, dass die Novelle nicht an den umfassen-

den Reformansatz des Jahres 1962 anknüpfte. Sie verfolgte keinen 

systematischen Neuansatz, sondern beschränkte sich bewusst auf 

punktuelle Änderungen. In zentralen Bereichen, insbesondere im Prü-

fungswesen, blieb die bestehende Struktur unangetastet. 

Die Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsverbänden wurde nicht nur beibe-

halten, sondern in ihrer Funktion als strukturbestimmendes Element 

bestätigt. 

Damit wurde eine grundlegende Weichenstellung vorgenommen: 

Die im Jahr 1962 noch diskutierte Möglichkeit einer Trennung von Prü-

fungspflicht und Verbandsbindung wurde nicht weiterverfolgt. Statt-

dessen wurde das bestehende System fortgeschrieben. 

Diese Entscheidung war vor dem Hintergrund der vorausgegangenen 

Reformüberlegungen von besonderer Bedeutung. 

Sie zeigte, dass der Gesetzgeber – ungeachtet der zuvor entwickelten 

Alternativen – an der institutionellen Ausgestaltung des Prüfungswe-

sens festhielt. Eine erneute grundlegende Prüfung dieser Struktur er-

folgte nicht. 

Neben der Beibehaltung des Prüfungsmonopols enthielt die Novelle je-

doch weitere Änderungen, die das Verhältnis innerhalb der Genossen-

schaft nachhaltig beeinflussten. 

Von zentraler Bedeutung war hierbei die Neufassung des § 27 GenG. 
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Mit dieser Regelung wurde die Stellung des Vorstands als Leitungsor-

gan der Genossenschaft deutlich gestärkt. Der Vorstand wurde aus-

drücklich mit der eigenverantwortlichen Leitung der Genossenschaft 

betraut. Damit wurde seine Position derjenigen von Leitungsorganen 

in Kapitalgesellschaften angenähert. 

Diese Änderung hatte weitreichende Konsequenzen. 

Die Möglichkeit der unmittelbaren Einflussnahme der Mitglieder auf die 

Geschäftsführung wurde hierdurch strukturell begrenzt. Während zu-

vor ein engerer Bezug zwischen Mitgliederversammlung und Ge-

schäftsführung bestanden hatte, trat nun eine stärkere Trennung zwi-

schen Willensbildung und Leitung ein. 

Diese Entwicklung war für sich genommen nachvollziehbar. Sie trug 

dem Umstand Rechnung, dass Genossenschaften zunehmend in einem 

wettbewerblich geprägten Umfeld agierten und eine effiziente, fachlich 

fundierte Unternehmensführung erforderlich wurde. 

Gleichwohl veränderte sie die interne Balance der Genossenschaft. 

Die Mitglieder blieben zwar formal Träger der Genossenschaft, ihre un-

mittelbare Einflussmöglichkeit auf die laufende Geschäftsführung 

wurde jedoch reduziert. Die Kontrolle verlagerte sich stärker auf insti-

tutionelle Mechanismen. 

Vor diesem Hintergrund gewann die Rolle der externen Kontrolle zu-

sätzlich an Bedeutung. 

Wenn die unmittelbare Einflussnahme der Mitglieder begrenzt war, 

kam den Prüfungsstrukturen eine zentrale Funktion bei der Sicherung 

des Förderauftrags zu. 

Gerade deshalb war die Entscheidung, das bestehende Prüfungsmo-

nopol unverändert beizubehalten, von besonderem Gewicht. 

Denn sie führte dazu, dass die Kontrolle in einem System erfolgte, das 

durch eine dauerhafte institutionelle Bindung geprägt war. 

Hinzu kam, dass weitere im Referentenentwurf von 1962 enthaltene 

Regelungen, die auf eine stärkere Beteiligung der Mitglieder abzielten, 



Das Prüfungsmonopol im Genossenschaftswesen 

______________________________________________ 

_________________________________ 

36 

 

in der Novelle nicht aufgegriffen wurden. Dies betraf insbesondere Fra-

gen der wirtschaftlichen Teilhabe der Mitglieder sowie der Begrenzung 

bestimmter unternehmerischer Entwicklungen. 

Auch insoweit zeigte sich eine klare Linie: 

Die Novelle verzichtete auf eine umfassende Neujustierung des Sys-

tems und beschränkte sich auf selektive Anpassungen. 

Diese Vorgehensweise war rechtlich nicht zu beanstanden. Der Ge-

setzgeber war frei in der Entscheidung, ob und in welchem Umfang er 

Reformen umsetzte. 

Gleichwohl hatte diese Entscheidung strukturelle Auswirkungen. 

Die Kombination aus 

• Beibehaltung des Prüfungsmonopols, 

• Stärkung der Leitungsbefugnisse des Vorstands, 

• und Ausbleiben einer weitergehenden Stärkung der Mitglieder-

rechte 

führte zu einer Verschiebung innerhalb des genossenschaftlichen Sys-

tems. 

Die unmittelbare Einflussnahme der Mitglieder wurde relativiert, wäh-

rend institutionelle Strukturen an Bedeutung gewannen. 

Diese Entwicklung bildete die Grundlage für die weitere Ausgestaltung 

des Genossenschaftswesens in den folgenden Jahrzehnten. 

Sie warf zugleich die Frage auf, wie sich das Zusammenspiel von Mit-

gliedern, Organen und Prüfungsverbänden in der praktischen Umset-

zung darstellte. 

Denn die rechtliche Struktur allein sagte noch nichts darüber aus, wie 

die jeweiligen Funktionen im konkreten Systemgefüge wahrgenom-

men wurden. 

Die Analyse der praktischen Ausgestaltung ist daher Gegenstand des 

folgenden Teils. 
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11. Organisation und Struktur der Verbände 

Das genossenschaftliche Prüfungswesen ist in Deutschland organisa-

torisch in Verbänden gebündelt. Diese Verbände bilden die institutio-

nelle Grundlage für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Prüfungen und sind zugleich zentrale Akteure im genossenschaftlichen 

System. 

Ihre Stellung ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz. Genossenschaf-

ten sind verpflichtet, einem Prüfungsverband anzugehören. Diese Mit-

gliedschaft ist Voraussetzung für die Eintragung in das Genossen-

schaftsregister und damit für die rechtliche Existenz der Genossen-

schaft. 

Die Prüfungsverbände übernehmen in diesem Rahmen die Aufgabe, 

die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durchzuführen. Dazu ge-

hören insbesondere die regelmäßige Prüfung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse sowie die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung. 

Organisatorisch sind die Prüfungsverbände unterschiedlich ausgestal-

tet. Sie treten in der Regel als eingetragene Vereine oder Körperschaf-

ten auf und verfügen über eigene Leitungsorgane, Verwaltungsstruk-

turen und fachliche Abteilungen. 

Charakteristisch ist dabei, dass die Verbände ihrerseits aus Genossen-

schaften bestehen. Die geprüften Unternehmen sind zugleich Mitglie-

der der Organisation, die die Prüfung durchführt. 

Diese Konstruktion ist systemtypisch und unterscheidet sich von der 

Struktur in anderen Rechtsformen, in denen Prüfung und Mitglied-

schaft regelmäßig voneinander getrennt sind. 

Neben den regional oder fachlich ausgerichteten Prüfungsverbänden 

existieren übergeordnete Zusammenschlüsse, in denen sich die Ver-

bände koordinieren und gemeinsame Positionen entwickeln. Diese 

Dachstrukturen übernehmen insbesondere Aufgaben der Interessen-

vertretung sowie der fachlichen Abstimmung. 
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Die organisatorische Gliederung lässt sich damit vereinfacht wie folgt 

beschreiben: 

• auf der unteren Ebene die einzelnen Genossenschaften, 

• darüber die Prüfungsverbände als unmittelbare Prüfinstanzen, 

• sowie darüber hinausgehende Zusammenschlüsse zur Koordi-

nation und Interessenvertretung. 

Diese mehrstufige Struktur führt zu einer engen Vernetzung innerhalb 

des Systems. 

Die Prüfungsverbände nehmen dabei eine zentrale Position ein. Sie 

sind nicht nur für die Durchführung der Prüfungen verantwortlich, son-

dern fungieren zugleich als Ansprechpartner für rechtliche und be-

triebswirtschaftliche Fragestellungen. 

In dieser Funktion verfügen sie über ein erhebliches Maß an Fachwis-

sen und Erfahrung, das im System gebündelt wird. 

Die Stellung der Verbände ist zudem durch eine besondere Kontinuität 

geprägt. 

Da die Mitgliedschaft verpflichtend ist, besteht eine dauerhafte orga-

nisatorische Verbindung zwischen Genossenschaft und Verband. Die 

Prüfung erfolgt regelmäßig innerhalb desselben institutionellen Rah-

mens. 

Diese Kontinuität kann dazu beitragen, die Besonderheiten der jewei-

ligen Genossenschaft zu berücksichtigen und eine langfristige Beglei-

tung zu ermöglichen. 

Gleichzeitig führt sie zu einer strukturellen Nähe zwischen Prüfer und 

Geprüftem. 

Diese Nähe ist systembedingt und unterscheidet sich von der Bezie-

hung in frei organisierten Prüfungssystemen, in denen ein Wechsel des 

Prüfers regelmäßig möglich ist. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Finanzierung der Verbände. 
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Die Prüfungsverbände finanzieren sich im Wesentlichen über Beiträge 

und Gebühren, die von den angeschlossenen Genossenschaften getra-

gen werden. Damit besteht eine wirtschaftliche Verbindung zwischen 

den geprüften Unternehmen und der prüfenden Organisation. 

Auch diese Konstruktion ist systemtypisch und trägt zur Eigenständig-

keit des Prüfungswesens bei. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Die Organisation der Prüfungsverbände ist durch eine enge Verzah-

nung von Prüfung, Mitgliedschaft und institutioneller Struktur gekenn-

zeichnet. Die Verbände nehmen eine zentrale Rolle im genossenschaft-

lichen System ein und verbinden Kontrollfunktionen mit organisatori-

scher Einbindung. 

Diese Struktur bildet die Grundlage für die praktische Durchführung 

der Prüfung. 

Zugleich wirft sie Fragen nach der funktionalen Ausgestaltung der Prü-

fung auf. 

Insbesondere ist zu untersuchen, wie sich die institutionelle Einbin-

dung auf die Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben auswirkt und wel-

che Konsequenzen sich aus der dauerhaften Verbindung zwischen Ge-

nossenschaft und Prüfungsverband ergeben. 

12. Das Prüfungsmonopol in der Praxis 

Die gesetzliche Ausgestaltung des genossenschaftlichen Prüfungswe-

sens beschreibt einen klar strukturierten Rahmen. Genossenschaften 

sind verpflichtet, einem Prüfungsverband anzugehören, und unterlie-

gen der regelmäßigen Prüfung durch diesen Verband. 

Diese rechtliche Konstruktion entfaltet ihre eigentliche Bedeutung je-

doch erst in der praktischen Anwendung. 

In der Praxis führt das Prüfungsmonopol zu einer spezifischen Form 

der Beziehung zwischen Genossenschaft und Prüfinstanz. Diese 
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Beziehung ist nicht punktuell, sondern dauerhaft angelegt. Die Genos-

senschaft wird regelmäßig durch denselben institutionellen Rahmen 

geprüft, begleitet und betreut. 

Die Prüfung erfolgt dabei nicht nur in festen zeitlichen Abständen, son-

dern ist in ein fortlaufendes System von Kommunikation und Aus-

tausch eingebettet. Prüfungsfeststellungen, Empfehlungen und Hin-

weise wirken über den eigentlichen Prüfungszeitraum hinaus und flie-

ßen in die weitere Entwicklung der Genossenschaft ein. 

Damit entsteht ein kontinuierlicher Interaktionsprozess. 

Dieser Prozess ist für sich genommen funktional. Er kann dazu beitra-

gen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, Risiken zu begrenzen und 

eine gewisse Einheitlichkeit in der Anwendung rechtlicher und be-

triebswirtschaftlicher Standards zu gewährleisten. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass das Prüfungsmonopol die Struktur 

dieses Prozesses maßgeblich bestimmt. 

Da die Genossenschaft keine Möglichkeit hat, die Prüfinstanz frei zu 

wählen oder zu wechseln, besteht kein unmittelbarer Anreiz für einen 

institutionellen Wettbewerb zwischen verschiedenen Prüfanbietern. 

Die Prüfung erfolgt innerhalb eines vorgegebenen organisatorischen 

Rahmens. 

Diese Struktur unterscheidet sich grundlegend von frei organisierten 

Prüfungssystemen. 

Dort besteht regelmäßig die Möglichkeit, den Prüfer zu wechseln, un-

terschiedliche Prüfungsansätze zu vergleichen und damit mittelbar 

Einfluss auf die Ausgestaltung der Prüfung zu nehmen. Im genossen-

schaftlichen System ist diese Option nicht vorgesehen. 

Die praktische Folge ist eine stabile, aber zugleich geschlossene Prü-

fungsstruktur. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die inhaltliche Ausrichtung der Prüfung. 

Die gesetzliche Prüfung umfasst neben der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
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Genossenschaft. Hierzu gehört grundsätzlich auch die Frage, ob die 

Tätigkeit der Genossenschaft dem Förderauftrag entspricht. 

Die praktische Umsetzung dieser Prüfungsinhalte hängt jedoch von der 

konkreten Ausgestaltung der Prüfung ab. 

Insbesondere stellt sich die Frage, in welchem Umfang und mit welcher 

Intensität die Einhaltung des Förderauftrags tatsächlich Gegenstand 

der Prüfung ist. Während finanzielle und organisatorische Aspekte re-

gelmäßig klar messbar und standardisierbar sind, ist die Beurteilung 

der Mitgliederförderung komplexer und stärker wertungsabhängig. 

Dies führt dazu, dass unterschiedliche Prüfungsbereiche in der Praxis 

unterschiedlich stark gewichtet werden können. 

Ein weiterer prägender Faktor ist die bereits angesprochene Doppel-

funktion der Prüfungsverbände. 

Neben der Prüfung übernehmen sie regelmäßig auch beratende Auf-

gaben. Diese Beratung kann sich auf rechtliche, betriebswirtschaftliche 

oder strategische Fragen beziehen und erfolgt häufig im unmittelbaren 

Anschluss an Prüfungsfeststellungen. 

Die Verbindung von Prüfung und Beratung ist systemimmanent und 

kann zur Effizienz des Systems beitragen. Sie ermöglicht es, festge-

stellte Sachverhalte unmittelbar aufzugreifen und Lösungsvorschläge 

zu entwickeln. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Abgrenzung dieser Funktio-

nen. 

In Systemen, in denen Prüfung und Beratung institutionell getrennt 

sind, erfolgt die Kontrolle durch eine unabhängige Instanz, während 

die Beratung durch andere Akteure übernommen wird. Im genossen-

schaftlichen System sind diese Funktionen in einer Organisation ge-

bündelt. 

Auch dies ist rechtlich zulässig, beeinflusst jedoch die strukturellen 

Rahmenbedingungen der Prüfung. 
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Schließlich ist die praktische Wirkung des Prüfungsmonopols auch im 

Verhältnis zu den Organen der Genossenschaft zu betrachten. 

Die Prüfungsergebnisse werden regelmäßig gegenüber Vorstand und 

Aufsichtsrat kommuniziert. Sie können Einfluss auf Entscheidungen, 

Strategien und organisatorische Maßnahmen haben. In der Praxis 

kommt den Feststellungen des Prüfungsverbandes ein erhebliches Ge-

wicht zu. 

Dies ergibt sich nicht aus formalen Weisungsbefugnissen, sondern aus 

der fachlichen Autorität und der institutionellen Stellung der Prüfungs-

verbände. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Das Prüfungsmonopol führt in der Praxis zu einer stabilen, kontinuier-

lichen und institutionell geprägten Kontrollstruktur. Diese Struktur bie-

tet Vorteile im Hinblick auf Kontinuität, Fachwissen und Standardisie-

rung. 

Gleichzeitig begrenzt sie die Möglichkeiten struktureller Alternativen 

und beeinflusst die Ausgestaltung der Prüfung in wesentlichen Punk-

ten. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich diese Rahmen-

bedingungen auf zentrale Anforderungen wie Unabhängigkeit, Objek-

tivität und funktionale Distanz auswirken. 

13. Unabhängigkeit und Interessenkonflikte 

Die Prüfung von Genossenschaften unterliegt klaren rechtlichen Anfor-

derungen. Sie muss objektiv, sachgerecht und frei von sachfremden 

Einflüssen erfolgen. Diese Grundsätze entsprechen allgemeinen Prü-

fungsstandards und gelten unabhängig von der konkreten Ausgestal-

tung des jeweiligen Systems. 

Die Unabhängigkeit der Prüfung ist dabei nicht nur ein formales Erfor-

dernis, sondern eine funktionale Voraussetzung. Sie stellt sicher, dass 

die Prüfung ihre Aufgabe erfüllen kann: die verlässliche Beurteilung 
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der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Geschäftsführung sowie die 

Sicherung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere des 

Förderauftrags. 

Vor diesem Hintergrund ist die institutionelle Ausgestaltung des Prü-

fungswesens von besonderer Bedeutung. 

Im genossenschaftlichen System ist die Prüfung in eine spezifische 

Struktur eingebettet. Die Genossenschaft ist verpflichtet, Mitglied ei-

nes Prüfungsverbandes zu sein, der zugleich die gesetzlich vorge-

schriebenen Prüfungen durchführt. Zwischen Prüfer und Geprüftem 

besteht damit eine dauerhafte organisatorische Verbindung. 

Diese Struktur unterscheidet sich von Prüfungssystemen, in denen die 

Prüfinstanz frei gewählt und regelmäßig gewechselt werden kann. 

Die dauerhafte Bindung kann aus funktionaler Sicht Vorteile bieten. 

Sie ermöglicht eine kontinuierliche Begleitung, ein vertieftes Verständ-

nis der jeweiligen Genossenschaft und eine langfristige Nachverfol-

gung von Prüfungsfeststellungen. 

Gleichzeitig wirft sie strukturelle Fragen im Hinblick auf die Unabhän-

gigkeit der Prüfung auf. 

Ein zentraler Aspekt ist dabei die institutionelle Nähe zwischen Prüfer 

und Geprüftem. 

Die Genossenschaft ist nicht nur Prüfungsobjekt, sondern zugleich Mit-

glied der Organisation, die die Prüfung durchführt. Diese Doppelstel-

lung ist systemtypisch und rechtlich vorgesehen. 

Gleichwohl ist zu prüfen, wie sich diese Konstruktion auf die notwen-

dige Distanz zwischen Prüfer und Geprüftem auswirkt. 

Ein weiterer Gesichtspunkt betrifft die bereits angesprochene Verbin-

dung von Prüfung und Beratung. 

Prüfungsverbände übernehmen neben der Prüfung regelmäßig auch 

beratende Funktionen. Diese können sich auf rechtliche, betriebswirt-

schaftliche oder strategische Fragestellungen beziehen und sind häufig 

eng mit den Ergebnissen der Prüfung verknüpft. 
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Die Kombination von Prüfung und Beratung ist im genossenschaftli-

chen System zulässig und kann zur Effizienz beitragen. Sie ermöglicht 

es, festgestellte Sachverhalte unmittelbar zu analysieren und Hand-

lungsempfehlungen zu entwickeln. 

Gleichwohl stellt sich auch hier die Frage nach der funktionalen Tren-

nung dieser Aufgaben. 

In anderen Bereichen der Wirtschaftsprüfung wird der Unabhängigkeit 

der Prüfung regelmäßig dadurch Rechnung getragen, dass Prüfung 

und Beratung institutionell getrennt werden oder zumindest strengen 

Abgrenzungsregeln unterliegen. 

Im genossenschaftlichen System erfolgt eine solche Trennung nicht in 

gleicher Weise. 

Dies bedeutet nicht, dass die Unabhängigkeit der Prüfung nicht ge-

währleistet ist. Vielmehr ist zu untersuchen, ob die bestehenden Struk-

turen geeignet sind, die erforderliche Objektivität unter den gegebe-

nen Rahmenbedingungen sicherzustellen. 

Ein weiterer relevanter Faktor ist die wirtschaftliche Verbindung zwi-

schen Genossenschaft und Prüfungsverband. 

Die Finanzierung der Prüfungsverbände erfolgt im Wesentlichen durch 

Beiträge und Gebühren der angeschlossenen Genossenschaften. Da-

mit besteht eine unmittelbare wirtschaftliche Beziehung zwischen Prü-

fer und Geprüftem. 

Auch diese Konstellation ist nicht ungewöhnlich, da Prüfungsleistungen 

regelmäßig vom geprüften Unternehmen vergütet werden. Entschei-

dend ist jedoch, wie diese Beziehung in die Gesamtstruktur eingebet-

tet ist. 

Im genossenschaftlichen System ist die wirtschaftliche Verbindung Teil 

einer umfassenderen institutionellen Bindung. Die Genossenschaft ist 

dauerhaft Mitglied des Verbandes und trägt zur Finanzierung seiner 

Tätigkeit bei. 
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und in welchem Um-

fang diese Verbindung die Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben be-

einflussen kann. 

Diese Frage ist nicht im Sinne einer pauschalen Bewertung zu verste-

hen, sondern als strukturelle Betrachtung. 

Es geht nicht um die Bewertung einzelner Prüfungen oder konkreter 

Entscheidungen, sondern um die Analyse der Rahmenbedingungen, 

unter denen die Prüfung stattfindet. 

Zusammenfassend lassen sich mehrere strukturelle Merkmale feststel-

len: 

• eine dauerhafte organisatorische Verbindung zwischen Prüfer 

und Geprüftem, 

• die Bündelung von Prüfungs- und Beratungsfunktionen, 

• sowie eine wirtschaftliche Beziehung im Rahmen der Verbands-

finanzierung. 

Diese Merkmale sind systemimmanent und prägen die Ausgestaltung 

der Prüfung. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: 

Sind diese Strukturen geeignet, die Unabhängigkeit der Prüfung im 

Sinne der gesetzlichen Anforderungen dauerhaft sicherzustellen? 

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht allein eine rechtliche, sondern 

auch eine funktionale. 

Sie hängt davon ab, ob die bestehenden Mechanismen ausreichen, um 

die notwendige Distanz zwischen Prüfer und Geprüftem zu gewährleis-

ten und damit die objektive Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben si-

cherzustellen. 

Diese Fragestellung gewinnt insbesondere im weiteren Zusammen-

hang des genossenschaftlichen Systems an Bedeutung. 
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Denn die Unabhängigkeit der Prüfung ist eine wesentliche Vorausset-

zung für die wirksame Kontrolle der Geschäftsführung und damit für 

die Sicherung des Förderauftrags. 

Wie sich diese strukturellen Rahmenbedingungen auf weitere Bereiche 

des Systems auswirken, ist Gegenstand der folgenden Kapitel. 

14 Kapitel 14 Die Rolle der Mustersatzung 

Die Satzung bildet die rechtliche Grundlage jeder Genossenschaft. Sie 

regelt die inneren Strukturen, die Rechte und Pflichten der Mitglieder 

sowie die Zuständigkeiten der Organe. In ihr konkretisiert sich das 

gesetzliche Leitbild der Genossenschaft auf der Ebene der einzelnen 

Organisation. 

Das Genossenschaftsgesetz eröffnet dabei grundsätzlich Gestaltungs-

spielräume. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens können Genossen-

schaften ihre Satzung an die jeweiligen wirtschaftlichen und organisa-

torischen Bedürfnisse anpassen. 

In der praktischen Umsetzung zeigt sich jedoch ein anderes Bild. 

Im genossenschaftlichen System haben sich sogenannte Mustersat-

zungen etabliert. Diese werden in der Regel von den zuständigen Ver-

bänden entwickelt und den angeschlossenen Genossenschaften zur 

Anwendung empfohlen. 

Die Verwendung solcher Mustersatzungen ist für sich genommen sach-

gerecht. Sie erleichtert die rechtssichere Ausgestaltung der Satzung, 

gewährleistet eine einheitliche Anwendung gesetzlicher Vorgaben und 

reduziert den Aufwand für die einzelnen Genossenschaften. 

Darüber hinaus tragen Mustersatzungen zur Standardisierung von 

Strukturen und Abläufen bei, was insbesondere im Zusammenspiel in-

nerhalb eines Verbundsystems von Vorteil sein kann. 

Gleichwohl ist die tatsächliche Bedeutung der Mustersatzung differen-

ziert zu betrachten. 
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Formell handelt es sich um eine Empfehlung. Die Genossenschaft ist 

rechtlich nicht verpflichtet, die Mustersatzung unverändert zu über-

nehmen. Änderungen und Abweichungen sind grundsätzlich möglich, 

sofern sie mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar sind. 

In der Praxis besteht jedoch häufig eine starke Orientierung an den 

vorgegebenen Mustern. 

Diese Orientierung ergibt sich aus mehreren Faktoren: 

Erstens: die Komplexität der rechtlichen Materie. 

Die Ausgestaltung einer eigenständigen Satzung erfordert juristische 

und organisatorische Expertise, die nicht in jeder Genossenschaft in 

gleicher Weise vorhanden ist. Die Übernahme einer Mustersatzung bie-

tet hier eine praktikable Lösung. 

Zweitens: die Abstimmung mit den Prüfungsstrukturen. 

Da die Satzung regelmäßig Gegenstand der Prüfung ist, besteht ein 

Interesse daran, sie an den Erwartungen und Prüfungsmaßstäben aus-

zurichten. 

Drittens: die Einbindung in das Verbundsystem. 

Einheitliche Regelungen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen Genossenschaften sowie mit zentralen Einrichtungen. 

Diese Faktoren führen dazu, dass Mustersatzungen in der Praxis häufig 

weitgehend unverändert übernommen werden. 

Damit entfalten sie eine Wirkung, die über eine bloße Empfehlung hin-

ausgeht. 

Die Satzung ist das zentrale Instrument der Selbstorganisation der 

Genossenschaft. Sie bestimmt, in welchem Umfang Mitglieder Einfluss 

nehmen können, welche Befugnisse den Organen zustehen und wie 

Entscheidungsprozesse ausgestaltet sind. 

Wenn die Satzung in weiten Teilen auf vorgegebenen Mustern beruht, 

stellt sich die Frage, in welchem Umfang die genossenschaftliche 

Selbstgestaltung tatsächlich genutzt wird. 
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Diese Frage ist nicht im Sinne einer Kritik an der Verwendung von 

Mustersatzungen zu verstehen. Standardisierung kann sinnvoll und 

notwendig sein. 

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Satzung das zentrale Ele-

ment der Selbstverwaltung ist. 

Das genossenschaftliche Leitbild geht davon aus, dass die Mitglieder 

über die grundlegenden Strukturen ihrer Organisation entscheiden. 

Die Satzung ist Ausdruck dieser Selbstbestimmung. 

Vor diesem Hintergrund ist von Bedeutung, in welchem Umfang die 

Mitglieder an der inhaltlichen Ausgestaltung der Satzung beteiligt sind 

und inwieweit alternative Gestaltungen tatsächlich in Betracht gezo-

gen werden. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Wirkung einzelner Satzungsregelun-

gen. 

Bestimmungen zur Einberufung und Durchführung von Versammlun-

gen, zu Mehrheitsverhältnissen oder zu den Voraussetzungen für Sat-

zungsänderungen können erheblichen Einfluss auf die praktische 

Wahrnehmung von Mitgliederrechten haben. 

Auch insoweit ist die konkrete Ausgestaltung von entscheidender Be-

deutung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Die Mustersatzung ist ein zentrales Instrument im genossenschaftli-

chen System. Sie dient der Vereinheitlichung und erleichtert die 

rechtssichere Organisation der Genossenschaften. 

Gleichzeitig beeinflusst sie maßgeblich die Ausgestaltung der Selbst-

verwaltung. 

Damit stellt sich die Frage, wie sich die Verwendung von Mustersat-

zungen auf die tatsächliche Wahrnehmung der Mitgliederrechte und 

die Umsetzung des Förderauftrags auswirkt. 

Diese Frage gewinnt insbesondere im Zusammenspiel mit den weite-

ren strukturellen Elementen des Systems an Bedeutung. Vorallem, 
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weil sich diese Einflüsse auf die Tätigkeit der Organe der Genossen-

schaft auswirken können. 

15. Einfluss auf Vorstand und Aufsichtsrat 

Die Leitung und Überwachung der Genossenschaft sind gesetzlich klar 

zugeordnet. Der Vorstand führt die Geschäfte in eigener Verantwor-

tung (§ 27 GenG), der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung, 

und die Mitglieder nehmen ihre Rechte über die Versammlung wahr. 

Diese Struktur bildet das formale Organisationsgefüge der Genossen-

schaft. 

Die praktische Ausgestaltung dieser Funktionen erfolgt jedoch nicht im 

isolierten Raum, sondern im Kontext der zuvor dargestellten systemi-

schen Rahmenbedingungen. Hierzu zählen insbesondere die Rolle der 

Prüfungsverbände, die Verwendung von Mustersatzungen sowie die 

Einbindung in übergeordnete Strukturen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich diese Rahmen-

bedingungen auf die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat auswir-

ken. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Organmitglieder rechtlich unabhän-

gig handeln. Der Vorstand ist an Gesetz und Satzung gebunden und 

hat die Genossenschaft im Interesse der Mitglieder zu führen. Der Auf-

sichtsrat ist zur Kontrolle verpflichtet und hat die Geschäftsführung zu 

überwachen. 

Diese rechtliche Ausgangslage bleibt unberührt. 

Gleichwohl erfolgt die Wahrnehmung dieser Aufgaben in einem Um-

feld, das durch externe Impulse geprägt ist. 

Ein wesentlicher Einflussfaktor sind die Ergebnisse der Pflichtprüfung. 

Prüfungsberichte enthalten regelmäßig Feststellungen, Bewertungen 

und Empfehlungen, die sich auf die Geschäftsführung und Organisa-

tion der Genossenschaft beziehen. 
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Diese Feststellungen haben kein formales Weisungsrecht. Sie entfalten 

jedoch eine erhebliche faktische Wirkung. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind gehalten, sich mit den Prüfungsfest-

stellungen auseinanderzusetzen und gegebenenfalls Maßnahmen zu 

ergreifen. Die fachliche Autorität der prüfenden Institution verleiht die-

sen Feststellungen ein besonderes Gewicht. 

Ein weiterer Einfluss ergibt sich aus der beratenden Tätigkeit der Prü-

fungsverbände. 

Empfehlungen zu organisatorischen, rechtlichen oder strategischen 

Fragen können in die Entscheidungsprozesse der Organe einfließen. 

Diese Beratung ist grundsätzlich unterstützend angelegt, kann jedoch 

zugleich die Ausrichtung von Entscheidungen beeinflussen. 

Hinzu kommt die bereits dargestellte Rolle der Mustersatzung. 

Da die Satzung die Zuständigkeiten und Entscheidungsprozesse inner-

halb der Genossenschaft bestimmt, wirkt ihre konkrete Ausgestaltung 

unmittelbar auf die Handlungsmöglichkeiten von Vorstand und Auf-

sichtsrat. Einheitliche Satzungsstrukturen führen zu vergleichbaren 

Entscheidungsrahmen in den einzelnen Genossenschaften. 

Diese Faktoren wirken nicht isoliert, sondern in ihrem Zusammenwir-

ken. 

Es entsteht ein Umfeld, in dem Entscheidungen zwar formal durch die 

Organe der Genossenschaft getroffen werden, jedoch unter Berück-

sichtigung externer Vorgaben, Empfehlungen und struktureller Rah-

menbedingungen erfolgen. 

Die Einbindung externer Expertise und die Orientierung an bewährten 

Standards können zur Qualität der Entscheidungsfindung beitragen. 

Insbesondere in komplexen wirtschaftlichen und regulatorischen Um-

feldern ist eine solche Unterstützung häufig erforderlich. 

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass sich durch die Kumulation die-

ser Einflüsse eine Verschiebung in der praktischen Entscheidungs-

struktur ergeben kann. 
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Die gesetzlich vorgesehene eigenverantwortliche Leitung durch den 

Vorstand setzt voraus, dass wesentliche unternehmerische Entschei-

dungen innerhalb der Genossenschaft getroffen werden. Gleiches gilt 

für die Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats. 

Wenn externe Vorgaben und Empfehlungen in der Praxis ein erhebli-

ches Gewicht erhalten, stellt sich die Frage, in welchem Umfang die 

formale Entscheidungszuständigkeit mit einer tatsächlichen Entschei-

dungsautonomie einhergeht. 

Diese Frage ist nicht im Sinne einer pauschalen Bewertung zu verste-

hen. 

Vielmehr geht es um die Analyse eines strukturellen Spannungsver-

hältnisses: 

• zwischen der rechtlich vorgesehenen Selbstorganschaft der Ge-

nossenschaft  

• und der tatsächlichen Einbindung in ein umfassendes instituti-

onelles Umfeld. 

Dieses Spannungsverhältnis ist für die weitere Betrachtung von zent-

raler Bedeutung. 

Denn es berührt den Kern des genossenschaftlichen Leitbildes: die ei-

genverantwortliche, durch die Mitglieder getragene Organisation. 

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, auch die übergeordneten 

Strukturen in die Analyse einzubeziehen, die auf die Ausgestaltung der 

Entscheidungsprozesse innerhalb der Genossenschaften einwirken. 

Hierzu zählt insbesondere die Rolle der zentralen Verbundorganisatio-

nen. 

15a Die Rolle des BVR im genossenschaftli-

chen System 

Neben den Prüfungsverbänden nimmt der Bundesverband der Deut-

schen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) eine zentrale Stellung 
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im genossenschaftlichen Bankensektor ein. Seine Funktion erschöpft 

sich nicht in der klassischen Interessenvertretung, sondern umfasst 

darüber hinaus koordinierende, strukturprägende und in der Praxis 

auch steuernde Elemente. 

Der BVR ist rechtlich kein Organ der einzelnen Genossenschaft. Weder 

das Genossenschaftsgesetz noch die Satzungen der einzelnen Institute 

weisen ihm eine unmittelbare Leitungsbefugnis zu. Die Leitung der Ge-

nossenschaft obliegt allein dem Vorstand (§ 27 GenG), die Kontrolle 

dem Aufsichtsrat und die Willensbildung den Mitgliedern. 

Diese formale Struktur ist eindeutig. 

Gleichwohl zeigt die tatsächliche Ausgestaltung des genossenschaftli-

chen Bankensektors, dass neben dieser formalen Ebene eine weitere, 

faktische Steuerungsebene besteht, auf der der BVR eine maßgebliche 

Rolle einnimmt. 

Diese Wirkung entfaltet sich nicht durch unmittelbare Weisungsrechte, 

sondern durch ein Bündel von Instrumenten und Rahmenbedingun-

gen. 

Zu diesen gehören insbesondere: 

• die Entwicklung und Verbreitung von Mustersatzungen und 

Standardregelungen, 

• die Formulierung von strategischen Leitlinien für das Verbund-

system, 

• die Koordination gemeinsamer Marktauftritte und Geschäftspo-

litiken, 

• sowie die enge Verzahnung mit den Prüfungsverbänden und 

weiteren Institutionen des Verbundes. 

Diese Instrumente sind formal unverbindlich. Sie wirken als Empfeh-

lungen, Leitlinien oder abgestimmte Standards. 

In der praktischen Umsetzung entfalten sie jedoch eine erhebliche Bin-

dungswirkung. 
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Diese Bindungswirkung ergibt sich aus der Struktur des genossen-

schaftlichen Finanzverbundes. 

Die einzelnen Genossenschaftsbanken sind in vielfältiger Weise in die-

ses System eingebunden. Sie nehmen an gemeinsamen Sicherungs-

einrichtungen teil, nutzen zentrale Dienstleistungen und treten unter 

einer gemeinsamen Marke am Markt auf. 

Diese Einbindung führt zu einer funktionalen Abhängigkeit von einheit-

lichen Regelungen und abgestimmten Vorgehensweisen. 

Abweichungen von zentral entwickelten Standards sind rechtlich mög-

lich, in der Praxis jedoch häufig mit erheblichen Hürden verbunden – 

sei es aus wirtschaftlichen, organisatorischen oder reputationsbezoge-

nen Gründen. 

Hinzu tritt die mittelbare Verstärkung dieser Vorgaben über andere 

Systemelemente. 

Empfehlungen und Leitlinien finden Eingang in Prüfungsmaßstäbe, in 

Beratungsleistungen und in die allgemeine Systempraxis. Dadurch 

entsteht ein Gefüge, in dem sich formell unverbindliche Vorgaben fak-

tisch verfestigen. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine strukturelle Besonderheit fest-

stellen: 

Neben der gesetzlich vorgesehenen Selbstverwaltung der einzelnen 

Genossenschaft existiert eine koordinierende Ebene, auf der zentrale 

Vorgaben entwickelt und im System wirksam werden. 

Diese Ebene ist nicht durch formale Leitungsbefugnisse gekennzeich-

net, sondern durch die faktische Steuerungswirkung standardisierter 

Vorgaben. 

Eine besondere Rolle innerhalb dieser Struktur kommt den instituts-

bezogenen Sicherungs- und Steuerungsmechanismen des Verbundes 

zu, insbesondere der sogenannten BVR-ISG (Institutssicherungssys-

tem). 
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Das Institutssicherungssystem dient vorrangig der Stabilität des Ver-

bundes und der Sicherung der angeschlossenen Institute. Es ist darauf 

ausgerichtet, Risiken frühzeitig zu erkennen und im Bedarfsfall steu-

ernd einzugreifen. 

Im Rahmen dieser Funktion kann es zu Maßnahmen kommen, die auf 

die Geschäftspolitik einzelner Genossenschaftsbanken Einfluss neh-

men. 

Dies betrifft insbesondere Situationen, in denen wirtschaftliche Risiken 

festgestellt oder bestimmte Kennzahlen als kritisch bewertet werden. 

In solchen Fällen können Empfehlungen, Auflagen oder abgestimmte 

Maßnahmen entwickelt werden, die auf eine Anpassung der Geschäfts-

politik gerichtet sind und in der Praxis eine erhebliche Wirkung entfal-

ten. 

Dies ergibt sich aus der besonderen Stellung des Institutssicherungs-

systems innerhalb des Verbundes. Die Teilnahme an diesem System 

ist für die Genossenschaftsbanken von zentraler Bedeutung, sowohl 

im Hinblick auf Stabilität als auch auf Marktvertrauen. 

Vor diesem Hintergrund können entsprechende Vorgaben oder Erwar-

tungen eine faktische Verbindlichkeit erlangen. 

Die Wirkung dieser Mechanismen erstreckt sich nicht nur auf den Vor-

stand, sondern kann auch den Aufsichtsrat betreffen. 

Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, die Geschäftsführung zu überwachen 

und auf die Einhaltung gesetzlicher sowie wirtschaftlicher Anforderun-

gen zu achten. Hinweise, Bewertungen oder Erwartungen aus dem 

Verbundsystem können dabei in die Wahrnehmung dieser Überwa-

chungsfunktion einfließen. 

Dies kann dazu führen, dass sich die Entscheidungsgrundlagen des 

Aufsichtsrats nicht ausschließlich aus der inneren Willensbildung der 

Genossenschaft ergeben, sondern auch durch externe Systemanfor-

derungen geprägt werden. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Struktur wie folgt beschreiben: 
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Die unternehmerischen Entscheidungen werden formal innerhalb der 

Genossenschaft getroffen, stehen jedoch in einem Kontext, der durch 

übergeordnete Stabilitäts-, Koordinations- und Standardisierungsme-

chanismen beeinflusst wird. 

Die Sicherung der Stabilität des Verbundes und die frühzeitige Begren-

zung von Risiken sind legitime und notwendige Ziele. Die damit ver-

bundenen Instrumente können wesentlich zur Funktionsfähigkeit des 

Systems beitragen. 

Gleichwohl wirft diese Struktur grundlegende Fragen im Hinblick auf 

das genossenschaftliche Leitbild auf. 

Das Genossenschaftsgesetz geht von der eigenverantwortlichen Lei-

tung der einzelnen Genossenschaft aus. Diese Leitungsautonomie ist 

kein Selbstzweck, sondern dient der unmittelbaren Ausrichtung der 

Geschäftstätigkeit am Förderauftrag der Mitglieder. 

Wenn sich übergeordnete Steuerungsmechanismen herausbilden, 

stellt sich die Frage, in welchem Umfang diese Autonomie in der prak-

tischen Umsetzung uneingeschränkt besteht. 

Dabei geht es nicht um die Existenz von Kooperation und Koordination 

als solcher, sondern um deren konkrete Ausgestaltung. 

Insbesondere ist zu untersuchen, 

• in welchem Umfang zentrale Vorgaben und Sicherungsmecha-

nismen die unternehmerische Entscheidungsfreiheit beeinflus-

sen, 

• wie sich diese Einflüsse auf die Mitgliederorientierung auswir-

ken, 

• und ob die bestehenden Strukturen geeignet sind, den Förder-

auftrag der einzelnen Genossenschaft uneingeschränkt zur Gel-

tung zu bringen. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Transparenz dieser Steuerungsstruktu-

ren. 
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Während die gesetzliche Organisation der Genossenschaft klar gere-

gelt und für die Mitglieder nachvollziehbar ist, sind die Wirkmechanis-

men der übergeordneten Koordinationsebene weniger sichtbar. 

Dies kann dazu führen, dass Entscheidungsprozesse nicht ausschließ-

lich innerhalb der formalen Organe wahrgenommen werden, sondern 

durch externe Rahmenbedingungen vorgeprägt sind. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Die Rolle des BVR und der mit ihm verbundenen Sicherungs- und Steu-

erungsmechanismen ist ein wesentlicher Bestandteil des genossen-

schaftlichen Systems. Sie zeigt, dass sich neben der formal vorgese-

henen Selbstverwaltung eine faktische Steuerungsebene entwickelt 

hat, die auf Koordination, Standardisierung und stabilitätsorientierter 

Einflussnahme beruht. 

Diese Feststellung ist nicht als Bewertung einzelner Maßnahmen zu 

verstehen, sondern als Beschreibung einer systemischen Realität. 

Sie ist zugleich Ausgangspunkt für die weitere rechtliche und funktio-

nale Einordnung. 

Denn sie führt zu der zentralen Frage, wie diese Strukturen im Ver-

hältnis zu den gesetzlichen Grundprinzipien der Genossenschaft – ins-

besondere zur Selbstorganschaft und zum Förderauftrag – zu bewer-

ten sind. 

16. Förderauftrag und Realität 

Der Förderauftrag ist das zentrale rechtliche Fundament der Genos-

senschaft. Er bestimmt nicht nur ihren Zweck, sondern auch ihre Le-

gitimation. Die Genossenschaft ist kein Selbstzweck, sondern ein In-

strument zur Förderung ihrer Mitglieder. 

Diese Ausgangslage ist eindeutig und gesetzlich klar verankert. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die entscheidende Frage: 

Wie verhält sich dieser rechtliche Anspruch zur tatsächlichen Praxis? 
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Die Analyse zeigt, dass zwischen Förderauftrag und Realität ein Span-

nungsverhältnis bestehen kann, das nicht auf Einzelfälle beschränkt 

ist, sondern strukturelle Ursachen hat. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die wirtschaftliche Entwicklung vieler 

Genossenschaften – insbesondere im Bankensektor – durch eine zu-

nehmende Orientierung an klassischen betriebswirtschaftlichen Kenn-

zahlen geprägt ist. 

Ertragslage, Eigenkapitalquote, Effizienzkennziffern und Marktposition 

stehen im Mittelpunkt der Unternehmenssteuerung. Diese Orientie-

rung ist nachvollziehbar und in einem wettbewerblichen Umfeld not-

wendig. 

Gleichwohl führt sie zu einer Verschiebung des Fokus. 

Der Förderauftrag tritt in der praktischen Unternehmenssteuerung 

häufig hinter betriebswirtschaftliche Zielgrößen zurück. 

Diese Entwicklung ist nicht zwingend als bewusste Abkehr vom För-

derprinzip zu verstehen. Vielmehr ergibt sie sich aus den Rahmenbe-

dingungen, unter denen Genossenschaften heute agieren. 

Gerade deshalb ist von Bedeutung, wie dieser Zielkonflikt kontrolliert 

wird. 

Hier kommt der Pflichtprüfung eine zentrale Rolle zu. 

Wie bereits dargestellt, konzentriert sich die Prüfungspraxis in erheb-

lichem Umfang auf wirtschaftliche und organisatorische Aspekte. Diese 

sind klar messbar und lassen sich standardisiert erfassen. 

Der Förderauftrag hingegen wird zwar rechtlich vorausgesetzt, jedoch 

in der praktischen Prüfung häufig nicht in gleicher Tiefe konkretisiert. 

Dies führt zu einer strukturellen Verschiebung: 

Was leicht messbar ist, wird intensiv geprüft. 

Was den Kern der Genossenschaft ausmacht, bleibt häufig auf einer 

abstrakten Ebene. 
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Die Folgen dieser Entwicklung sind vielschichtig. 

Eine Genossenschaft kann wirtschaftlich erfolgreich sein, stabile Kenn-

zahlen aufweisen und gleichzeitig den Förderauftrag nur eingeschränkt 

erfüllen, ohne dass dies zwingend Gegenstand einer kritischen Prüfung 

wird. 

Dies betrifft insbesondere folgende Aspekte: 

• die tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteile für die Mitglieder, 

• die Ausgestaltung von Preisen und Konditionen, 

• die Frage, ob Mitglieder gegenüber Nichtmitgliedern erkennbar 

bevorzugt werden, 

• sowie die grundsätzliche Ausrichtung der Geschäftspolitik. 

Wenn diese Fragen nicht systematisch geprüft werden, entsteht eine 

Lücke zwischen rechtlichem Anspruch und praktischer Kontrolle. 

Diese Lücke bleibt häufig unsichtbar. 

Sie zeigt sich nicht in Bilanzkennzahlen oder aufsichtsrechtlichen Be-

richten, sondern in der konkreten Beziehung zwischen Genossenschaft 

und Mitglied. 

Gerade hierin liegt die besondere Problematik: 

Der Förderauftrag entfaltet seine Wirkung nicht primär im Zahlenwerk, 

sondern im tatsächlichen Nutzen für die Mitglieder. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das bestehende Sys-

tem geeignet ist, diese Dimension in der erforderlichen Weise zu er-

fassen. 

Diese Frage ist nicht als pauschale Kritik an der Praxis zu verstehen. 

Sie beschreibt vielmehr ein strukturelles Spannungsfeld: 

Das System ist darauf ausgerichtet, wirtschaftliche Stabilität und Ord-

nungsmäßigkeit zu sichern. 

Der Förderauftrag als zentrales Prinzip der Genossenschaft wird dem-

gegenüber nicht in allen Fällen mit der gleichen Intensität überprüft. 
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Diese Feststellung gewinnt zusätzlich an Gewicht, wenn man die wei-

teren systemischen Einflüsse berücksichtigt. 

Die Einbindung in Verbundstrukturen, die Orientierung an zentralen 

Vorgaben sowie die Wirkung der Prüfungsmechanismen führen dazu, 

dass sich die Geschäftspolitik in weiten Teilen an einheitlichen Maßstä-

ben orientiert. 

Diese Maßstäbe sind in erster Linie auf Stabilität, Effizienz und Markt-

position ausgerichtet. 

Die Mitgliederförderung tritt in diesem Gefüge nicht notwendigerweise 

in den Hintergrund, wird jedoch häufig nicht als eigenständiger, über-

prüfbarer Maßstab behandelt. 

Damit entsteht ein Gesamtbild: 

Der Förderauftrag bleibt rechtlich unbestritten und wird auch nicht in 

Frage gestellt. 

In der praktischen Umsetzung verliert er jedoch teilweise seine steu-

ernde und überprüfbare Funktion. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: 

Ist der Förderauftrag noch das tatsächlich handlungsleitende Prinzip 

der Genossenschaft – oder wird er zunehmend durch andere Zielgrö-

ßen überlagert? 

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. 

Denn sie betrifft nicht nur die Ausgestaltung einzelner Prozesse, son-

dern den Kern der genossenschaftlichen Identität. 

Ihre Beantwortung ist daher entscheidend für die weitere Bewertung 

des Systems. 
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17. Nichtmitgliedergeschäft und Systemver-

schiebung 

Der Förderauftrag verpflichtet die Genossenschaft, ihre wirtschaftliche 

Tätigkeit auf die Förderung ihrer Mitglieder auszurichten. Diese Aus-

richtung ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgegeben. 

Vor diesem Hintergrund ist das sogenannte Nichtmitgliedergeschäft 

von besonderer Bedeutung. 

Das Genossenschaftsgesetz schließt Geschäfte mit Nichtmitgliedern 

nicht aus. Sie sind zulässig, solange sie dem Förderzweck dienen oder 

diesen zumindest nicht verdrängen. 

Diese Einschränkung ist entscheidend. 

Das Nichtmitgliedergeschäft ist rechtlich erlaubt – aber funktional 

nachgeordnet. 

In der praktischen Entwicklung zeigt sich jedoch, dass sich dieses Ver-

hältnis verschieben kann. 

Insbesondere im Bankensektor ist zu beobachten, dass das Geschäft 

mit Nichtmitgliedern einen erheblichen Anteil an der Gesamtgeschäfts-

tätigkeit einnimmt. Die Genossenschaft tritt dabei zunehmend als uni-

versell tätiges Kreditinstitut am Markt auf. 

Diese Entwicklung ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Sie er-

möglicht Wachstum, stärkt die Ertragsbasis und erhöht die Wettbe-

werbsfähigkeit. 

Gleichwohl hat sie strukturelle Auswirkungen. 

Je stärker sich die Geschäftstätigkeit auf den allgemeinen Markt aus-

richtet, desto mehr verändert sich die innere Logik der Genossen-

schaft. 

Die Orientierung verschiebt sich: 

• vom Mitglied 

• hin zum Markt. 
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Diese Verschiebung erfolgt nicht abrupt, sondern schrittweise und 

häufig unbemerkt. 

Sie zeigt sich insbesondere in folgenden Bereichen: 

• bei der Preis- und Konditionengestaltung, die sich zunehmend 

am Markt orientiert, 

• bei der Produktpolitik, die auf breite Kundengruppen ausgerich-

tet wird, 

• sowie in der strategischen Ausrichtung, die Wachstum und 

Marktanteile in den Vordergrund stellt. 

In diesem Prozess kann der spezifische Vorteil für Mitglieder an Be-

deutung verlieren. 

Die Genossenschaft erfüllt weiterhin alle formalen Anforderungen. Sie 

ist wirtschaftlich erfolgreich, stabil und ordnungsgemäß geführt. 

Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, ob die Mitgliederförderung 

noch das prägende Element der Geschäftspolitik ist. 

Gerade hierin liegt der entscheidende Punkt: 

Die Systemverschiebung erfolgt nicht durch einen Bruch mit dem Ge-

setz, sondern innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens. 

Das Nichtmitgliedergeschäft wird ausgeweitet, ohne dass die formale 

Zulässigkeit überschritten wird. Der Förderauftrag bleibt bestehen, 

verliert jedoch an praktischer Steuerungswirkung. 

Diese Entwicklung wird durch die bestehenden Prüfungsmechanismen 

nur eingeschränkt erfasst. 

Wie bereits dargestellt, konzentriert sich die Prüfung in erheblichem 

Umfang auf wirtschaftliche Kennzahlen und organisatorische Aspekte. 

Die Frage, ob sich das Verhältnis zwischen Mitglieder- und Nichtmit-

gliedergeschäft zulasten der Mitglieder verschiebt, wird nicht zwingend 

zum zentralen Prüfungsgegenstand. 

Damit entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht: 
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Ein zentrales Element der Systemveränderung bleibt außerhalb einer 

vertieften Kontrolle. 

Diese Konstellation hat weitreichende Konsequenzen. 

Die Genossenschaft nähert sich in ihrer praktischen Ausgestaltung zu-

nehmend anderen Unternehmensformen an, ohne ihre rechtliche 

Struktur zu ändern. 

Sie bleibt formal eine Mitgliederorganisation, agiert jedoch in wesent-

lichen Bereichen wie ein marktorientiertes Unternehmen. 

Dies führt zu einer schleichenden Transformation: 

Die Genossenschaft wird nicht abgeschafft – sie verändert ihren Cha-

rakter. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundlegende Frage: 

Ist das Nichtmitgliedergeschäft noch Mittel zur Förderung der Mitglie-

der – oder entwickelt es sich zum eigenständigen Zweck? 

Diese Frage ist von zentraler Bedeutung für die weitere Bewertung. 

Denn sie berührt den Kern der genossenschaftlichen Identität. 

Wenn sich die Geschäftstätigkeit dauerhaft vom Mitglied hin zum Markt 

verlagert, stellt sich nicht nur die Frage nach der praktischen Ausge-

staltung, sondern nach der systematischen Einordnung der Genossen-

schaft selbst. 

18. Fusionen und Strukturwandel 

Die im vorhergehenden Kapitel dargestellte Entwicklung – die zuneh-

mende Orientierung am Markt und die Ausweitung des Nichtmitglie-

dergeschäfts – bleibt nicht auf der Ebene einzelner Geschäftsentschei-

dungen stehen. 

Sie findet ihren strukturellen Ausdruck im fortschreitenden Konzentra-

tionsprozess innerhalb des Genossenschaftswesens. 
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Insbesondere im Bankensektor ist seit Jahrzehnten eine kontinuierli-

che Reduzierung der Anzahl selbstständiger Genossenschaften zu be-

obachten. Fusionen werden dabei regelmäßig als notwendige Antwort 

auf wirtschaftliche, regulatorische und wettbewerbliche Herausforde-

rungen dargestellt. 

Diese Argumentation ist nachvollziehbar. Steigende Anforderungen an 

Eigenkapital, Regulierung, Digitalisierung und Effizienz sprechen aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht für größere Einheiten. Größere Institute 

können Skaleneffekte nutzen, Kosten besser verteilen und komplexe 

Anforderungen leichter erfüllen. 

Gleichwohl hat diese Entwicklung weitreichende strukturelle Konse-

quenzen. 

Die Genossenschaft ist ihrem ursprünglichen Leitbild nach eine regio-

nal verankerte Organisation. Sie lebt von der Nähe zu ihren Mitglie-

dern, von der Kenntnis lokaler Strukturen und von der unmittelbaren 

Beziehung zwischen Mitglied und Institution. 

Mit zunehmender Größe verändert sich dieses Verhältnis. 

Die räumliche und organisatorische Distanz zwischen Genossenschaft 

und Mitglied wächst. Entscheidungsstrukturen werden komplexer, Zu-

ständigkeiten verlagern sich und die unmittelbare Einflussmöglichkeit 

der Mitglieder nimmt ab. 

Diese Entwicklung ist nicht zwingend beabsichtigt, aber strukturell an-

gelegt. 

Fusionen führen zu größeren Organisationseinheiten, die zwangsläufig 

andere Steuerungsmechanismen erfordern. Die persönliche Nähe wird 

durch standardisierte Prozesse ersetzt, lokale Besonderheiten treten 

hinter einheitliche Strukturen zurück. 

Im Ergebnis entsteht eine Verschiebung: 

• von der lokalen Mitgliederorganisation 

• hin zu einer regional oder überregional agierenden Unterneh-

menseinheit. 
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Diese Entwicklung wird häufig unter dem Schlagwort „Ein Markt – eine 

Bank“ beschrieben. 

Dieses Leitbild steht für eine strategische Ausrichtung, die darauf ab-

zielt, in einem bestimmten Marktgebiet eine einheitliche, leistungsfä-

hige Institution zu etablieren. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dieses Konzept konsistent. 

Aus genossenschaftlicher Sicht wirft es jedoch grundlegende Fragen 

auf. 

Die Genossenschaft ist nicht primär als Marktakteur konzipiert, son-

dern als Förderinstrument für ihre Mitglieder. Ihre Struktur ist auf 

Nähe, Beteiligung und unmittelbare Einflussnahme angelegt. 

Wenn sich diese Struktur im Zuge von Fusionen verändert, stellt sich 

die Frage, wie sich dies auf den Förderauftrag auswirkt. 

Insbesondere ist zu prüfen, 

• ob die Mitgliederförderung in größeren Einheiten in gleicher 

Weise gewährleistet werden kann, 

• ob die spezifischen Interessen einzelner Mitgliedergruppen aus-

reichend berücksichtigt werden, 

• und wie sich die zunehmende Distanz auf die Wahrnehmung 

von Mitgliederrechten auswirkt. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Entscheidungsprozesse. 

Mit der Größe der Organisation wächst die Komplexität der Entschei-

dungsstrukturen. Entscheidungen werden auf höheren Ebenen getrof-

fen, oft unter Einbeziehung zentraler Vorgaben und standardisierter 

Verfahren. 

Dies kann zu einer weiteren Entkopplung zwischen Mitglied und Ent-

scheidung führen. 

Diese Entwicklung wird durch die bereits dargestellten systemischen 

Einflüsse verstärkt. 
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Die Orientierung an zentralen Leitlinien, die Einbindung in Verbund-

strukturen und die Wirkung der Prüfungsmechanismen führen dazu, 

dass sich Entscheidungsprozesse zunehmend vereinheitlichen. 

Die individuelle Ausprägung der einzelnen Genossenschaft tritt in den 

Hintergrund. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Fusionen und Strukturwandel sind nicht nur wirtschaftliche Anpas-

sungsprozesse, sondern verändern die Struktur der Genossenschaft 

grundlegend. 

Sie führen zu größeren Einheiten, erhöhen die Distanz zwischen Mit-

glied und Organisation und verstärken die Tendenz zur Standardisie-

rung. 

Diese Entwicklung ist nicht per se als Fehlentwicklung zu bewerten. 

Sie kann notwendig sein, um die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität 

der Genossenschaften zu sichern. 

Gleichwohl ist sie im Kontext des genossenschaftlichen Leitbildes zu 

betrachten. 

Denn sie wirft die zentrale Frage auf, ob die Genossenschaft in ihrer 

praktischen Ausgestaltung noch die Struktur aufweist, die für die un-

mittelbare Förderung ihrer Mitglieder erforderlich ist. 

Diese Frage führt unmittelbar zum nächsten Kapitel. 

Denn wenn sich Größe, Struktur und Entscheidungsprozesse verän-

dern, stellt sich die Frage, wie sich dies auf die Rolle der Mitglieder 

selbst auswirkt. 

19. Die Entkopplung von Mitglied und Ent-

scheidung 

Die Genossenschaft beruht ihrem gesetzlichen Leitbild nach auf der 

aktiven Mitwirkung ihrer Mitglieder. Sie sind Träger der Organisation, 
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nehmen an der Willensbildung teil und bestimmen die grundlegende 

Ausrichtung der Genossenschaft. 

Dieses Prinzip ist eindeutig. 

Mit der fortschreitenden strukturellen Entwicklung – insbesondere 

durch Fusionen, Wachstum und organisatorische Verdichtung – verän-

dert sich jedoch die praktische Ausgestaltung dieser Mitwirkung. 

An die Stelle der unmittelbaren Mitgliederversammlung tritt in größe-

ren Genossenschaften regelmäßig die Vertreterversammlung. 

Diese Konstruktion ist gesetzlich vorgesehen und dient der praktischen 

Handhabbarkeit. Sie ermöglicht es, auch bei einer großen Mitglieder-

zahl Entscheidungen zu treffen und die Handlungsfähigkeit der Genos-

senschaft zu sichern. 

Gleichwohl verändert sie die Qualität der Mitwirkung. 

Die Mitglieder nehmen nicht mehr selbst an der Willensbildung teil, 

sondern übertragen diese Funktion auf gewählte Vertreter. Damit ent-

steht eine zusätzliche Ebene zwischen Mitglied und Entscheidung. 

Diese Distanz ist zunächst organisatorischer Natur. 

In der Praxis kann sie jedoch weitergehende Auswirkungen haben. 

Ein zentrales Problem liegt in der Informationsbasis. 

Die Willensbildung setzt voraus, dass die entscheidenden Informatio-

nen in ausreichendem Umfang und in verständlicher Form zur Verfü-

gung stehen. Dies betrifft insbesondere komplexe Sachverhalte wie 

Fusionen, strategische Neuausrichtungen oder wirtschaftliche Entwick-

lungen. 

Die tatsächliche Informationslage ist jedoch häufig durch Komplexität 

und Verdichtung geprägt. 

Umfangreiche Unterlagen, betriebswirtschaftliche Darstellungen und 

rechtliche Bewertungen erschweren es, sich ein eigenständiges, voll-

ständiges Bild zu machen. Dies gilt sowohl für Mitglieder als auch für 

Vertreter. 
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Hinzu kommt, dass Entscheidungsprozesse zunehmend vorbereitet 

und strukturiert werden. 

Vorlagen, Empfehlungen und abgestimmte Beschlussvorschläge prä-

gen den Ablauf von Versammlungen. Die Entscheidungsoptionen sind 

damit häufig vorgezeichnet. 

Diese Entwicklung ist funktional nachvollziehbar. Sie dient der Effizienz 

und der Sicherstellung geordneter Abläufe. 

Gleichwohl führt sie zu einer weiteren Verschiebung: 

Die formale Entscheidung verbleibt bei den zuständigen Gremien, die 

inhaltliche Vorbereitung und Ausgestaltung erfolgt jedoch in erhebli-

chem Umfang im Vorfeld. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die personelle Zusammensetzung der Ver-

treterversammlungen. 

Die Auswahl der Vertreter erfolgt im Rahmen eines Wahlverfahrens. In 

der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Beteiligung an diesen Wahlen 

häufig begrenzt ist und die personelle Zusammensetzung der Vertre-

tergremien nicht in jedem Fall die gesamte Breite der Mitgliedschaft 

widerspiegelt. 

Auch dies ist kein systematischer Fehler, sondern eine Folge der prak-

tischen Rahmenbedingungen. 

Gleichwohl hat es Auswirkungen auf die Qualität der Willensbildung. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine strukturelle Entwicklung fest-

stellen: 

Die Mitglieder bleiben formal Träger der Genossenschaft, ihre unmit-

telbare Einflussmöglichkeit auf Entscheidungen wird jedoch durch or-

ganisatorische, strukturelle und faktische Faktoren eingeschränkt. 

Diese Entwicklung kann als Entkopplung beschrieben werden. 

Die Mitgliedschaft bleibt bestehen, die Beteiligung an der tatsächlichen 

Entscheidungsfindung wird jedoch mittelbarer und in Teilen reduziert. 
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Diese Entkopplung ist nicht vollständig und nicht in jedem Fall gleich 

ausgeprägt. 

Sie stellt jedoch ein strukturelles Spannungsfeld dar. 

Denn das genossenschaftliche Leitbild geht von einer aktiven, infor-

mierten und wirksamen Mitwirkung der Mitglieder aus. 

Wenn diese Mitwirkung in der praktischen Umsetzung an Grenzen 

stößt, stellt sich die Frage nach der tatsächlichen Rolle der Mitglieder 

im System. 

Diese Frage ist nicht nur organisatorischer Natur. 

Sie berührt den Kern der Genossenschaft als Mitgliederorganisation. 

Denn wenn die Verbindung zwischen Mitglied und Entscheidung 

schwächer wird, verändert sich die Funktion der Mitgliedschaft selbst. 

Vor diesem Hintergrund ist zu klären, welche Rolle den Mitgliedern im 

heutigen System tatsächlich zukommt. 

Dies ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 

20. Die Rolle der Mitglieder im heutigen Sys-

tem 

Die Genossenschaft ist ihrem gesetzlichen Leitbild nach eine Mitglie-

derorganisation. Die Mitglieder sind Träger der Genossenschaft, sie be-

stimmen ihre grundlegende Ausrichtung und legitimieren ihre Tätig-

keit. 

Diese Stellung ist rechtlich eindeutig. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle die Mitglie-

der im heutigen System tatsächlich einnehmen. 

Die Analyse der vorangegangenen Kapitel hat gezeigt, dass sich die 

strukturellen Rahmenbedingungen der Genossenschaft erheblich ver-

ändert haben. Wachstum, Fusionen, Vertreterversammlungen, 
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standardisierte Entscheidungsprozesse sowie die Einbindung in über-

geordnete Strukturen prägen die heutige Praxis. 

Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Stellung der Mitglie-

der. 

Formell verfügen die Mitglieder weiterhin über weitreichende Rechte: 

• das Stimmrecht in der General- oder Vertreterversammlung, 

• das Recht auf Information, 

• sowie die Möglichkeit, über grundlegende Entscheidungen mit-

zubestimmen. 

Diese Rechte sind rechtlich gesichert und bilden das Fundament der 

genossenschaftlichen Ordnung. 

Die praktische Wahrnehmung dieser Rechte ist jedoch differenziert zu 

betrachten. 

Ein zentrales Element ist die bereits dargestellte Entkopplung von Mit-

glied und Entscheidung. 

Die Mitglieder nehmen ihre Rechte häufig nicht unmittelbar, sondern 

über Vertreter wahr. Entscheidungsprozesse sind vorbereitet, struktu-

riert und in komplexe Zusammenhänge eingebettet. 

Dies führt dazu, dass die formalen Mitwirkungsrechte nicht in jedem 

Fall mit einer gleichwertigen tatsächlichen Einflussmöglichkeit einher-

gehen. 

Hinzu tritt die Frage der Informationslage. 

Die Beurteilung komplexer wirtschaftlicher und strategischer Entschei-

dungen setzt ein hohes Maß an Fachwissen voraus. Auch bei umfas-

sender Information bleibt es für viele Mitglieder schwierig, die Trag-

weite einzelner Maßnahmen vollständig zu erfassen. 

Diese Faktoren führen zu einer veränderten Rolle der Mitglieder. 

Sie bleiben rechtlich Träger der Genossenschaft, ihre Funktion verla-

gert sich jedoch in der Praxis teilweise. 
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An die Stelle der aktiven Mitgestaltung tritt in vielen Fällen eine legiti-

mierende Funktion. 

Die Mitglieder bestätigen Entscheidungen, die im Vorfeld entwickelt 

und abgestimmt wurden.  

Sie nehmen an der Willensbildung teil, ohne diese in jedem Fall maß-

geblich zu hinterfragen und zu prägen. 

Diese Entwicklung ist nicht zwingend als Fehlentwicklung zu verste-

hen. 

Sie kann als Folge wachsender Komplexität und organisatorischer An-

forderungen interpretiert werden. In großen und wirtschaftlich an-

spruchsvollen Organisationen sind strukturierte Entscheidungspro-

zesse erforderlich. 

Gleichwohl ist die Entwicklung im Kontext des genossenschaftlichen 

Leitbildes zu betrachten. 

Die Genossenschaft unterscheidet sich von anderen Unternehmensfor-

men gerade dadurch, dass die Mitglieder nicht nur Kapitalgeber, son-

dern aktive Träger der Organisation sind. 

Wenn sich ihre Rolle faktisch verändert, stellt sich die Frage nach der 

inhaltlichen Ausgestaltung der Mitgliedschaft. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich das Spannungsfeld wie folgt be-

schreiben: 

Die Mitglieder verfügen formal über umfassende Rechte. 

Ihre tatsächliche Einflussmöglichkeit ist jedoch durch strukturelle und 

organisatorische Faktoren begrenzt. 

Diese Diskrepanz führt zu einer grundlegenden Frage: 

Sind die Mitglieder im heutigen System noch die bestimmende 

Kraft der Genossenschaft – oder erfüllen sie zunehmend eine 

legitimierende Funktion innerhalb eines vorgeprägten Ent-

scheidungsgefüges? 

Diese Frage ist von zentraler Bedeutung. 
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Denn sie betrifft nicht nur die interne Organisation der Genossen-

schaft, sondern ihre grundlegende Identität. 

Die Antwort darauf bestimmt, ob die Genossenschaft auch in ihrer 

praktischen Ausgestaltung noch dem Leitbild entspricht, das ihr ge-

setzlich zugrunde liegt. 

Mit dieser Fragestellung wird der Blick auf die nächste Ebene der Be-

trachtung gelenkt: 

die Rolle der staatlichen Aufsicht und ihre Einbindung in das beste-

hende System. 

21. Die Rolle der BaFin 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist die 

zentrale staatliche Aufsichtsbehörde für Kreditinstitute in Deutschland. 

Ihre Aufgabe besteht darin, die Funktionsfähigkeit, Stabilität und In-

tegrität des Finanzsystems zu gewährleisten. 

Auch Genossenschaftsbanken unterliegen dieser Aufsicht. 

Die Zuständigkeit der BaFin erstreckt sich dabei in erster Linie auf auf-

sichtsrechtliche Fragestellungen. Sie überprüft insbesondere die Ein-

haltung bankaufsichtsrechtlicher Vorschriften, die Angemessenheit der 

Eigenkapitalausstattung, die Risikosteuerung sowie die organisatori-

sche Ordnung der Institute. 

Diese Aufgaben sind klar definiert und von zentraler Bedeutung für die 

Stabilität des Finanzsystems. 

Die genossenschaftsspezifischen Aspekte – insbesondere der Förder-

auftrag nach § 1 GenG – stehen hingegen nicht im unmittelbaren Fo-

kus der bankenaufsichtlichen Tätigkeit. 

Dies entspricht der gesetzlichen Aufgabenverteilung. 

Die BaFin ist keine Genossenschaftsaufsicht im engeren Sinne, son-

dern eine Finanzaufsicht. Ihr Maßstab ist das Kreditwesengesetz 

(KWG) und die darauf aufbauenden regulatorischen Anforderungen. 
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Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine strukturelle Besonderheit: 

Die Einhaltung des Förderauftrags wird nicht primär durch die staatli-

che Aufsicht überprüft, sondern durch das System der genossenschaft-

lichen Pflichtprüfung. 

Die BaFin greift insoweit nicht unmittelbar ein, sondern stützt sich in 

wesentlichen Bereichen auf die Ergebnisse der Prüfungen durch die 

genossenschaftlichen Prüfungsverbände. 

Diese Form der Aufgabenteilung ist gesetzlich vorgesehen und funkti-

onal begründet. 

Sie ermöglicht eine Spezialisierung der Aufsicht: 

Die BaFin konzentriert sich auf bankaufsichtsrechtliche Fragen, wäh-

rend die genossenschaftsspezifischen Aspekte durch die Verbände ab-

gedeckt werden. 

Gleichwohl führt diese Struktur zu einem spezifischen Wirkungsge-

füge. 

Die staatliche Aufsicht nimmt ihre Aufgaben in einem System wahr, in 

dem zentrale Kontrollfunktionen an andere Institutionen delegiert 

sind. Die Prüfungsverbände fungieren dabei als wesentliche Informa-

tions- und Bewertungsquelle. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie diese Arbeitsteilung 

im Hinblick auf den Förderauftrag zu bewerten ist. 

Wenn die BaFin diesen Aspekt nicht selbst prüft und zugleich auf die 

Ergebnisse eines Systems zurückgreift, das – wie dargestellt – struk-

turelle Besonderheiten aufweist, ergibt sich eine mehrstufige Kontroll-

struktur. 

Diese Struktur ist funktional angelegt, kann jedoch auch dazu führen, 

dass bestimmte Fragestellungen nicht in vollem Umfang erfasst wer-

den. 

Insbesondere stellt sich die Frage, in welchem Umfang die Einhaltung 

des Förderauftrags tatsächlich Gegenstand einer eigenständigen, un-

abhängigen Kontrolle ist. 
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Ein weiterer Aspekt betrifft das Selbstverständnis der Aufsicht. 

Die BaFin agiert im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags und orientiert 

sich an den Zielen der Finanzstabilität und der ordnungsgemäßen Ge-

schäftsführung. Diese Zielsetzungen sind eindeutig und haben hohe 

Priorität. 

Der Förderauftrag der Genossenschaft ist demgegenüber kein bank-

aufsichtsrechtliches Kriterium. 

Dies führt zu einer Schwerpunktsetzung: 

Die Stabilität des Instituts steht im Vordergrund, die spezifische Aus-

richtung an den Mitgliedern tritt in der aufsichtsrechtlichen Betrach-

tung in den Hintergrund. 

Diese Schwerpunktsetzung ist systembedingt. 

Gleichwohl hat sie Auswirkungen auf die Gesamtbewertung des Sys-

tems. 

Denn sie bedeutet, dass ein zentrales Element der genossenschaftli-

chen Identität nicht unmittelbar durch die staatliche Aufsicht überprüft 

wird. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine grundlegende Frage: 

Wer überwacht die Einhaltung des Förderauftrags, wenn weder die 

staatliche Aufsicht noch ein unabhängiges externes System diese Auf-

gabe vollständig wahrnehmen? 

Diese Frage ist nicht als Kritik an der BaFin zu verstehen. 

Die Behörde erfüllt ihren gesetzlichen Auftrag. Die Abgrenzung ihrer 

Zuständigkeit ist klar definiert. 

Gleichwohl ist die Frage nach der Gesamtstruktur der Kontrolle be-

rechtigt. 

Denn sie betrifft nicht die Tätigkeit einer einzelnen Institution, sondern 

das Zusammenwirken verschiedener Ebenen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 



Das Prüfungsmonopol im Genossenschaftswesen 

______________________________________________ 

_________________________________ 

74 

 

Die BaFin ist ein zentraler Bestandteil der Aufsicht über Genossen-

schaftsbanken. Ihre Tätigkeit ist auf Stabilität, Ordnungsmäßigkeit 

und Risikobegrenzung ausgerichtet. 

Die Einhaltung des Förderauftrags liegt jedoch nicht im unmittelbaren 

Fokus ihrer Prüfung. 

Diese Aufgabenverteilung führt zu einer strukturellen Lücke, deren Be-

deutung im weiteren Verlauf der Untersuchung näher zu beleuchten 

ist. 

Denn sie führt zu der weitergehenden Frage, wie die verschiedenen 

Kontrollinstanzen im System miteinander verzahnt sind – und ob diese 

Verzahnung den gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang ge-

recht wird. 

22. Prüfungsverbände als verlängerter Arm 

der Aufsicht? 

Die Aufsicht über Genossenschaftsbanken ist durch eine arbeitsteilige 

Struktur geprägt. Während die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen 

überwacht, übernehmen die genossenschaftlichen Prüfungsverbände 

die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtprüfung. 

Diese Aufgabenteilung ist gesetzlich vorgesehen und funktional be-

gründet. 

Sie beruht auf dem Gedanken, dass spezifisches Fachwissen und Nähe 

zum Prüfungsgegenstand eine effektive Kontrolle ermöglichen. Die 

Prüfungsverbände verfügen über detaillierte Kenntnisse des genossen-

schaftlichen Systems und sind in der Lage, komplexe Sachverhalte zu 

beurteilen. 

Vor diesem Hintergrund kommt den Prüfungsverbänden eine zentrale 

Rolle im Gesamtsystem der Kontrolle zu. 
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Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Ergebnisse der Verbandprüfung 

eine wesentliche Grundlage für die Tätigkeit der staatlichen Aufsicht 

darstellen. 

Die BaFin greift im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die Erkenntnisse der 

Prüfungsverbände zurück. Prüfungsberichte, Feststellungen und Be-

wertungen fließen in die aufsichtsrechtliche Beurteilung ein. 

Diese Praxis ist nachvollziehbar. 

Sie vermeidet Doppelprüfungen, nutzt vorhandene Expertise und er-

möglicht eine effiziente Aufgabenteilung. 

Gleichwohl führt sie zu einer strukturellen Besonderheit: 

Ein erheblicher Teil der tatsächlichen Kontrollleistung wird nicht unmit-

telbar durch die staatliche Aufsicht selbst erbracht, sondern durch In-

stitutionen, die Teil des genossenschaftlichen Systems sind. 

Diese Konstellation wirft die Frage auf, wie die Rolle der Prüfungsver-

bände im Verhältnis zur staatlichen Aufsicht einzuordnen ist. 

Formell bleiben die Prüfungsverbände eigenständige Organisationen 

ohne hoheitliche Befugnisse. Sie handeln nicht als Behörden, sondern 

als Prüfungsinstitutionen innerhalb eines gesetzlich geregelten Sys-

tems. 

Funktional übernehmen sie jedoch Aufgaben, die für die staatliche Auf-

sicht von zentraler Bedeutung sind. 

Ihre Feststellungen bilden die Grundlage für aufsichtsrechtliche Be-

wertungen. Ihre Einschätzungen haben Einfluss auf die Beurteilung 

der wirtschaftlichen Lage und der Geschäftsführung der Genossen-

schaften. 

Vor diesem Hintergrund kann von einer funktionalen Nähe zur Aufsicht 

gesprochen werden. 

Diese Nähe ist nicht im Sinne einer rechtlichen Gleichstellung zu ver-

stehen, sondern als Beschreibung einer tatsächlichen Arbeitsteilung, 

in der die Prüfungsverbände eine wesentliche Vorfeldfunktion für die 

staatliche Aufsicht übernehmen. 
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Diese Struktur ist nicht per se problematisch. 

Delegation und Nutzung externer Expertise sind in komplexen Auf-

sichtssystemen üblich. Sie können zur Effizienz und Qualität der Kon-

trolle beitragen. 

Gleichwohl setzt ein solches Modell voraus, dass die eingesetzten In-

stitutionen die erforderliche Unabhängigkeit und Objektivität gewähr-

leisten. 

Hier schließt sich der Kreis zu den bereits dargestellten strukturellen 

Rahmenbedingungen. 

Die Prüfungsverbände sind zugleich Teil des Systems, das sie prüfen. 

Sie stehen in einer dauerhaften organisatorischen und wirtschaftlichen 

Verbindung zu den Genossenschaften. Darüber hinaus übernehmen 

sie neben der Prüfung auch beratende Funktionen. 

Diese Mehrfachrolle ist systemtypisch, führt jedoch zu einer besonde-

ren Konstellation: 

Die Kontrolle erfolgt durch Institutionen, die nicht außerhalb des Sys-

tems stehen, sondern integraler Bestandteil desselben sind. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: 

Kann eine Kontrolle, die innerhalb des Systems organisiert ist, die glei-

che Distanz und Unabhängigkeit gewährleisten wie eine Kontrolle, die 

außerhalb dieses Systems angesiedelt ist? 

Diese Frage ist nicht im Sinne einer pauschalen Bewertung zu verste-

hen. 

Sie beschreibt ein strukturelles Spannungsfeld, das sich aus der be-

sonderen Ausgestaltung des genossenschaftlichen Prüfungswesens 

ergibt. 

Die Kombination aus 

• Pflichtmitgliedschaft, 

• institutioneller Nähe, 



Georg Scheumann 

______________________________________ 

_______________________________ 

77 

 

• wirtschaftlicher Verbindung 

• und funktionaler Einbindung in die Aufsicht 

führt zu einer Form der Kontrolle, die sich von klassischen, strikt ge-

trennten Aufsichtssystemen unterscheidet. 

Diese Besonderheit ist für die Bewertung des Systems von zentraler 

Bedeutung. 

Denn sie berührt die grundlegende Frage nach der Unabhängigkeit der 

Kontrolle. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Die Prüfungsverbände nehmen im Zusammenspiel mit der staatlichen 

Aufsicht eine Schlüsselrolle ein. Sie sind nicht Teil der staatlichen Auf-

sicht im formalen Sinne, übernehmen jedoch funktional wesentliche 

Aufgaben innerhalb des Aufsichtssystems. 

Diese Doppelstellung ist charakteristisch für das genossenschaftliche 

Prüfungswesen. 

Sie bildet zugleich den Ausgangspunkt für die weitergehende Frage, 

ob die bestehende Struktur den Anforderungen an eine unabhängige 

und effektive Kontrolle in vollem Umfang gerecht wird. 

Diese Frage steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. 

23. Versagen der Aufsicht? 

Die vorangegangenen Kapitel haben ein komplexes Bild der Aufsichts- 

und Kontrollstrukturen im genossenschaftlichen System gezeichnet. 

Staatliche Aufsicht, genossenschaftliche Pflichtprüfung, Verbundstruk-

turen und interne Entscheidungsmechanismen greifen ineinander und 

bilden ein mehrstufiges Gefüge. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine naheliegende Frage: 

Funktioniert dieses System der Kontrolle in seiner Gesamtheit so, wie 

es der gesetzlichen Konzeption entspricht? 
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Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine differenzierte Betrach-

tung. 

Zunächst ist festzuhalten, dass weder der staatlichen Aufsicht noch 

den Prüfungsverbänden pauschal ein Fehlverhalten vorgeworfen wer-

den kann. Beide handeln im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkei-

ten und erfüllen die ihnen übertragenen Aufgaben. 

Die BaFin überwacht die Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Vorschrif-

ten und sichert die Stabilität des Finanzsystems. 

Die Prüfungsverbände führen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfun-

gen durch und beurteilen die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. 

In diesem Sinne funktioniert das System. 

Gleichwohl hat die Analyse strukturelle Besonderheiten aufgezeigt, die 

eine weitergehende Bewertung erforderlich machen. 

Ein zentraler Punkt liegt in der Aufgabenteilung. 

Die staatliche Aufsicht konzentriert sich auf aufsichtsrechtliche Frage-

stellungen, während die genossenschaftsspezifischen Aspekte – insbe-

sondere der Förderauftrag – im Wesentlichen durch die Pflichtprüfung 

erfasst werden. 

Diese Aufgabenteilung ist klar geregelt. 

Sie führt jedoch dazu, dass ein zentrales Element der Genossenschaft 

nicht Gegenstand einer eigenständigen staatlichen Kontrolle ist. 

Hinzu kommt, dass die Pflichtprüfung in einem System erfolgt, das 

durch institutionelle Nähe, dauerhafte Bindung und eine Bündelung 

von Funktionen geprägt ist. 

Die Kontrolle wird somit innerhalb des Systems organisiert. 

Diese Konstellation ist funktional angelegt, kann jedoch dazu führen, 

dass bestimmte Entwicklungen nicht in der gleichen Weise hinterfragt 

werden, wie es in einem vollständig extern organisierten Kontrollsys-

tem der Fall wäre. 
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Ein weiterer Aspekt betrifft die inhaltliche Ausrichtung der Kontrolle. 

Wie gezeigt, liegt der Schwerpunkt der Prüfung auf wirtschaftlichen 

und organisatorischen Aspekten. Der Förderauftrag als zentrales Prin-

zip der Genossenschaft wird demgegenüber nicht in allen Fällen in glei-

cher Tiefe überprüft. 

Diese Schwerpunktsetzung ist nachvollziehbar, führt jedoch zu einer 

inhaltlichen Verschiebung. 

Vor diesem Hintergrund entsteht ein Gesamtbild: 

Die einzelnen Elemente des Systems funktionieren für sich genom-

men. 

In ihrer Kombination können jedoch Lücken entstehen. 

Diese Lücken betreffen insbesondere die Frage, ob die genossen-

schaftliche Identität – verkörpert durch den Förderauftrag – in der 

praktischen Umsetzung ausreichend gesichert wird. 

Damit stellt sich die Frage nach einem möglichen „Versagen“ der Auf-

sicht in einem anderen Licht. 

Es geht nicht um ein Versagen im Sinne individueller Fehlentscheidun-

gen oder unterlassener Maßnahmen. 

Vielmehr geht es um die Frage, ob die Struktur des Systems selbst 

geeignet ist, alle relevanten Aspekte in der erforderlichen Tiefe zu er-

fassen. 

In diesem Sinne kann von einem strukturellen Defizit gesprochen wer-

den. 

Die Kontrolle ist vorhanden, sie ist organisiert und sie ist wirksam im 

Hinblick auf Stabilität und Ordnungsmäßigkeit. 

Ob sie in gleicher Weise geeignet ist, den Förderauftrag als zentrales 

Element der Genossenschaft zu sichern, bleibt eine offene Frage. 

Diese Feststellung ist keine abschließende Bewertung, sondern ein Er-

gebnis der Analyse. 

Sie führt zu einer weitergehenden Überlegung: 
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Wenn ein System bestimmte Aspekte systematisch weniger stark er-

fasst, stellt sich die Frage, ob eine Anpassung oder Ergänzung erfor-

derlich ist. 

Diese Frage richtet sich nicht nur an einzelne Institutionen, sondern 

an das Gesamtsystem. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Ein pauschales Versagen der Aufsicht lässt sich nicht feststellen. 

Es bestehen jedoch strukturelle Rahmenbedingungen, die dazu führen 

können, dass zentrale Aspekte des genossenschaftlichen Leitbildes 

nicht in vollem Umfang Gegenstand der Kontrolle sind. 

Diese Erkenntnis bildet den Ausgangspunkt für die weitere rechtliche 

Bewertung des Prüfungsmonopols. 

Denn sie führt unmittelbar zu der Frage, wie das bestehende System 

im Lichte der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zu beurteilen ist. 

24. Das Urteil von 2001 (1 BvR 1759/91) 

Die gesetzliche Ausgestaltung des genossenschaftlichen Prüfungswe-

sens, insbesondere die Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsverbänden, 

war Gegenstand einer verfassungsrechtlichen Überprüfung durch das 

Bundesverfassungsgericht. 

Mit Beschluss vom 19. Juli 2001 (1 BvR 1759/91) bestätigte das Ge-

richt die Verfassungsmäßigkeit der bestehenden Regelungen. 

Diese Entscheidung bildet bis heute die zentrale verfassungsrechtliche 

Grundlage für das Prüfungsmonopol im Genossenschaftswesen. 

Ausgangspunkt der Prüfung war die Frage, ob die verpflichtende Mit-

gliedschaft in einem Prüfungsverband einen unzulässigen Eingriff in 

die grundrechtlich geschützte Handlungsfreiheit der Genossenschaften 

darstellt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage verneint. 
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Zur Begründung führte das Gericht aus, dass die Pflichtmitgliedschaft 

einem legitimen Zweck dient und zur Erreichung dieses Zwecks geeig-

net, erforderlich und angemessen ist. 

Im Mittelpunkt der Argumentation steht dabei die besondere Struktur 

der Genossenschaft. 

Das Gericht hebt hervor, dass Genossenschaften aufgrund ihrer per-

sonellen Struktur und der typischerweise begrenzten Einflussmöglich-

keiten der einzelnen Mitglieder einer besonderen Kontrolle bedürfen. 

Die Pflichtprüfung durch Prüfungsverbände wird vor diesem Hinter-

grund als ein geeignetes Instrument angesehen, um die Mitglieder vor 

Fehlentwicklungen zu schützen. 

Die Entscheidung stützt sich dabei auf mehrere zentrale Erwägungen. 

Erstens: den Schutz der Mitglieder. 

Die Mitglieder sollen vor wirtschaftlichen Risiken und Fehlentscheidun-

gen der Geschäftsführung bewahrt werden. Die Pflichtprüfung dient 

dazu, Missstände frühzeitig zu erkennen und Transparenz zu schaffen. 

Zweitens: den Schutz der Gläubiger. 

Die wirtschaftliche Stabilität der Genossenschaft ist auch im Interesse 

der Gläubiger von Bedeutung. Eine regelmäßige Prüfung trägt dazu 

bei, die Solidität der Genossenschaft sicherzustellen. 

Drittens: den Schutz der Allgemeinheit. 

Genossenschaften sind Teil des Wirtschaftslebens. Ihre Stabilität und 

Funktionsfähigkeit liegen daher auch im öffentlichen Interesse. 

Diese drei Aspekte bilden die tragenden Säulen der verfassungsrecht-

lichen Rechtfertigung. 

Das Gericht betont zudem, dass die Pflichtmitgliedschaft in Prüfungs-

verbänden im Zusammenhang mit der Pflichtprüfung zu sehen ist. Die 

organisatorische Einbindung wird als geeignet angesehen, eine konti-

nuierliche und qualitativ hochwertige Prüfung sicherzustellen. 
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Vor diesem Hintergrund kommt das Bundesverfassungsgericht zu dem 

Ergebnis, dass die bestehenden Regelungen mit dem Grundgesetz ver-

einbar sind. 

Die Entscheidung ist klar und eindeutig. 

Gleichwohl ist für die weitere Betrachtung von Bedeutung, dass das 

Gericht seine Bewertung auf der Grundlage bestimmter tatsächlicher 

und rechtlicher Annahmen getroffen hat. 

Diese Annahmen betreffen insbesondere: 

• die Funktionsweise der Prüfungsverbände als unabhängige 

Prüfinstanzen, 

• die Wirksamkeit der Prüfung im Hinblick auf den Schutz der 

Mitglieder, 

• sowie die strukturellen Rahmenbedingungen des genossen-

schaftlichen Systems. 

Das Gericht geht davon aus, dass das bestehende System geeignet 

ist, die genannten Schutzfunktionen tatsächlich zu erfüllen. 

Diese Annahme ist zentral für die verfassungsrechtliche Bewertung. 

Denn die Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs hängt maßgeblich davon 

ab, ob das gewählte Mittel seinen Zweck tatsächlich erfüllt. 

Vor diesem Hintergrund kommt der weiteren Entwicklung besondere 

Bedeutung zu. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht isoliert zu 

betrachten. Sie steht in einem konkreten historischen und tatsächli-

chen Kontext. 

Die Frage, ob die damaligen Annahmen unter den heutigen Bedingun-

gen unverändert fortgelten, ist Gegenstand der folgenden Kapitel. 

Denn die verfassungsrechtliche Bewertung eines Systems ist nicht sta-

tisch. 
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Sie setzt voraus, dass die tatsächlichen Grundlagen, auf denen sie be-

ruht, weiterhin bestehen. 

Ob dies im Hinblick auf das genossenschaftliche Prüfungswesen der 

Fall ist, bedarf einer erneuten Prüfung. 

25. Der „Dreiklang“ der Rechtfertigung 

Die verfassungsrechtliche Bestätigung des genossenschaftlichen Prü-

fungswesens durch das Bundesverfassungsgericht beruht im Kern auf 

drei zentralen Schutzfunktionen: 

• dem Schutz der Mitglieder, 

• dem Schutz der Gläubiger, 

• sowie dem Schutz der Allgemeinheit. 

Dieser „Dreiklang“ bildet die tragende Grundlage für die Rechtferti-

gung des Eingriffs in die Handlungsfreiheit der Genossenschaften 

durch Pflichtprüfung und Pflichtmitgliedschaft. 

Die Argumentation des Gerichts ist dabei klar strukturiert: 

Das Prüfungsmonopol ist zulässig, weil es geeignet ist, diese Schutz-

funktionen zu gewährleisten. 

Vor diesem Hintergrund ist für die weitere Bewertung entscheidend, 

ob diese Voraussetzungen in der praktischen Ausgestaltung des Sys-

tems weiterhin erfüllt sind. 

Die Analyse hat gezeigt, dass sich die Rahmenbedingungen des ge-

nossenschaftlichen Systems seit der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts erheblich weiterentwickelt haben. 

Diese Entwicklung betrifft nicht die rechtliche Struktur allein, sondern 

vor allem die tatsächliche Funktionsweise des Systems. 

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, wie sich die drei zentralen Recht-

fertigungselemente unter den heutigen Bedingungen darstellen. 
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1. Schutz der Mitglieder 

Der Schutz der Mitglieder ist das zentrale Argument der verfassungs-

rechtlichen Rechtfertigung. 

Die Pflichtprüfung soll sicherstellen, dass Fehlentwicklungen frühzeitig 

erkannt werden und die Mitglieder eine verlässliche Grundlage für ihre 

Entscheidungen haben. 

Die vorangegangene Analyse hat jedoch gezeigt, dass der Förderauf-

trag als zentrales Element der Mitgliederinteressen nicht in allen Fällen 

in der gleichen Tiefe geprüft wird wie wirtschaftliche und organisatori-

sche Aspekte. 

Zudem wurde dargestellt, dass die Mitglieder in der praktischen Wil-

lensbildung strukturellen Einschränkungen unterliegen können, insbe-

sondere durch Vertreterstrukturen, komplexe Entscheidungsprozesse 

und begrenzte Informationsverfügbarkeit. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Schutz der Mit-

glieder in der praktischen Ausgestaltung des Systems in der Weise ge-

währleistet ist, wie es der verfassungsrechtlichen Annahme zugrunde 

liegt. 

2. Schutz der Gläubiger 

Der Schutz der Gläubiger zielt auf die wirtschaftliche Stabilität der Ge-

nossenschaft ab. 

In diesem Bereich zeigt sich, dass das bestehende System in hohem 

Maße wirksam ist. Die Prüfung wirtschaftlicher Kennzahlen, Risi-

kostrukturen und organisatorischer Abläufe ist intensiv ausgeprägt 

und trägt zur Stabilität der Genossenschaften bei. 

Die starke Ausrichtung auf wirtschaftliche Solidität entspricht den An-

forderungen der Bankenaufsicht und wird durch regulatorische Vorga-

ben zusätzlich verstärkt. 

Der Gläubigerschutz ist somit ein Bereich, in dem das System seine 

Schutzfunktion weitgehend erfüllt. 
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Gleichwohl ist festzustellen, dass diese Schwerpunktsetzung zugleich 

zu einer Verschiebung innerhalb des Systems beiträgt. 

Die starke Fokussierung auf Stabilität und Risikobegrenzung kann 

dazu führen, dass andere Aspekte – insbesondere die Mitgliederförde-

rung – in der praktischen Umsetzung weniger Gewicht erhalten. 

3. Schutz der Allgemeinheit 

Der Schutz der Allgemeinheit bezieht sich auf die Stabilität und Funk-

tionsfähigkeit des genossenschaftlichen Systems als Teil der Gesamt-

wirtschaft. 

Auch hier ist festzustellen, dass die bestehenden Strukturen zur Sta-

bilität beitragen. Genossenschaftsbanken gelten im Allgemeinen als 

solide und krisenresistent. 

Diese Stabilität ist ein wesentlicher Bestandteil der verfassungsrecht-

lichen Rechtfertigung. 

Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Genossenschaft 

nicht allein als wirtschaftliche Einheit zu betrachten ist, sondern als 

besondere Organisationsform mit einem spezifischen Förderauftrag. 

Der Schutz der Allgemeinheit kann daher nicht isoliert von der Frage 

betrachtet werden, ob die Genossenschaft ihre besondere Funktion 

tatsächlich erfüllt. 

Zwischenergebnis 

Der „Dreiklang“ der Rechtfertigung bleibt in seiner Struktur bestehen. 

Seine praktische Ausfüllung zeigt jedoch eine differenzierte Entwick-

lung: 

• Der Gläubigerschutz und die Stabilität des Systems sind stark 

ausgeprägt. 

• Der Schutz der Mitglieder ist rechtlich verankert, wird jedoch in 

der praktischen Umsetzung nicht in allen Bereichen in gleicher 

Tiefe abgesichert. 
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• Der Schutz der Allgemeinheit ist gewährleistet, orientiert sich 

jedoch primär an Stabilitätskriterien. 

Diese Differenzierung ist für die weitere Bewertung von zentraler Be-

deutung. 

Denn sie zeigt, dass die verfassungsrechtliche Rechtfertigung auf An-

nahmen beruht, deren praktische Umsetzung nicht in allen Punkten 

deckungsgleich ist. 

Diese Feststellung stellt die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts nicht in Frage. 

Sie führt jedoch zu einer weitergehenden Überlegung: 

Wenn sich die tatsächlichen Grundlagen eines Systems verändern oder 

in ihrer praktischen Ausgestaltung differenziert entwickeln, stellt sich 

die Frage, ob und in welchem Umfang eine erneute Bewertung erfor-

derlich ist. 

Diese Frage bildet den Ausgangspunkt für die abschließende Betrach-

tung. 

26. Ist das Prüfungsmonopol heute noch ver-

fassungsgemäß? 

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des genossenschaftlichen Prü-

fungsmonopols wurde durch das Bundesverfassungsgericht im Jahr 

2001 bestätigt. Diese Entscheidung beruht auf der Annahme, dass das 

bestehende System geeignet und erforderlich ist, den Schutz der Mit-

glieder, der Gläubiger und der Allgemeinheit zu gewährleisten. 

Die maßgebliche Frage für die Gegenwart lautet daher nicht, ob diese 

Entscheidung zutreffend war. 

Sie lautet vielmehr: 

Bestehen die tatsächlichen Voraussetzungen, auf denen diese Ent-

scheidung beruht, heute noch in gleicher Weise fort? 
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Die verfassungsrechtliche Beurteilung eines Eingriffs ist nicht statisch. 

Sie hängt davon ab, ob das gewählte Mittel auch unter veränderten 

tatsächlichen Bedingungen weiterhin geeignet und erforderlich ist. 

Vor diesem Hintergrund ist das Prüfungsmonopol einer erneuten Be-

trachtung zu unterziehen. 

1. Eingriffsqualität des Prüfungsmonopols 

Die Pflichtmitgliedschaft in einem Prüfungsverband stellt einen Eingriff 

in die Handlungsfreiheit der Genossenschaften dar. Sie beschränkt die 

Möglichkeit, die Prüfinstanz frei zu wählen, und bindet die Genossen-

schaft dauerhaft an eine bestimmte Organisationsstruktur. 

Ein solcher Eingriff ist nur dann verfassungsrechtlich zulässig, wenn er 

durch hinreichend gewichtige Gründe gerechtfertigt ist und dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. 

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Voraussetzungen im Jahr 

2001 bejaht. 

Die entscheidende Frage ist, ob diese Bewertung unter den heutigen 

Bedingungen unverändert gilt. 

2. Geeignetheit des Systems 

Die Geeignetheit setzt voraus, dass das Prüfungsmonopol tatsächlich 

zur Erreichung der verfolgten Ziele beiträgt. 

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Stabilität und den Gläubigerschutz 

ist dies weiterhin der Fall. Das bestehende System gewährleistet eine 

intensive Prüfung wirtschaftlicher Kennzahlen und trägt zur Stabilität 

der Genossenschaften bei. 

Im Hinblick auf den Schutz der Mitglieder zeigt sich jedoch ein diffe-

renzierteres Bild. 

Wie dargestellt, wird der Förderauftrag als zentrales Element der Mit-

gliederinteressen nicht in allen Fällen in gleicher Tiefe geprüft. Zudem 

bestehen strukturelle Entwicklungen, die die unmittelbare Einfluss-

möglichkeit der Mitglieder einschränken können. 
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das System in seiner 

heutigen Ausgestaltung noch in gleicher Weise geeignet ist, den 

Schutz der Mitglieder umfassend zu gewährleisten. 

3. Erforderlichkeit des Prüfungsmonopols 

Die Erforderlichkeit setzt voraus, dass kein milderes, gleich wirksames 

Mittel zur Verfügung steht. 

Hier hat sich die Ausgangslage seit der Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts verändert. 

Mit dem Auftreten externer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und der 

zunehmenden Diskussion über alternative Prüfungsmodelle ist die An-

nahme eines ausschließlich monopolgebundenen Systems nicht mehr 

zwingend. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die Pflichtbindung an Prüfungsver-

bände weiterhin erforderlich ist oder ob ein offeneres System ver-

gleichbare Schutzwirkungen erzielen könnte. 

Diese Frage ist von zentraler Bedeutung für die verfassungsrechtliche 

Bewertung. 

4. Angemessenheit im engeren Sinne 

Die Angemessenheit erfordert eine Abwägung zwischen der Schwere 

des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe. 

Das Prüfungsmonopol greift in die organisatorische Selbstbestimmung 

der Genossenschaften ein. Es beschränkt die Wahlfreiheit und schafft 

eine dauerhafte Bindung an bestimmte Strukturen. 

Demgegenüber stehen die Schutzfunktionen des Systems. 

Wie gezeigt, ist der Schutz der Gläubiger und die Stabilität des Sys-

tems in hohem Maße gewährleistet. Der Schutz der Mitglieder ist 

rechtlich verankert, wird jedoch in der praktischen Umsetzung nicht in 

allen Bereichen mit gleicher Intensität abgesichert. 

Diese Differenzierung ist für die Abwägung von Bedeutung. 
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Denn die Rechtfertigung des Eingriffs beruht maßgeblich auf der An-

nahme eines umfassenden Schutzes aller betroffenen Interessen. 

Wenn sich diese Annahme in der praktischen Ausgestaltung relativiert, 

stellt sich die Frage, ob die Eingriffsintensität weiterhin in einem an-

gemessenen Verhältnis zu den erreichten Schutzwirkungen steht. 

5. Dynamische Betrachtung der Verhältnismäßigkeit 

Das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung auf der Grund-

lage der damaligen tatsächlichen Verhältnisse getroffen. 

Die wirtschaftlichen, regulatorischen und strukturellen Rahmenbedin-

gungen haben sich seitdem erheblich verändert. 

Die zunehmende Marktintegration, die Konzentrationsprozesse im 

Bankensektor sowie die strukturellen Besonderheiten des Prüfungswe-

sens führen zu einer neuen Ausgangslage. 

In einer solchen Situation ist eine dynamische Betrachtung erforder-

lich. 

Die Verfassungsmäßigkeit eines Systems kann nicht losgelöst von sei-

ner tatsächlichen Wirkung beurteilt werden. 

Gesamtbewertung 

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Prüfungsmonopols kann auf 

Grundlage der Entscheidung von 2001 nicht pauschal in Frage gestellt 

werden. 

Gleichwohl zeigt die Analyse, dass sich die tatsächlichen Rahmenbe-

dingungen in einer Weise verändert haben, die eine erneute Bewer-

tung erforderlich erscheinen lässt. 

Insbesondere im Hinblick auf 

• die Erforderlichkeit eines monopolgebundenen Systems, 

• die tatsächliche Sicherung des Mitgliederschutzes, 

• sowie die strukturelle Ausgestaltung der Kontrolle 
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bestehen Fragestellungen, die im Jahr 2001 in dieser Form nicht im 

Mittelpunkt standen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die abschließende Frage: 

Ist das Prüfungsmonopol unter den heutigen Bedingungen noch das 

geeignete und erforderliche Mittel zur Sicherung der verfassungsrecht-

lich maßgeblichen Schutzfunktionen – oder bedarf es einer Weiterent-

wicklung des Systems? 

Diese Frage ist nicht abschließend durch die Entscheidung von 2001 

beantwortet. 

Sie ist eine Frage der Gegenwart. 

27. Das System auf dem Prüfstand 

Die vorangegangene Analyse hat das genossenschaftliche Prüfungs-

wesen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: 

historisch, rechtlich, strukturell und praktisch. 

Sie hat gezeigt, dass das System in seiner bestehenden Form funktio-

niert – zumindest im Hinblick auf Stabilität, Ordnungsmäßigkeit und 

wirtschaftliche Kontrolle. 

Gleichzeitig hat sie deutlich gemacht, dass sich innerhalb dieses Sys-

tems Entwicklungen vollzogen haben, die eine erneute Gesamtbewer-

tung erforderlich erscheinen lassen. 

Vor diesem Hintergrund steht nicht mehr die einzelne Regelung im 

Mittelpunkt. 

Im Mittelpunkt steht das System als Ganzes. 

• Dieses System ist historisch gewachsen. 

• Es ist rechtlich abgesichert. 

• Es ist organisatorisch etabliert. 
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Und gerade deshalb stellt sich die entscheidende Frage: 

Erfüllt es heute noch den Zweck, zu dessen Sicherung es geschaffen 

wurde? 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Prüfungsmonopol im Jahr 2001 

auf der Grundlage klarer Annahmen bestätigt: 

• unabhängige Kontrolle, 

• wirksamer Schutz der Mitglieder, 

• sowie ein ausgewogenes Verhältnis der betroffenen Interessen. 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass diese Annahmen in 

ihrer praktischen Ausgestaltung differenziert zu betrachten sind. 

• Nicht als Widerspruch – aber als Entwicklung. 

• Nicht als Bruch - aber als Verschiebung. 

Diese Verschiebung betrifft zentrale Elemente des Systems: 

• den Förderauftrag als handlungsleitendes Prinzip, 

• die Rolle der Mitglieder als Träger der Genossenschaft, 

• die Unabhängigkeit der Kontrolle, 

• sowie die strukturelle Ausgestaltung des Prüfungswesens. 

Diese Elemente bestehen fort. 

Ihre praktische Wirkung hat sich jedoch verändert. 

Vor diesem Hintergrund ist eine zentrale Feststellung möglich: 

Das System steht nicht außerhalb der Kritik – es ist selbst Gegenstand 

der Prüfung. 

Diese Feststellung ist keine Infragestellung des Systems. 

Sie ist Ausdruck eines grundlegenden Prinzips: 

Jede Struktur, die Kontrolle ausübt, muss selbst überprüfbar sein. 
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Dies gilt in besonderem Maße für ein System, das auf Pflichtbindung, 

institutioneller Geschlossenheit und weitreichenden Eingriffsbefugnis-

sen beruht. 

Die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Prüfungsmonopols ist 

daher nicht nur eine juristische Frage. 

Sie ist auch eine Systemfrage. 

Eine Frage nach der tatsächlichen Wirkung. 

Eine Frage nach der Übereinstimmung von Anspruch und Realität. 

Vor diesem Hintergrund verdichtet sich die Analyse zu einer einfachen, 

aber grundlegenden Überlegung: 

Ein System, das geschaffen wurde, um zu schützen, muss sich daran 

messen lassen, ob es diesen Schutz tatsächlich gewährleistet. 

Und ein System, das auf Vertrauen beruht, muss sich der Überprüfung 

stellen. 

Das genossenschaftliche Prüfungswesen steht damit heute nicht nur 

im Dienst der Kontrolle. 

Es steht selbst auf dem Prüfstand. 

28. Neue Marktteilnehmer im Prüfungswe-

sen 

Das genossenschaftliche Prüfungswesen war über Jahrzehnte durch 

eine weitgehend geschlossene Struktur geprägt. Die Pflichtmitglied-

schaft in Prüfungsverbänden und die gesetzlich verankerte Pflichtprü-

fung führten dazu, dass die Durchführung der Prüfungen im Wesentli-

chen innerhalb dieses Systems organisiert war. 

Diese Struktur vermittelte den Eindruck einer weitgehenden Alterna-

tivlosigkeit. 

In den letzten Jahren sind jedoch Entwicklungen zu beobachten, die 

dieses Bild verändern. 
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Insbesondere treten zunehmend externe Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften als potenzielle Anbieter von Prüfungsleistungen in Erschei-

nung. Diese Entwicklung betrifft zunächst Randbereiche, zeigt jedoch 

eine grundsätzliche Öffnung des Systems. 

Die Ursachen hierfür sind vielfältig. 

Zum einen haben sich die regulatorischen Anforderungen an Kreditin-

stitute erheblich erhöht. Komplexe aufsichtsrechtliche Vorgaben, in-

ternationale Rechnungslegungsstandards und steigende Anforderun-

gen an Risikomanagement und Compliance führen dazu, dass spezia-

lisierte Expertise an Bedeutung gewinnt. 

Externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verfügen in diesen Berei-

chen über umfangreiche Erfahrung. 

Zum anderen verändert sich das Marktumfeld. 

Digitalisierung, zunehmender Wettbewerb und strukturelle Verände-

rungen im Bankensektor führen dazu, dass Genossenschaften ver-

stärkt nach effizienten und leistungsfähigen Lösungen suchen. Dies 

betrifft auch den Bereich der Prüfung. 

Vor diesem Hintergrund entsteht ein Spannungsfeld zwischen der be-

stehenden gesetzlichen Struktur und den tatsächlichen Entwicklungen 

im Markt. 

Die gesetzliche Konzeption sieht ein in sich geschlossenes Prüfungs-

system vor. 

Die praktische Entwicklung zeigt Ansätze einer Öffnung. 

Diese Öffnung erfolgt nicht in Form einer vollständigen Ablösung des 

bestehenden Systems, sondern schrittweise und in bestimmten Teil-

bereichen. 

Externe Prüfungsleistungen werden beispielsweise ergänzend in An-

spruch genommen, etwa bei spezialisierten Fragestellungen oder im 

Rahmen besonderer Prüfungsanforderungen. 

Diese Entwicklung hat mehrere Konsequenzen. 
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Erstens wird sichtbar, dass Prüfungsleistungen grundsätzlich auch au-

ßerhalb der bestehenden Verbandsstruktur erbracht werden können. 

Zweitens entsteht ein Vergleichsmaßstab. 

Wenn externe Anbieter vergleichbare Leistungen erbringen, stellt sich 

die Frage nach Qualität, Effizienz und Unabhängigkeit im bestehenden 

System. 

Drittens wird die Annahme der Alternativlosigkeit relativiert. 

Die Existenz alternativer Anbieter bedeutet nicht automatisch, dass 

das bestehende System ungeeignet ist. Sie zeigt jedoch, dass andere 

Modelle grundsätzlich denkbar und praktisch umsetzbar sind. 

Diese Entwicklung ist von erheblicher Bedeutung für die weitere Be-

wertung des Prüfungsmonopols. 

Denn die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines monopolgebun-

denen Systems setzt unter anderem voraus, dass keine gleich wirksa-

men, milderen Mittel zur Verfügung stehen. 

Wenn sich jedoch zeigt, dass alternative Strukturen entstehen oder 

entstehen können, stellt sich die Frage nach der Erforderlichkeit des 

bestehenden Systems in neuer Weise. 

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Öffnung des Prüfungswesens 

auch Herausforderungen mit sich bringt. 

Ein pluralistisches System erfordert klare Qualitätsstandards, wirk-

same Aufsicht und eine sorgfältige Abgrenzung der Zuständigkeiten. 

Die Sicherung einheitlicher Prüfungsmaßstäbe wird komplexer. 

Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung nicht als einfache Ablösung 

eines Systems durch ein anderes zu verstehen. 

Sie markiert vielmehr einen Übergang: 

von einem geschlossenen, monopolgebundenen System hin zu einem 

System, in dem Wettbewerb zumindest in Ansätzen möglich wird. 
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Diese Entwicklung bildet den Ausgangspunkt zur grundlegenden 

Frage, welche Auswirkungen Wettbewerb im Prüfungswesen auf Qua-

lität, Unabhängigkeit und Systemstruktur hat. 

29. Wettbewerb als Systembruch 

Die Entstehung erster Wettbewerbselemente im genossenschaftlichen 

Prüfungswesen stellt keine bloße Ergänzung des bestehenden Systems 

dar. Sie berührt dessen grundlegende Struktur. 

Das Prüfungsmonopol beruht auf der Annahme, dass eine geschlos-

sene, institutionell gebundene Prüfungsordnung die geeignetste Form 

der Kontrolle darstellt. Diese Annahme schließt Wettbewerb als sys-

temfremdes Element aus. 

Vor diesem Hintergrund ist Wettbewerb nicht nur eine neue Option – 

er ist ein struktureller Bruch. 

Wettbewerb bedeutet, dass unterschiedliche Anbieter von Prüfungs-

leistungen nebeneinander stehen, sich vergleichen lassen und sich in 

Qualität, Effizienz und Unabhängigkeit messen müssen. 

Damit wird ein Mechanismus eingeführt, der im bisherigen System 

nicht vorgesehen ist. 

Die Auswirkungen dieses Mechanismus sind weitreichend. 

1. Wettbewerb als Qualitätsmaßstab 

In einem monopolgebundenen System entsteht Qualität primär durch 

interne Standards und institutionelle Kontrolle. Ein externer Vergleich 

fehlt. 

Wettbewerb verändert diese Situation grundlegend. 

Er schafft einen Vergleichsmaßstab. Unterschiedliche Anbieter müssen 

ihre Leistungen gegenüberstellen lassen. Qualität wird nicht nur intern 

definiert, sondern auch extern sichtbar. 

Dies kann zu einer Verbesserung der Prüfungsqualität führen. 
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Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob ein System, das auf Wettbewerb 

angewiesen ist, um Qualität sichtbar zu machen, strukturell anders zu 

bewerten ist als ein System, das Qualität ausschließlich intern organi-

siert. 

2. Wettbewerb und Unabhängigkeit 

Die Unabhängigkeit der Prüfung ist ein zentrales Element der verfas-

sungsrechtlichen Rechtfertigung. 

In einem monopolgebundenen System ist die Unabhängigkeit durch 

institutionelle Regeln und strukturelle Vorgaben gesichert. Wettbewerb 

fügt eine zusätzliche Dimension hinzu. 

Externe Anbieter stehen außerhalb der bestehenden Verbandsstruktu-

ren. Sie sind nicht in gleicher Weise in das System eingebunden und 

unterliegen anderen wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmen-

bedingungen. 

Dies kann zu einer anderen Form der Distanz führen. 

Gleichzeitig entsteht ein Spannungsfeld: 

Wettbewerb kann Unabhängigkeit stärken, indem er alternative Per-

spektiven ermöglicht. Er kann jedoch auch neue Abhängigkeiten schaf-

fen, etwa durch wirtschaftliche Anreizstrukturen. 

Die Bewertung dieser Effekte ist komplex und hängt von der konkreten 

Ausgestaltung ab. 

3. Wettbewerb und Systemlogik 

Das genossenschaftliche Prüfungswesen ist historisch als geschlosse-

nes System konzipiert. Es basiert auf Pflichtmitgliedschaft, institutio-

neller Bindung und einer engen Verzahnung von Prüfung, Beratung 

und Systemsteuerung. 

Wettbewerb steht zu dieser Logik in einem Spannungsverhältnis. 

Ein System, das auf Einheitlichkeit und institutioneller Geschlossenheit 

beruht, wird durch Wettbewerb pluralisiert. Unterschiedliche Anbieter, 
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unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe 

treten nebeneinander. 

Damit stellt sich die Frage, ob beide Modelle dauerhaft nebeneinander 

bestehen können. 

Entweder bleibt das System in seiner geschlossenen Struktur bestehen 

– dann ist Wettbewerb nur begrenzt möglich. 

Oder Wettbewerb wird zugelassen – dann verändert sich die System-

logik grundlegend. 

4. Reaktionen des bestehenden Systems 

Die Einführung von Wettbewerbselementen bleibt nicht ohne Reaktion. 

Bestehende Strukturen neigen dazu, ihre Funktionsfähigkeit und ihren 

Bestand zu sichern. Dies ist kein spezifisches Merkmal des genossen-

schaftlichen Systems, sondern ein allgemeines Organisationsprinzip. 

Vor diesem Hintergrund ist zu beobachten, dass neue Entwicklungen 

im Prüfungswesen nicht nur als Ergänzung, sondern auch als Heraus-

forderung wahrgenommen werden. 

Die Auseinandersetzung zwischen bestehenden Strukturen und neuen 

Marktteilnehmern ist Ausdruck dieser Situation. 

Zwischenergebnis 

Wettbewerb im Prüfungswesen ist kein isoliertes Phänomen. 

Er stellt die Grundannahmen des bestehenden Systems in Frage: 

• die Annahme der Alternativlosigkeit, 

• die Organisation von Qualität innerhalb geschlossener Struktu-

ren, 

• sowie die Verbindung von Prüfung, Beratung und Systemsteu-

erung. 

Diese Entwicklung bedeutet nicht zwangsläufig das Ende des beste-

henden Systems. 
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Sie markiert jedoch einen Wendepunkt. 

Denn mit dem Eintritt von Wettbewerb wird sichtbar, dass das System 

nicht alternativlos ist. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: 

Kann ein monopolgebundenes System unter Bedingungen fortbeste-

henden Wettbewerbs seine ursprüngliche Funktion unverändert erfül-

len – oder erfordert die neue Situation eine grundlegende Neubewer-

tung? 

30. Ende der Alternativlosigkeit 

Das genossenschaftliche Prüfungsmonopol wurde über Jahrzehnte hin-

weg als alternativlos dargestellt. Die gesetzliche Pflichtprüfung in Ver-

bindung mit der Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsverbänden bildete ein 

in sich geschlossenes System, das als notwendige Voraussetzung für 

Stabilität, Ordnungsmäßigkeit und Mitgliederschutz verstanden wurde. 

Diese Wahrnehmung beruhte nicht allein auf rechtlichen Vorgaben, 

sondern auch auf der tatsächlichen Struktur des Systems. 

Solange keine funktionierenden Alternativen sichtbar waren, erschien 

das bestehende Modell als einzig praktikable Lösung. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben dieses Bild verändert. 

Mit dem Auftreten externer Prüfungsanbieter, der zunehmenden Dis-

kussion über alternative Modelle sowie den strukturellen Veränderun-

gen im Bankensektor ist die Annahme der Alternativlosigkeit nicht 

mehr in gleicher Weise aufrechtzuerhalten. 

Diese Veränderung ist von grundlegender Bedeutung. 

Denn die Rechtfertigung eines monopolgebundenen Systems setzt vo-

raus, dass keine gleich geeigneten, milderen Mittel zur Verfügung ste-

hen. Die Alternativlosigkeit ist damit nicht nur ein faktisches Argu-

ment, sondern ein verfassungsrechtlich relevanter Gesichtspunkt. 
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Wenn diese Voraussetzung entfällt oder sich relativiert, verändert sich 

die Grundlage der Bewertung. 

Die Existenz von Alternativen bedeutet nicht automatisch, dass das 

bestehende System ungeeignet ist. 

Sie führt jedoch dazu, dass seine Exklusivität hinterfragt werden kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Alternativen tat-

sächlich bestehen. 

Diese Alternativen können unterschiedliche Ausprägungen haben: 

• ein System freier Wahl der Prüfinstanz bei gleichzeitiger Beibe-

haltung der Prüfungspflicht, 

• die Zulassung unabhängiger externer Prüfer neben den beste-

henden Verbänden, 

• oder hybride Modelle, die Elemente beider Ansätze miteinander 

verbinden. 

Auch internationale Vergleiche zeigen, dass Prüfungsstrukturen nicht 

zwingend monopolartig organisiert sein müssen, um funktionsfähig zu 

sein. 

Diese Beobachtungen führen zu einer grundlegenden Erkenntnis: 

Das bestehende System ist nicht die einzige denkbare Ausgestaltung 

des Prüfungswesens. 

Diese Erkenntnis verändert die Perspektive. 

Die Frage lautet nicht mehr: 

„Ist das bestehende System funktionsfähig?“ 

Sondern: 

„Ist es im Vergleich zu möglichen Alternativen das geeignetste und 

erforderlichste System?“ 

Diese Verschiebung ist entscheidend. 
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Sie führt zu einer Neubewertung des Prüfungsmonopols im Lichte des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 

Ein System, das sich im Wettbewerb mit Alternativen behaupten muss, 

unterliegt anderen Anforderungen als ein System, das als alternativlos 

gilt. 

Vor diesem Hintergrund wird die Diskussion über das Prüfungsmonopol 

in einen neuen Kontext gestellt. 

Es geht nicht mehr um die Verteidigung einer bestehenden Ordnung, 

sondern um die Frage nach ihrer optimalen Ausgestaltung. 

Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt. 

Das Prüfungsmonopol verliert nicht automatisch seine Berechtigung. 

Es verliert jedoch seinen Status als einzig mögliche Lösung. 

Damit wird der Weg frei für eine offene Diskussion über Reformen und 

Weiterentwicklungen. 

31. Die faktische Aushöhlung des Förderauf-

trags 

Der Förderauftrag ist das tragende Prinzip der Genossenschaft. Er ist 

nicht lediglich ein programmatischer Leitgedanke, sondern eine ver-

bindliche gesetzliche Vorgabe. Nach § 1 GenG besteht der Zweck der 

Genossenschaft darin, ihre Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. 

Diese Norm steht am Anfang des Gesetzes – und sie bestimmt dessen 

gesamte Systematik. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Förderauftrag in 

der praktischen Entwicklung des genossenschaftlichen Systems noch 

in der vorgesehenen Weise wirksam ist. 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass sich die Rahmenbe-

dingungen der Genossenschaften erheblich verändert haben. 

Diese Veränderungen betreffen insbesondere: 
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• die zunehmende Orientierung am Markt, 

• die Ausweitung des Nichtmitgliedergeschäfts, 

• die Konzentrationsprozesse durch Fusionen, 

• sowie die strukturelle Entkopplung von Mitglied und Entschei-

dung. 

Diese Entwicklungen sind für sich genommen jeweils nachvollziehbar. 

In ihrer Gesamtheit führen sie jedoch zu einer Verschiebung innerhalb 

des Systems. 

• Der Förderauftrag bleibt rechtlich bestehen. 

• Seine praktische Wirkung verändert sich. 

Diese Veränderung ist nicht zwingend offensichtlich. 

Sie vollzieht sich schrittweise und häufig innerhalb der bestehenden 

rechtlichen Strukturen. Die Genossenschaft erfüllt weiterhin ihre ge-

setzlichen Anforderungen, ist wirtschaftlich stabil und organisatorisch 

ordnungsgemäß geführt. 

Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, ob die Mitgliederförderung 

noch das prägende Element der Geschäftstätigkeit ist. 

Ein zentraler Aspekt betrifft die wirtschaftliche Ausrichtung. 

Die Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die Anpas-

sung an Marktbedingungen und die zunehmende Integration in ein 

wettbewerbliches Umfeld führen dazu, dass die Geschäftspolitik stär-

ker an allgemeinen Marktlogiken ausgerichtet wird. 

Diese Entwicklung ist nachvollziehbar. 

Sie kann jedoch dazu führen, dass die spezifischen Vorteile für Mitglie-

der in den Hintergrund treten. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die konkrete Ausgestaltung der Leistungen. 
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Der Förderauftrag verlangt nicht nur eine abstrakte Ausrichtung, son-

dern eine tatsächliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der 

Mitglieder. 

Dies kann sich in günstigeren Konditionen, besonderen Leistungen 

oder strukturellen Vorteilen ausdrücken. 

Wenn sich die Leistungen der Genossenschaft zunehmend an allge-

meinen Marktstandards orientieren, stellt sich die Frage, ob und in 

welchem Umfang ein spezifischer Fördervorteil noch besteht. 

Hinzu tritt die bereits dargestellte Rolle der Mitglieder im Entschei-

dungsprozess. 

Wenn die Einflussmöglichkeiten der Mitglieder strukturell einge-

schränkt sind, verliert der Förderauftrag auch auf dieser Ebene an 

Wirksamkeit. 

Denn die Förderung setzt nicht nur wirtschaftliche Vorteile voraus, 

sondern auch die Möglichkeit der Mitgestaltung. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine zentrale Entwicklung feststel-

len: 

Der Förderauftrag wird nicht formell aufgehoben – er verliert jedoch 

in Teilen seine praktische Steuerungswirkung. 

Diese Entwicklung kann als „faktische Aushöhlung“ beschrieben 

werden. 

Der Begriff der Aushöhlung ist dabei nicht als Vorwurf eines bewussten 

Handelns zu verstehen. 

Er beschreibt vielmehr eine strukturelle Verschiebung: 

Das rechtliche Leitprinzip bleibt bestehen, seine tatsächliche Durch-

setzung wird jedoch durch andere Faktoren überlagert. 

Diese Überlagerung erfolgt insbesondere durch: 

• die Dominanz wirtschaftlicher Zielgrößen, 

• die Orientierung an Marktmechanismen, 
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• sowie die strukturellen Besonderheiten des Prüfungs- und Auf-

sichtssystems. 

Diese Faktoren wirken zusammen und führen dazu, dass der Förder-

auftrag nicht in allen Fällen die zentrale Rolle einnimmt, die ihm ge-

setzlich zukommt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die entscheidende Frage: 

Ist der Förderauftrag noch das handlungsleitende Prinzip der Genos-

senschaft – oder wird er zunehmend zu einer rechtlichen Rahmennorm 

ohne entsprechende praktische Durchsetzung? 

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. 

Denn sie betrifft nicht nur einzelne Entwicklungen, sondern die Iden-

tität der Genossenschaft als Rechtsform. 

Wenn der Förderauftrag seine prägende Wirkung verliert, verändert 

sich die Genossenschaft in ihrem Kern. 

Diese Entwicklung ist Ausgangspunkt für die weitere Analyse der sys-

temischen Strukturen, die diese Verschiebung begünstigen oder ver-

stärken. 

32. Systemische Überlagerung der Leitungs-

autonomie 

Die Leitung der Genossenschaft obliegt nach § 27 GenG dem Vorstand. 

Er führt die Geschäfte in eigener Verantwortung und ist dabei an Ge-

setz, Satzung und insbesondere an den Förderauftrag nach § 1 GenG 

gebunden. 

Diese Leitungsautonomie ist ein zentrales Element der genossen-

schaftlichen Ordnung. 

Sie gewährleistet, dass die Genossenschaft durch ihre eigenen Organe 

gesteuert wird und die Verantwortung für die Geschäftsführung inner-

halb der Organisation verbleibt. 
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich diese gesetzlich 

vorgesehene Autonomie in der praktischen Ausgestaltung darstellt. 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass die Genossenschaft 

in ein komplexes System eingebunden ist, das über die eigene Orga-

nisation hinausgeht. 

Diese Einbindung umfasst insbesondere: 

• die Prüfungsverbände mit ihren Prüfungs- und Beratungsfunk-

tionen, 

• die Verbundstrukturen des genossenschaftlichen Finanzsek-

tors, 

• sowie zentrale Vorgaben und abgestimmte Strategien. 

Diese Elemente sind für sich genommen rechtlich zulässig und funkti-

onal begründet. 

In ihrer Gesamtheit können sie jedoch Auswirkungen auf die tatsäch-

liche Ausübung der Leitungsautonomie haben. 

Ein wesentlicher Aspekt liegt in der Vorbereitung und Strukturierung 

von Entscheidungen. 

Strategische Ausrichtungen, organisatorische Veränderungen und 

wirtschaftliche Maßnahmen werden häufig unter Einbeziehung exter-

ner Empfehlungen, Vorgaben oder abgestimmter Konzepte entwickelt. 

Der Vorstand trifft die Entscheidung formal selbst. 

Die inhaltliche Ausgestaltung kann jedoch in erheblichem Umfang 

durch externe Faktoren geprägt sein. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Rolle der Prüfung. 

Die Beurteilung durch Prüfungsverbände hat nicht nur eine kontrollie-

rende, sondern auch eine steuernde Wirkung. Feststellungen, Hin-

weise und Empfehlungen können Einfluss auf die zukünftige Ge-

schäftspolitik haben. 



Georg Scheumann 

______________________________________ 

_______________________________ 

105 

 

Diese Wirkung ist nicht notwendigerweise intendiert, ergibt sich jedoch 

aus der praktischen Bedeutung der Prüfungsergebnisse. 

Hinzu tritt die Einbindung in Verbundstrukturen. 

Gemeinsame Strategien, zentrale Produkte und abgestimmte Markt-

auftritte führen zu einer Vereinheitlichung der Geschäftspolitik. Diese 

Vereinheitlichung kann Effizienzvorteile bringen, reduziert jedoch zu-

gleich den individuellen Gestaltungsspielraum. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine strukturelle Entwicklung erken-

nen: 

Die gesetzlich vorgesehene Leitungsautonomie bleibt formal bestehen. 

Ihre tatsächliche Ausübung wird jedoch durch ein Geflecht externer 

Einflüsse überlagert. 

Diese Überlagerung ist nicht als unmittelbare Einschränkung im recht-

lichen Sinne zu verstehen. 

Der Vorstand ist weiterhin entscheidungsbefugt und trägt die Verant-

wortung für die Geschäftsführung. 

Gleichwohl kann der Entscheidungsspielraum faktisch vorgeprägt sein. 

Diese Vorprägung erfolgt nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern 

durch das Zusammenwirken verschiedener Systemelemente. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: 

In welchem Umfang ist die Leitungsautonomie des Vorstands noch ei-

genständig ausgeprägt – und in welchem Umfang ist sie Teil eines 

übergeordneten Systems abgestimmter Steuerung? 

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. 

Denn die Leitungsautonomie ist nicht nur ein organisatorisches Prinzip, 

sondern ein wesentlicher Bestandteil der genossenschaftlichen Selbst-

verwaltung. 

Wenn sich ihre praktische Ausgestaltung verändert, hat dies Auswir-

kungen auf die gesamte Struktur der Genossenschaft. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Die Leitungsautonomie des Vorstands besteht formal fort. 

In der praktischen Ausgestaltung kann sie jedoch durch systemische 

Einflüsse überlagert werden. 

Diese Entwicklung ist kein singuläres Phänomen, sondern Ausdruck 

einer strukturellen Veränderung des Systems. 

Sie bildet die Grundlage für die weitere Betrachtung der Macht- und 

Einflussstrukturen innerhalb des Genossenschaftswesens. 

33. Konzentration von Macht und Vermögen 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass sich das genossen-

schaftliche System in mehrfacher Hinsicht verändert hat. Die Auswei-

tung des Nichtmitgliedergeschäfts, die strukturelle Überlagerung der 

Leitungsautonomie sowie die fortschreitenden Fusionsprozesse führen 

zu einer Verschiebung innerhalb der Organisationsstruktur. 

Diese Entwicklung hat eine weitere, zentrale Dimension: 

• die Konzentration von Macht und Vermögen. 

Historisch war die Genossenschaft als dezentrale Struktur angelegt. 

Kleine, regional verankerte Einheiten ermöglichten eine unmittelbare 

Nähe zwischen Mitgliedern, Entscheidungsträgern und wirtschaftlicher 

Tätigkeit. 

Mit der zunehmenden Zahl von Fusionen hat sich diese Struktur ver-

ändert. 

Die Anzahl selbstständiger Genossenschaften ist kontinuierlich zurück-

gegangen, während gleichzeitig größere Organisationseinheiten ent-

standen sind. Diese Einheiten bündeln nicht nur wirtschaftliche Aktivi-

täten, sondern auch Entscheidungsbefugnisse. 

Damit geht eine Konzentration von Macht einher. 
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Entscheidungen werden in größeren Organisationen auf höheren Ebe-

nen getroffen. Die Zahl der unmittelbar Beteiligten reduziert sich, wäh-

rend die Reichweite einzelner Entscheidungen zunimmt. 

Diese Entwicklung ist funktional nachvollziehbar. 

Größere Einheiten erfordern strukturierte Entscheidungsprozesse und 

zentrale Steuerung. Sie ermöglichen Effizienzgewinne und können 

wirtschaftliche Stabilität fördern. 

Gleichwohl hat diese Entwicklung Auswirkungen auf die genossen-

schaftliche Struktur. 

Die ursprüngliche Idee der dezentralen Selbstorganisation wird durch 

zentralisierte Entscheidungsmechanismen ergänzt oder teilweise er-

setzt. 

Parallel dazu findet eine Konzentration von Vermögen statt. 

Mit jeder Fusion werden die Vermögenswerte der beteiligten Genos-

senschaften in einer größeren Einheit zusammengeführt. Rücklagen, 

stille Reserven und wirtschaftliche Potenziale bündeln sich in wenigen 

Organisationen. 

Diese Vermögenskonzentration ist eine unmittelbare Folge der struk-

turellen Entwicklung. 

Sie ist rechtlich zulässig und wirtschaftlich erklärbar. 

Gleichwohl wirft sie im genossenschaftlichen Kontext spezifische Fra-

gen auf. 

Die Mitglieder sind Träger der Genossenschaft, haben jedoch keinen 

individuellen Anspruch auf das Vermögen der Genossenschaft. Dieses 

ist an die Organisation gebunden und dient ihrem Zweck. 

Wenn sich Vermögen in immer größeren Einheiten konzentriert, stellt 

sich die Frage, wie sich dies auf die Beziehung zwischen Mitglied und 

Genossenschaft auswirkt. 
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Insbesondere ist zu prüfen, 

• in welchem Umfang die Mitglieder noch von den wirtschaftli-

chen Potenzialen profitieren, 

• wie transparent die Verwendung dieser Mittel ist, 

• und ob die Konzentration von Vermögen mit dem Förderauftrag 

in Einklang steht. 

Hinzu tritt die Verbindung zwischen Macht- und Vermögenskonzentra-

tion. 

Je größer die Organisation und je umfangreicher die gebündelten Ver-

mögenswerte sind, desto größer ist die Bedeutung derjenigen, die 

über deren Verwendung entscheiden. 

Diese Entwicklung verstärkt die bereits dargestellten Tendenzen: 

• die Entkopplung von Mitglied und Entscheidung, 

• die Überlagerung der Leitungsautonomie, 

• sowie die zunehmende Vereinheitlichung der Geschäftspolitik. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine strukturelle Verschiebung fest-

stellen: 

Die Genossenschaft entwickelt sich von einer dezentralen Mitglieder-

organisation hin zu größeren, zentral gesteuerten Einheiten mit ge-

bündeltem Vermögen. 

Diese Entwicklung ist nicht per se als Fehlentwicklung zu bewerten. 

Sie kann wirtschaftlich sinnvoll und in bestimmten Kontexten notwen-

dig sein. 

Gleichwohl ist sie im Hinblick auf das genossenschaftliche Leitbild zu 

betrachten. 

Denn dieses ist auf Dezentralität, Mitgliedernähe und unmittelbare Be-

teiligung angelegt. 
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Wenn sich Macht und Vermögen zunehmend konzentrieren, stellt sich 

die Frage, ob diese Grundprinzipien in der praktischen Ausgestaltung 

weiterhin gewahrt sind. 

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung. 

Denn sie betrifft nicht nur die Organisation der Genossenschaft, son-

dern ihre innere Struktur und Funktionsweise. 

Die Konzentration von Macht und Vermögen bildet daher einen zent-

ralen Baustein für das Verständnis der weiteren systemischen Entwick-

lung. 

34. Kontrolle ohne Kontrolle 

Die Genossenschaft unterliegt einem umfassenden System der Kon-

trolle. Pflichtprüfung, staatliche Aufsicht, interne Organe und Verbund-

strukturen bilden ein dichtes Geflecht von Überwachungsmechanis-

men. 

Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck einer besonders intensiven 

Kontrolle. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich jedoch eine weitergehende Frage: 

Wie ist die Qualität dieser Kontrolle im Hinblick auf ihre Unabhängig-

keit und Wirksamkeit zu bewerten? 

Die Analyse der vorangegangenen Kapitel hat gezeigt, dass die Kon-

trollmechanismen in einem spezifischen strukturellen Zusammenhang 

stehen. 

Die genossenschaftliche Pflichtprüfung wird durch Prüfungsverbände 

durchgeführt, in denen die Genossenschaften selbst organisiert sind. 

Diese Verbände stehen in einer dauerhaften organisatorischen und 

wirtschaftlichen Verbindung zu den geprüften Einheiten. 

Zugleich übernehmen sie neben der Prüfung auch beratende Funktio-

nen. 

Diese Mehrfachrolle ist systemtypisch. 
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Sie führt jedoch zu einer besonderen Konstellation: 

Die Kontrolle erfolgt innerhalb des Systems, nicht außerhalb. 

Auch die staatliche Aufsicht greift im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die 

Ergebnisse dieser Prüfungen zurück. Die BaFin stützt sich in wesentli-

chen Bereichen auf die Erkenntnisse der Prüfungsverbände und nutzt 

diese als Grundlage für ihre eigene Bewertung. 

Damit entsteht ein mehrstufiges System, in dem die zentrale Kontroll-

leistung innerhalb des Systems selbst erbracht wird. 

Diese Struktur ist funktional angelegt und kann Effizienzvorteile bie-

ten. 

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob sie den Anforderungen an eine un-

abhängige Kontrolle in vollem Umfang gerecht wird. 

Ein wesentliches Merkmal wirksamer Kontrolle ist die Distanz zwischen 

Prüfer und geprüftem Objekt. 

Diese Distanz ist im genossenschaftlichen System strukturell einge-

schränkt. 

Pflichtmitgliedschaft, institutionelle Nähe und wirtschaftliche Verflech-

tung führen dazu, dass Prüfer und Geprüfte Teil desselben Systems 

sind. 

Hinzu kommt die Verbindung von Prüfung und Beratung. 

Empfehlungen, Hinweise und unterstützende Maßnahmen sind Be-

standteil der Prüfungspraxis. Sie können zur Verbesserung der Ge-

schäftsführung beitragen, beeinflussen jedoch zugleich die Rolle des 

Prüfers. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Funktionen von 

Kontrolle und Mitgestaltung klar voneinander getrennt sind. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Transparenz der Kontrolle. 

Die Ergebnisse der Prüfungen sind nicht in vollem Umfang öffentlich. 

Sie werden in erster Linie den Organen der Genossenschaft zur Verfü-

gung gestellt. 
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Die Mitglieder selbst haben nur eingeschränkten Zugang zu detaillier-

ten Informationen. 

Damit ist die Kontrolle in ihrer Wirkung teilweise nach innen gerichtet. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine strukturelle Besonderheit fest-

stellen: 

Das System verfügt über umfangreiche Kontrollmechanismen. 

Diese Mechanismen sind jedoch in ein Gefüge eingebunden, in dem 

Kontrolle, Beratung und Systemsteuerung eng miteinander verknüpft 

sind. 

Diese Verknüpfung führt zu einem Spannungsfeld. 

Die Kontrolle ist vorhanden und funktional wirksam im Hinblick auf 

wirtschaftliche Stabilität und Ordnungsmäßigkeit. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob sie in gleicher Weise geeignet ist, 

systeminterne Entwicklungen kritisch zu hinterfragen. 

Insbesondere betrifft dies Entwicklungen, die innerhalb des Systems 

entstehen und durch mehrere seiner Elemente getragen werden. 

Vor diesem Hintergrund kann von einer besonderen Form der Kontrolle 

gesprochen werden: 

• einer Kontrolle, die innerhalb des Systems organisiert ist und 

auf dessen Funktionsfähigkeit ausgerichtet ist. 

Diese Beschreibung ist nicht als pauschale Kritik zu verstehen. 

Sie weist jedoch auf eine strukturelle Grenze hin. 

Denn Kontrolle, die innerhalb eines Systems organisiert ist, steht vor 

der Herausforderung, zugleich Teil dieses Systems und dessen Be-

obachter zu sein. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Das genossenschaftliche System verfügt über umfangreiche Kontroll-

mechanismen. 

Ihre strukturelle Einbindung führt jedoch zu einer besonderen 
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Konstellation, in der die Unabhängigkeit und Reichweite der Kontrolle 

differenziert zu betrachten sind. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: 

Wer kontrolliert die Kontrolle? 

Diese Frage ist nicht nur theoretischer Natur. 

Sie bildet den Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung möglicher 

Reformansätze. 

35. Reformbedarf im Genossenschaftswesen 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass das genossen-

schaftliche System in seiner heutigen Ausgestaltung durch strukturelle 

Spannungsfelder geprägt ist. Diese betreffen insbesondere die Siche-

rung des Förderauftrags, die Ausübung der Leitungsautonomie, die 

Rolle der Mitglieder sowie die Ausgestaltung der Kontrollmechanismen. 

Aus der Analyse dieser Entwicklungen folgt die Frage nach dem Re-

formbedarf. 

Dabei ist zunächst festzuhalten: 

Das genossenschaftliche System als solches steht nicht in Frage. 

Die Grundidee der Genossenschaft – Selbsthilfe, Selbstverantwortung 

und Selbstverwaltung – ist weiterhin tragfähig und von hoher wirt-

schaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. 

Der Reformbedarf betrifft daher nicht das Prinzip, sondern seine prak-

tische Ausgestaltung. 

Ziel möglicher Reformen muss es sein, die bestehenden Strukturen so 

weiterzuentwickeln, dass sie dem gesetzlichen Leitbild der Genossen-

schaft wieder in vollem Umfang entsprechen. 

Hierzu lassen sich mehrere zentrale Handlungsfelder identifizieren. 

1. Stärkung des Förderauftrags als Prüfungsmaßstab 
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Der Förderauftrag sollte nicht nur rechtlich verankert sein, sondern 

auch in der praktischen Prüfung eine stärkere Rolle spielen. 

Dies erfordert eine Weiterentwicklung der Prüfungsinhalte. Der För-

derauftrag müsste als eigenständiger, konkret überprüfbarer Maßstab 

in die Prüfung integriert werden. 

Hierzu könnten Kriterien entwickelt werden, die eine Bewertung der 

tatsächlichen Mitgliederförderung ermöglichen. 

2. Sicherung der Unabhängigkeit der Prüfung 

Die Unabhängigkeit der Kontrolle ist ein zentrales Element jeder wirk-

samen Aufsicht. 

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, in welchem Umfang strukturelle 

Anpassungen erforderlich sind, um die Distanz zwischen Prüfer und 

geprüfter Genossenschaft zu stärken. 

Dies könnte insbesondere die Trennung von Prüfung und Beratung so-

wie die Einführung zusätzlicher externer Kontrollmechanismen betref-

fen. 

3. Überprüfung der monopolartigen Struktur 

Die Frage nach der Erforderlichkeit des Prüfungsmonopols ist vor dem 

Hintergrund der dargestellten Entwicklungen neu zu bewerten. 

Dabei geht es nicht zwingend um eine vollständige Abschaffung des 

bestehenden Systems, sondern um die Prüfung, ob und in welchem 

Umfang Wettbewerbselemente sinnvoll integriert werden können. 

Ein offeneres System könnte die Qualität und Transparenz der Prüfung 

stärken. 

4. Stärkung der Mitgliederrechte 

Die Mitglieder sind Träger der Genossenschaft. Ihre Stellung sollte 

auch in der praktischen Ausgestaltung des Systems entsprechend ge-

stärkt werden. 

Dies betrifft insbesondere: 
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• den Zugang zu Informationen, 

• die Transparenz von Entscheidungsprozessen, 

• sowie die tatsächliche Einflussmöglichkeit auf wesentliche Ent-

scheidungen. 

5. Klarere Abgrenzung von Zuständigkeiten 

Die Zusammenarbeit zwischen staatlicher Aufsicht, Prüfungsverbän-

den und genossenschaftlichen Organen ist funktional angelegt, führt 

jedoch zu komplexen Zuständigkeitsstrukturen. 

Eine klarere Abgrenzung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

könnte dazu beitragen, die Transparenz und Wirksamkeit der Kontrolle 

zu erhöhen. 

6. Umgang mit Strukturwandel und Konzentration 

Fusionen und Konzentrationsprozesse sind Teil der wirtschaftlichen 

Entwicklung. 

Gleichwohl ist zu prüfen, wie diese Prozesse gestaltet werden können, 

ohne die genossenschaftlichen Grundprinzipien zu beeinträchtigen. 

Hier könnten Anforderungen an Transparenz, Alternativenprüfung und 

Mitgliederbeteiligung weiterentwickelt werden. 

Zwischenergebnis 

Der Reformbedarf ergibt sich nicht aus einzelnen Fehlentwicklungen, 

sondern aus der Gesamtbetrachtung des Systems. 

Die dargestellten Handlungsfelder zeigen, dass eine Weiterentwicklung 

möglich ist, ohne die grundlegenden Strukturen des Genossenschafts-

wesens in Frage zu stellen. 

Vor diesem Hintergrund ist Reform nicht als Bruch, sondern als Anpas-

sung zu verstehen. 

Sie dient dazu, das bestehende System wieder stärker an seinem ge-

setzlichen Leitbild auszurichten. 
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Die konkrete Ausgestaltung solcher Reformen ist Gegenstand der fol-

genden Kapitel. 

36. Aufhebung oder Reform des Prüfungsmo-

nopols 

Das genossenschaftliche Prüfungsmonopol steht im Zentrum der vo-

rangegangenen Analyse. Es ist nicht nur ein organisatorisches Ele-

ment, sondern ein prägender Bestandteil des gesamten Systems. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundlegende Frage: 

Soll das bestehende Prüfungsmonopol beibehalten, reformiert oder 

aufgehoben werden? 

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Sie erfordert eine 

differenzierte Betrachtung, die sowohl die Stärken als auch die struk-

turellen Besonderheiten des bestehenden Systems berücksichtigt. 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Prüfungsmonopol wichtige Funkti-

onen erfüllt. 

Es gewährleistet eine flächendeckende Prüfung, sichert einheitliche 

Standards und trägt zur Stabilität der Genossenschaften bei. Insbe-

sondere im Bereich des Gläubigerschutzes und der wirtschaftlichen 

Kontrolle zeigt sich seine Wirksamkeit. 

Diese Aspekte sprechen für eine Beibehaltung wesentlicher Elemente 

des Systems. 

Gleichzeitig hat die Analyse gezeigt, dass die monopolartige Struktur 

auch zu strukturellen Spannungsfeldern führt. 

Diese betreffen insbesondere: 

• die Unabhängigkeit der Prüfung, 

• die fehlenden Wettbewerbselemente, 

• sowie die eingeschränkte Möglichkeit, alternative Prüfungsan-

sätze zu nutzen. 
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Vor diesem Hintergrund kommen grundsätzlich drei Entwicklungsrich-

tungen in Betracht. 

1. Beibehaltung des bestehenden Systems 

Eine unveränderte Fortführung des Prüfungsmonopols würde die be-

stehende Struktur stabilisieren und Kontinuität gewährleisten. 

Diese Option setzt voraus, dass die bestehenden Mechanismen ausrei-

chend geeignet sind, die gesetzlichen Ziele zu erreichen. 

Die vorangegangene Analyse hat jedoch gezeigt, dass in bestimmten 

Bereichen Anpassungsbedarf bestehen kann. 

Eine unveränderte Beibehaltung würde diese Fragen nicht adressieren. 

2. Reform innerhalb des bestehenden Systems 

Eine zweite Möglichkeit besteht in der Weiterentwicklung des beste-

henden Systems.  

Hierzu könnten insbesondere folgende Maßnahmen gehören: 

• eine stärkere Trennung von Prüfung und Beratung, 

• eine Ausweitung der Transparenz gegenüber Mitgliedern, 

• sowie die stärkere Berücksichtigung des Förderauftrags in der 

Prüfung. 

Diese Reformen würden die bestehenden Strukturen erhalten, zugleich 

aber ihre Funktionsweise anpassen. Sie zielen darauf ab, die identifi-

zierten Spannungsfelder zu reduzieren, ohne das System grundlegend 

zu verändern. 

3. Öffnung des Systems für Wettbewerb 

Eine weitergehende Option besteht in der teilweisen oder vollständi-

gen Öffnung des Prüfungswesens. 

Dies könnte bedeuten, dass Genossenschaften die Möglichkeit erhal-

ten, ihre Prüfinstanz frei zu wählen oder neben den bestehenden Prü-

fungsverbänden auch externe Prüfer zu beauftragen. 



Georg Scheumann 

______________________________________ 

_______________________________ 

117 

 

Ein solches Modell würde Wettbewerbselemente einführen und die mo-

nopolartige Struktur aufbrechen. 

Es würde zugleich neue Anforderungen an die Qualitätssicherung und 

die Aufsicht stellen. 

Abwägung der Optionen 

Die drei dargestellten Optionen sind nicht zwingend als Alternativen 

im Sinne eines „Entweder-oder“ zu verstehen.  

Es sind auch Kombinationen denkbar. 

So könnte beispielsweise eine schrittweise Öffnung des Systems mit 

flankierenden Maßnahmen zur Sicherung der Prüfungsqualität verbun-

den werden. 

Entscheidend ist, dass die gewählte Lösung den verfassungsrechtli-

chen Anforderungen entspricht und die gesetzlichen Zielsetzungen – 

insbesondere den Schutz der Mitglieder – wirksam gewährleistet. 

Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion nicht auf die Frage der Ab-

schaffung oder Beibehaltung zu verengen. 

Sie ist vielmehr als Frage nach der optimalen Ausgestaltung des Prü-

fungswesens zu verstehen. 

Gesamtbewertung 

Das Prüfungsmonopol ist ein historisch gewachsenes System mit nach-

weisbaren Stärken. 

Gleichzeitig zeigen sich strukturelle Besonderheiten, die eine Weiter-

entwicklung sinnvoll erscheinen lassen. 

Die Entscheidung über seine Zukunft ist daher nicht allein eine recht-

liche, sondern auch eine systemische und politische Frage. 

Sie betrifft die grundlegende Ausrichtung des genossenschaftlichen 

Systems. 

• Soll es bei einer geschlossenen, institutionell gebundenen Prü-

fungsordnung bleiben  
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• oder soll sich das System in Richtung größerer Offenheit und 

Wettbewerb entwickeln? 

Diese Frage ist nicht abschließend beantwortet. 

Sie bildet den Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen zur kon-

kreten Ausgestaltung von Reformmaßnahmen. 

37. Trennung von Prüfung und Beratung 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass die genossenschaft-

liche Pflichtprüfung nicht isoliert als Kontrollinstrument wirkt, sondern 

in ein System eingebunden ist, das auch beratende und steuernde Ele-

mente umfasst. 

Diese Verbindung von Prüfung und Beratung ist historisch gewachsen 

und funktional erklärbar. 

Sie kann dazu beitragen, dass erkannte Schwachstellen unmittelbar 

adressiert und Verbesserungen angestoßen werden. In diesem Sinne 

erfüllt die Beratung eine unterstützende Funktion. 

Gleichwohl führt diese Kombination zu einem strukturellen Span-

nungsfeld. 

Die Prüfung soll unabhängig sein und eine objektive Bewertung der 

wirtschaftlichen und organisatorischen Verhältnisse der Genossen-

schaft gewährleisten. 

Die Beratung hingegen ist auf Unterstützung, Gestaltung und Weiter-

entwicklung ausgerichtet. 

Wenn beide Funktionen in einer Institution oder sogar in einer Person 

zusammenfallen, stellt sich die Frage, ob die notwendige Distanz zwi-

schen Kontrolle und Mitgestaltung in jedem Fall gewahrt werden kann. 

Dieses Spannungsfeld ist nicht auf das genossenschaftliche System 

beschränkt. Es ist ein bekanntes Problem in verschiedenen Bereichen 

der Wirtschaftsprüfung und Aufsicht. 
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Vor diesem Hintergrund haben sich in anderen Kontexten Modelle ent-

wickelt, die eine klare Trennung von Prüfung und Beratung vorsehen 

oder zumindest strenge Abgrenzungsregeln etablieren. 

Überträgt man diese Überlegungen auf das genossenschaftliche Prü-

fungswesen, ergibt sich ein möglicher Reformansatz. 

Die Trennung von Prüfung und Beratung könnte dazu beitragen, 

• die Unabhängigkeit der Prüfung zu stärken, 

• die Rollen der beteiligten Akteure klarer zu definieren, 

• sowie die Transparenz der Entscheidungsprozesse zu erhöhen. 

Dabei sind unterschiedliche Ausgestaltungsformen denkbar. 

Eine Möglichkeit besteht in einer organisatorischen Trennung innerhalb 

der bestehenden Verbandsstrukturen. Prüfung und Beratung würden 

in getrennten Einheiten erfolgen, die jeweils eigenständig agieren. 

Eine weitergehende Option wäre die vollständige institutionelle Tren-

nung, bei der Prüfungsleistungen und Beratungsleistungen von unter-

schiedlichen Organisationen erbracht werden. 

Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. 

Eine interne Trennung kann bestehende Strukturen nutzen und ist or-

ganisatorisch leichter umzusetzen. Sie setzt jedoch voraus, dass die 

Abgrenzung tatsächlich konsequent erfolgt. 

Eine externe Trennung würde eine klare strukturelle Distanz schaffen, 

erfordert jedoch eine umfassendere Neuausrichtung des Systems. 

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung ist entscheidend, dass 

die Rollen klar definiert sind. 

• Der Prüfer bewertet und kontrolliert. 

• Der Berater unterstützt und gestaltet. 

Diese Unterscheidung ist nicht nur organisatorischer Natur, sondern 

hat auch Auswirkungen auf das Vertrauen in das System. 
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Denn die Glaubwürdigkeit der Prüfung hängt wesentlich davon ab, 

dass sie als unabhängig wahrgenommen wird. 

Vor diesem Hintergrund stellt die Trennung von Prüfung und Beratung 

keinen Selbstzweck dar. 

Sie ist ein Instrument zur Sicherung der Unabhängigkeit und zur Stär-

kung der Transparenz. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Die Verbindung von Prüfung und Beratung ist funktional erklärbar, 

führt jedoch zu einem strukturellen Spannungsfeld. 

Eine klarere Trennung dieser Funktionen kann dazu beitragen, die Un-

abhängigkeit der Kontrolle zu stärken und die Qualität des Systems 

insgesamt zu verbessern. 

Diese Überlegung ist ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung 

des genossenschaftlichen Prüfungswesens. 

38. Stärkung der Mitgliederrechte 

Die Genossenschaft ist ihrem gesetzlichen Leitbild nach eine Mitglie-

derorganisation. Ihre Existenz und Legitimation beruhen darauf, dass 

die Mitglieder nicht nur wirtschaftlich profitieren, sondern auch an der 

Willensbildung teilnehmen und Einfluss auf die Ausrichtung der Genos-

senschaft nehmen. 

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass diese Stellung der Mit-

glieder in der praktischen Ausgestaltung des Systems Einschränkun-

gen unterliegen kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Mitgliederrechte 

gestärkt und ihre tatsächliche Wirkung verbessert werden können. 

Dabei ist zunächst festzuhalten: 

Die bestehenden gesetzlichen Rechte der Mitglieder sind umfangreich 

und klar definiert. Sie umfassen insbesondere das Stimmrecht, das 
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Recht auf Information sowie die Mitwirkung an grundlegenden Ent-

scheidungen. 

Der Reformbedarf liegt daher weniger in der Schaffung neuer Rechte 

als in der Verbesserung ihrer praktischen Wirksamkeit. 

1. Verbesserung der Informationsgrundlage 

Die wirksame Ausübung von Mitgliederrechten setzt eine fundierte In-

formationsbasis voraus. 

Komplexe wirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte – etwa bei Fusi-

onen oder strategischen Entscheidungen – erschweren es den Mitglie-

dern, sich ein eigenständiges Urteil zu bilden. 

Vor diesem Hintergrund könnte die Transparenz weiter gestärkt wer-

den, etwa durch: 

• verständlich aufbereitete Entscheidungsunterlagen, 

• die Darstellung von Alternativen und deren Auswirkungen, 

• sowie eine klarere Kommunikation der wirtschaftlichen Zusam-

menhänge. 

Ziel ist es, die Entscheidungsgrundlagen für Mitglieder nachvollziehba-

rer zu machen. 

2. Stärkung der unmittelbaren Mitwirkung 

Die Vertreterversammlung ist ein gesetzlich vorgesehenes Instrument 

zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit großer Genossenschaften. 

Gleichwohl führt sie zu einer mittelbaren Form der Mitwirkung. 

Es stellt sich daher die Frage, wie die unmittelbare Beteiligung der 

Mitglieder gestärkt werden kann. 

Mögliche Ansätze sind: 

• ergänzende Beteiligungsformate, 

• stärkere Einbindung der Mitglieder in vorbereitende Entschei-

dungsprozesse, 
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• sowie die Nutzung digitaler Möglichkeiten zur Erweiterung der 

Beteiligung. 

3. Transparenz der Prüfungs- und Entscheidungsprozesse 

Die Ergebnisse der Pflichtprüfung sind für die Beurteilung der wirt-

schaftlichen Lage und der Geschäftsführung von zentraler Bedeutung. 

Eine stärkere Einbindung der Mitglieder könnte darin bestehen, die 

wesentlichen Inhalte der Prüfung in geeigneter Form zugänglich zu 

machen. 

Dies würde die Möglichkeit der Mitglieder erhöhen, die Arbeit der Or-

gane und die Entwicklung der Genossenschaft eigenständig zu bewer-

ten. 

4. Sicherung der Entscheidungsvielfalt 

Die Qualität der Willensbildung hängt auch davon ab, dass unter-

schiedliche Perspektiven berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, wie die Vielfalt innerhalb der 

Mitgliedschaft besser abgebildet werden kann, etwa durch: 

• eine breitere Beteiligung an Wahlen, 

• eine stärkere Einbindung unterschiedlicher Mitgliedergruppen, 

• sowie transparente Verfahren bei der Auswahl von Vertretern. 

5. Stärkung der Kontrollfunktion der Mitglieder 

Die Mitglieder nehmen nicht nur an Entscheidungen teil, sondern ha-

ben auch eine Kontrollfunktion. 

Diese Funktion könnte gestärkt werden, indem Instrumente geschaf-

fen oder weiterentwickelt werden, die eine gezielte Überprüfung von 

Entscheidungen ermöglichen. 

Hierzu könnten beispielsweise Initiativrechte oder spezifische Prü-

fungsanträge gehören. 
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Zwischenergebnis 

Die Stärkung der Mitgliederrechte erfordert keine grundlegende Neu-

gestaltung der gesetzlichen Ordnung. 

Sie erfordert vielmehr eine Weiterentwicklung der bestehenden Struk-

turen, die darauf abzielt, die tatsächliche Wirksamkeit der Mitglieder-

rechte zu erhöhen. 

Dabei steht nicht die formale Erweiterung von Rechten im Vorder-

grund, sondern ihre praktische Ausübung. 

Die Mitglieder sollen in die Lage versetzt werden, ihre Rolle als Träger 

der Genossenschaft tatsächlich wahrzunehmen. 

Dies ist nicht nur eine Frage der Organisation, sondern auch der Kultur 

innerhalb des genossenschaftlichen Systems. 

Denn die Wirksamkeit von Rechten hängt entscheidend davon ab, in 

welchem Umfang sie gelebt und genutzt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung der Mitgliederrechte ein zent-

raler Baustein für die Weiterentwicklung des Genossenschaftswesens. 

39. Rolle des Gesetzgebers und der Aufsicht 

Die vorangegangenen Kapitel haben Reformbedarf in verschiedenen 

Bereichen des genossenschaftlichen Systems aufgezeigt. Diese betref-

fen die Ausgestaltung des Prüfungswesens, die Sicherung der Unab-

hängigkeit der Kontrolle, die Stärkung der Mitgliederrechte sowie die 

strukturelle Entwicklung der Genossenschaften insgesamt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wer für die Umsetzung 

möglicher Reformen verantwortlich ist. 

Im Zentrum stehen dabei zwei Akteure: 

der Gesetzgeber und die staatliche Aufsicht. 
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1. Rolle des Gesetzgebers 

Das genossenschaftliche Prüfungswesen ist gesetzlich geregelt. 

Pflichtprüfung, Pflichtmitgliedschaft und die grundlegende Struktur der 

Prüfungsverbände sind im Genossenschaftsgesetz verankert. 

Veränderungen in diesen Bereichen können daher nur durch den Ge-

setzgeber erfolgen. 

Dies betrifft insbesondere: 

• die Frage der monopolartigen Struktur des Prüfungswesens, 

• die Ausgestaltung der Prüfungspflichten, 

• sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für alternative Mo-

delle. 

Der Gesetzgeber hat dabei eine doppelte Aufgabe. 

Zum einen muss er die Funktionsfähigkeit und Stabilität des Systems 

gewährleisten. 

Zum anderen ist er gehalten, die gesetzlichen Regelungen an verän-

derte tatsächliche Bedingungen anzupassen. 

Diese Anpassung ist Teil eines dynamischen Gesetzgebungsprozesses. 

Das Genossenschaftsgesetz ist kein statisches Regelwerk. Es muss den 

wirtschaftlichen, organisatorischen und gesellschaftlichen Entwicklun-

gen Rechnung tragen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Gesetzgeber gefordert, die bestehen-

den Strukturen regelmäßig zu überprüfen und – soweit erforderlich – 

weiterzuentwickeln. 

2. Rolle der staatlichen Aufsicht 

Die staatliche Aufsicht, insbesondere die BaFin, ist für die Überwa-

chung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zuständig. 

Ihre Aufgaben sind klar definiert und konzentrieren sich auf die Stabi-

lität und Ordnungsmäßigkeit der Institute. 
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Im Hinblick auf die genossenschaftsspezifischen Aspekte – insbeson-

dere den Förderauftrag – kommt der Aufsicht keine unmittelbare pri-

märe Zuständigkeit zu. 

Gleichwohl spielt sie eine wichtige Rolle im Gesamtsystem. 

Die Aufsicht kann Entwicklungen beobachten, analysieren und bewer-

ten. Sie kann Hinweise geben und Impulse für gesetzgeberische Maß-

nahmen liefern. 

Darüber hinaus kann sie im Rahmen ihrer bestehenden Zuständigkei-

ten darauf achten, dass die Strukturen des Systems nicht zu Fehlent-

wicklungen führen, die die Stabilität oder Integrität des Finanzsystems 

beeinträchtigen. 

3. Zusammenspiel von Gesetzgeber und Aufsicht 

Die Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Systems erfordert ein 

abgestimmtes Zusammenspiel von Gesetzgeber und Aufsicht. 

Die Aufsicht liefert die empirische Grundlage und die praktische Erfah-

rung. 

Der Gesetzgeber schafft den rechtlichen Rahmen. 

Dieses Zusammenspiel ist entscheidend für die Qualität von Reformen. 

Reformmaßnahmen müssen sowohl rechtlich tragfähig als auch prak-

tisch umsetzbar sein. 

4. Grenzen der Reformfähigkeit 

Bei aller Notwendigkeit von Anpassungen ist zu berücksichtigen, dass 

bestehende Systeme eine gewisse Trägheit aufweisen. 

Institutionelle Strukturen, gewachsene Organisationsformen und 

etablierte Verfahren lassen sich nicht kurzfristig verändern. 

Reformen erfordern daher Zeit, sorgfältige Vorbereitung und eine aus-

gewogene Abwägung der verschiedenen Interessen. 

Gleichzeitig darf diese Trägheit nicht dazu führen, dass notwendige 

Anpassungen dauerhaft unterbleiben. 
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Ein System, das sich nicht weiterentwickelt, läuft Gefahr, seine Funk-

tionsfähigkeit langfristig zu beeinträchtigen. 

Gesamtbewertung 

Die Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Systems ist eine ge-

meinsame Aufgabe von Gesetzgeber und Aufsicht. 

• Der Gesetzgeber ist für die Schaffung und Anpassung des 

rechtlichen Rahmens verantwortlich. 

• Die Aufsicht trägt durch ihre Tätigkeit zur Beobachtung und Be-

wertung der praktischen Entwicklung bei. 

Beide Ebenen sind gefordert, die bestehenden Strukturen im Lichte 

der dargestellten Entwicklungen zu überprüfen. 

Dabei geht es nicht um eine grundlegende Infragestellung des Sys-

tems, sondern um seine Weiterentwicklung. 

Ziel muss es sein, die genossenschaftliche Ordnung so auszugestalten, 

dass sie auch unter veränderten Bedingungen ihre zentrale Funktion 

erfüllt: 

die Förderung ihrer Mitglieder. 

 

40. Genossenschaft oder Verbandssystem? 

Die vorangegangene Analyse hat ein vielschichtiges Bild des genos-

senschaftlichen Systems gezeichnet. Sie hat gezeigt, dass die Genos-

senschaft in ihrer rechtlichen Konzeption klar als Mitgliederorganisa-

tion ausgestaltet ist, deren Zweck in der Förderung ihrer Mitglieder 

liegt. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die praktische Ausgestaltung durch 

ein komplexes Geflecht von Strukturen geprägt ist, das über die ein-

zelne Genossenschaft hinausgeht. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine grundlegende Frage: 
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Ist die Genossenschaft in ihrer heutigen Ausprägung noch primär 

eine Mitgliederorganisation – oder hat sich ein System herausgebil-

det, in dem übergeordnete Strukturen eine prägende Rolle spielen? 

Diese Frage ist nicht als Gegenüberstellung im Sinne eines „Entwe-

der-oder“ zu verstehen. 

Die Genossenschaft bleibt rechtlich eine eigenständige Organisation 

mit klar definierten Organen und Zuständigkeiten. 

Gleichwohl zeigen die dargestellten Entwicklungen, dass sich inner-

halb des Systems Strukturen herausgebildet haben, die über die ein-

zelne Genossenschaft hinauswirken. 

Prüfungsverbände, Verbundstrukturen, zentrale Vorgaben und abge-

stimmte Strategien bilden ein Netzwerk, das die Geschäftspolitik und 

die Entscheidungsprozesse in erheblichem Umfang prägt. 

Diese Strukturen sind funktional erklärbar und in vielen Fällen wirt-

schaftlich sinnvoll. 

Sie ermöglichen Effizienz, Stabilität und Koordination. 

Gleichzeitig führen sie zu einer Verschiebung innerhalb des Systems. 

Die Genossenschaft handelt nicht mehr ausschließlich aus sich her-

aus, sondern in einem Rahmen, der durch übergeordnete Strukturen 

mitgestaltet wird. 

Diese Entwicklung ist nicht notwendig sichtbar. 

Die formalen Entscheidungsbefugnisse verbleiben bei den Organen 

der Genossenschaft. 

Gleichwohl kann der Handlungsspielraum faktisch vorgeprägt sein. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine zentrale Beobachtung festhal-

ten: 

• Die Genossenschaft bleibt rechtlich bestehen. Ihre praktische 

Ausgestaltung ist jedoch zunehmend in ein System eingebet-

tet, das eigene Strukturen und Dynamiken aufweist. 
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Diese Einbettung führt zu einer Veränderung der Perspektive. 

Die Frage richtet sich nicht mehr allein auf die einzelne Genossen-

schaft, sondern auf das Zusammenwirken der verschiedenen Syste-

melemente. 

Damit stellt sich die grundlegende Frage nach der Systemidentität: 

Steht die Genossenschaft als eigenständige Mitgliederorganisation im 

Mittelpunkt – 

oder prägen die übergeordneten Strukturen die tatsächliche Ausge-

staltung in entscheidender Weise? 

Diese Frage ist nicht abschließend zu beantworten. 

Sie bildet jedoch den Ausgangspunkt für die abschließende Betrach-

tung der genossenschaftlichen Ordnung. 

41. Rückkehr zum Förderauftrag 

Der Förderauftrag ist das zentrale Leitprinzip der Genossenschaft. Er 

bestimmt ihren Zweck, ihre Struktur und ihre Legitimation. 

Die Analyse hat gezeigt, dass dieser Auftrag rechtlich unverändert 

besteht, seine praktische Umsetzung jedoch durch verschiedene Fak-

toren beeinflusst wird. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie der Förderauftrag 

wieder stärker in den Mittelpunkt der genossenschaftlichen Praxis rü-

cken kann. 

Eine Rückkehr zum Förderauftrag bedeutet nicht, wirtschaftliche An-

forderungen oder regulatorische Rahmenbedingungen auszublenden. 

Sie bedeutet vielmehr, diese Anforderungen in einer Weise zu gestal-

ten, die dem Förderprinzip nicht entgegensteht, sondern es unter-

stützt. 

Dies erfordert eine bewusste Ausrichtung der Genossenschaft auf 

ihre Mitglieder. 
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Der Förderauftrag muss nicht nur als rechtliche Vorgabe verstanden 

werden, sondern als handlungsleitendes Prinzip. 

Dies betrifft insbesondere: 

• die Ausgestaltung der Geschäftspolitik, 

• die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, 

• sowie die Gestaltung der Entscheidungsprozesse. 

Gleichzeitig ist eine Stärkung der Mitglieder erforderlich. 

Die Mitglieder müssen in die Lage versetzt werden, ihre Rechte wahr-

zunehmen und ihre Rolle als Träger der Genossenschaft aktiv auszu-

füllen. 

Dies setzt Transparenz, Verständlichkeit und tatsächliche Beteili-

gungsmöglichkeiten voraus. 

Auch die Strukturen des Systems sind in diesem Zusammenhang zu 

betrachten. 

Prüfung, Aufsicht und Verbundstrukturen sollten so ausgestaltet sein, 

dass sie den Förderauftrag unterstützen und nicht überlagern. 

Dies erfordert keine grundlegende Abkehr von bestehenden Struktu-

ren, wohl aber eine bewusste Ausrichtung an dem zentralen Leitprin-

zip. 

Die Rückkehr zum Förderauftrag ist damit kein nostalgischer Rück-

griff auf vergangene Strukturen. 

Sie ist eine Weiterentwicklung des Systems im Sinne seiner eigenen 

rechtlichen Grundlage. 

42. Fazit 

Das genossenschaftliche System ist ein historisch gewachsenes und 

rechtlich gefestigtes Modell, das auf der Idee der Selbsthilfe, Selbst-

verantwortung und Selbstverwaltung beruht. 
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Diese Idee ist auch unter heutigen Bedingungen tragfähig. 

Die Analyse hat jedoch gezeigt, dass sich die praktische Ausgestal-

tung des Systems in wesentlichen Punkten verändert hat. 

Diese Veränderungen betreffen insbesondere: 

• die zunehmende Orientierung am Markt, 

• die strukturelle Entwicklung durch Fusionen und Konzentration, 

• die Einbindung in übergeordnete Strukturen, 

• sowie die Ausgestaltung der Prüfungs- und Aufsichtssysteme. 

Diese Entwicklungen sind für sich genommen erklärbar und in vielen 

Fällen sachlich begründet. 

In ihrer Gesamtheit führen sie jedoch zu einem Spannungsfeld zwi-

schen rechtlichem Leitbild und praktischer Umsetzung. 

Dieses Spannungsfeld ist der zentrale Befund der Untersuchung. 

Das genossenschaftliche System funktioniert im Hinblick auf Stabili-

tät und wirtschaftliche Ordnung in hohem Maße. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob es in gleicher Weise geeignet ist, 

den Förderauftrag als zentrales Prinzip der Genossenschaft vollstän-

dig zu verwirklichen. 

Diese Frage bleibt offen. 

Sie ist nicht abschließend zu beantworten, sondern bildet den Aus-

gangspunkt für eine weitergehende Diskussion. 

Diese Diskussion richtet sich an alle Beteiligten: 

• an die Genossenschaften selbst, 

• an die Prüfungsverbände, 

• an die staatliche Aufsicht, 

• sowie an den Gesetzgeber. 

Ziel dieser Diskussion kann nicht die Auflösung des Systems sein. 
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Ziel muss es sein, das genossenschaftliche Modell so weiterzuentwi-

ckeln, dass es seinem eigenen Anspruch gerecht wird. 

Am Ende steht damit keine abschließende Bewertung, sondern ein 

Appell: 

Die Genossenschaft ist mehr als eine Organisationsform. 

Sie ist ein Versprechen. 

Dieses Versprechen einzulösen, ist Aufgabe des Systems – 

und aller, die in ihm Verantwortung tragen. 
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Anhang 

1. Auszüge aus dem Genossenschaftsgesetz (GenG) 

§ 1 GenG – Wesen der Genossenschaft 

„Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck 

darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder 

oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen 

Geschäftsbetrieb zu fördern.“ 

§ 27 GenG – Leitung der Genossenschaft 

Der Vorstand hat die Genossenschaft unter eigener Verantwortung zu 

leiten und ist dabei an Gesetz und Satzung gebunden. 

§ 53 GenG – Pflichtprüfung 

Genossenschaften unterliegen der regelmäßigen Pflichtprüfung durch 

einen Prüfungsverband. 

2. Chronologie der Entwicklung des Prüfungswesens 

• vor 1934 – freiwillige Prüfung, keine Pflichtmitgliedschaft 

• 1934 – Einführung der Pflichtmitgliedschaft in Prüfungsver-

bänden 

• Nachkriegszeit – Wiederaufbau und Beibehaltung der Struk-

tur 

• 1962 – Referentenentwurf zur Abschaffung der Pflichtmit-

gliedschaft 

• 1973 – Gesetzesnovelle, Beibehaltung des Prüfungsmonopols 

• 2001 – Bestätigung durch das Bundesverfassungsgericht (1 

BvR 1759/91) 

• seit 2010er Jahren – zunehmende Diskussion über Wettbe-

werb und Alternativen 
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In eigener Sache 

 

In diesem Sinne werden dieses und viele andere unserer Bü-

cher der Reihe „igenos Genossenschaftspraxis“ bewusst kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. 

Sie sollen dazu beitragen, den Förderauftrag der Genossen-

schaft verständlich zu machen, wieder in den Vordergrund zu 

rücken und seine praktische Umsetzung zu stärken. 

Wenn Sie in diesen Ausführungen einen Nutzen sehen und 

diese Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine 

freiwillige Spende an igenos Deutschland e.V.  Diese ist im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steuerlich abziehbar. 

Nutzen Sie dazu den nachstehenden QR-Code. 

Einen Spendenbutton finden Sie auch auf unserer Webseite 

https://igenos.de 

Vielen Dank 

igenos Deutschland e.V. 

     Der Vorsta
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